
 

UMFANG: 122 SEITEN - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

 

B A U L E I T P L A N U N G  
D E R  S T A D T  L A H N S T E I N  

 

 

A U F S T E L L U N G  
B E B A U U N G S P L A N  N R .  1 7 Ä 3 / 3 9  

K O B L E N Z E R  S T R A S S E  
 

ALS ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 17Ä2/39 
(KOBLENZER STRASSE / INDUSTRIESTRASSE) I.V.M. MIT DER DRITTEN 

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 17 (CHR.-SEB.-SCHMIDT-
STRASSE / IM MACHERT / KOBLENZER STRASSE / IM MITTELGESETZ) 

 
 

 

 

E N T W U R F S F A S S U N G  
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND 

DIE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

 

T E X T  U N D  B E G R Ü N D U N G  

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

INHALTSVERZEICHNIS 

SEITE 2 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

1 Textliche Festsetzungen ................................................................................................3 
1.1 Formelle Grundlagen .................................................................................................................................. 3 
1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch ..................................................................... 5 
1.3 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung ............................................................................. 11 
1.4 Hinweise und Empfehlungen .................................................................................................................... 13 
1.5 Artenlisten ................................................................................................................................................ 17 
1.6 Lahnsteiner Liste (Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept) .......................................................... 19 

2 Begründung................................................................................................................. 25 
2.1 Grundlagen ............................................................................................................................................... 25 
2.2 Flächennutzungsplanung .......................................................................................................................... 38 
2.3 Einzelhandelskonzept: Lage und Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches .................................. 42 
2.4 Bebauungsplanung ................................................................................................................................... 43 
2.5 Weitere Untersuchungen .......................................................................................................................... 44 
2.6 Planungsansatz und Planungsziel .............................................................................................................. 44 
2.7 Erläuterung ausgewählter Festsetzungen ................................................................................................. 45 
2.8 Verfahren ................................................................................................................................................. 45 
2.9 Abwägungsrelevante Eingaben ................................................................................................................. 46 
2.10 Bewertung und Gewichtung des Abwägungsmaterials sowie Würdigung ................................................. 46 

3 Verkleinerter Abdruck der Planzeichnung .................................................................... 47 

4 Umweltbericht ............................................................................................................ 49 

5 Landschaftsplanerischer Beitrag .................................................................................. 49 

6 Städtebauliches und raumordnerisches  Verträglichkeitsgutachten .............................. 50 

7 Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung .............................................. 104 

8 Zusammenfassende Erklärung ................................................................................... 122 

9 Bearbeitungsvermerk ................................................................................................ 122 

 

Nicht ausgefüllte Abschnitte werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN FORMELLE GRUNDLAGEN 

SEITE 3 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1 Formelle Grundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722); 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474); 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477); 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490); 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474); 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fas-
sung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474); 

 Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 
(GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77); 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz - LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 (GVBl S. 283); 

 Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283, 295); 

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31. August 2015 (BGBl. S. 1474); 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509); 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548); 

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung 
vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127). 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN FORMELLE GRUNDLAGEN 

SEITE 4 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

1.1.1 Bestandteile der Planung 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 

 Planzeichnung; 

 diese Textlichen Festsetzungen (Seite 2 ff.). 

Beigefügt ist: 

 eine Begründung (Seite 25 ff.) mit den weiteren Bestandteilen: 

 Umweltbericht (Seite 49 ff., wird im weiteren Verfahren beigefügt); 

 Landschaftsplanerischer Beitrag (Seite 49 ff., wird im weiteren Verfahren beigefügt); 

 Schalltechnisches Gutachten (wird im weiteren Verfahren beigefügt); 

 Verkehrsgutachten (wird im weiteren Verfahren beigefügt); 

 ggfl. im weiteren Verfahren erforderlich werdende Untersuchungen; 

 Städtebauliches und raumordnerisches Verträglichkeitsgutachten für die Ansiedlung 
eines Lebensmitteldiscounters in Lahnstein, erstellt durch Stadt+Handel vom 
10. November 2015, Verfasser Marc Föhrer und Andreas Q. Schuder (Seite 50 ff.); 

 Raumordnerisches Prüfungsergebnis gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG für das 
Vorhaben „Geplante Verlagerung des L.-Marktes“ vom 16. März 2016, herausgegeben 
durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz (Seite 104 ff.). 

Nachrichtlich der öffentlichen Auslegung (vor Ort) beigefügt sind: 

 Kopie der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 17 und Nr. 17Ä2/39, bestehend aus 
Textlichen Festsetzungen, verkleinerter Planzeichnung (Seite 43 bzw. 44) und Begrün-
dung; 

 Einzelhandelskonzept für die Stadt Lahnstein 2012, Fortschreibung beschlossen durch 
den Rat der Stadt Lahnstein am 17. Dezember 2012, erstellt durch Stadt+Handel; 
Verfasser Marc Föhrer und Andreas Q. Schuder. 

1.1.2 Änderung bzw. Aufhebung der Festsetzungen 

 Durch dieses Verfahren werden alle flächenmäßig deckungsgleichen (textlichen und 
zeichnerischen) Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 17 und 
Nr. 17Ä2/39 aufgehoben und durch die geänderten ersetzt. 
Im Falle der Unwirksamkeit der geänderten Festsetzungen („spätere Norm“) gilt die al-
te Rechtsnorm unverändert fort. 
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1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet gliedert sich nach der Art der baulichen Nutzung 
in die Teilgebiete SO-2, SO-4 und SO-5 

1.2.1.1 SO-2 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 
mit der Zweckbestimmung „Tankstelle“ 

Das Sondergebiet SO-2 dient vorwiegend der Unterbringung von Tankstellen und Auto-
waschanlagen. 

Allgemein zulässig sind: 

 Tankstellen; 

 Autowaschanlagen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

1.2.1.2 SO-4 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 

mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

Das Sondergebiet SO-4 dient der Unterbringung von großflächigen Einzelhandel im Sinne 
des § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in einem zentralen Versorgungsbereich mit der Zweckbe-
stimmung Nahversorgung. 
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Allgemein zulässig sind:1,2 

 Einzelhandel mit allen Sortimenten gemäß Lahnsteiner Liste (Abschnitt 1.6 auf Sei-
te 19) außer 
* Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Tabakwaren (innenstadt- und 
nahversorgungsrelevantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach WZ 2008) 
* Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln: Getränke (innenstadt- und nahver-
sorgungsrelevantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 tlw. nach WZ 2008) 
mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,3 - mindestens jedoch 
VK = 375 Quadratmeter, aber nicht mehr als VK = 1.690 Quadratmeter; die VKZ gibt an, 
wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sin-
ne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Gewerbebetriebe aller Art; 

 Lagerhäuser, Lagerplätze; 

 öffentliche Betriebe; 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; 

 Anlagen für (gewerblich betriebene) sportliche Zwecke; 

 Anlagen für kulturelle und gesundheitliche Zwecke; 

                                                      
1 Die Festsetzungen der allgemein zulässigen Nutzungen im SO-3 des rechtskräftigen Bebauungsplanes für dieses Grund-

stück erlaubten Einzelhandelsbetriebe, die auf Sortimente mit zentrenbildendem Charakter beschränkt sind und deren 
Geschossfläche zwischen 500 qm und 2.000 qm beträgt; Einkaufszentren, die auf Sortimente mit zentrenbildendem Cha-
rakter beschränkt sind und deren Geschossfläche zwischen 1.000 qm und 2.500 qm beträgt; Einzelhandelsbetriebe, die 
auf Sortimente mit geringem oder keinem zentrenbildenden Charakter beschränkt sind und deren Geschossfläche 2.500 
qm nicht überschreitet. 
Zu den Sortimenten mit zentrenbildendem Charakter - auch „Innenstadtrelevante Sortimente“ genannt - gehörten nach 
den damals verwendeten Quellen: Antiquitäten, Baby- und Kinderartikel, Bastelartikel, Beleuchtungskörper, Blumen, 
Briefmarken, Bücher, Computer und Software, Devotionalien, Drogeriewaren, Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Elekt-
rowaren (ohne Großgeräte), Feinmechanische Erzeugnisse, Fotogeräte und Fotowaren, Galanteriewaren, Gardinen und 
Zubehör, Geschenkartikel, Getränke, Glas, Haus- und Heimtextilien, Hausrat, Hohl- und Stahlwaren, Jagdbedarf, Kera-
mik, Kosmetika, Kunstgewerbe, Kürschnerwaren, Kurzwaren und Handarbeiten, Lebensmittel, Lederbekleidung, Leder-
waren, Modewaren, Multimedia, Musikalien, Nähmaschinen, Nahrungs- und Genussmittel, Nähzubehör, Oberbeklei-
dung, Optische Erzeugnisse, Orthopädie, Papier- und Schreibwaren, Pharmazeutika, Porzellan, Reformwaren, Schmuck, 
Schuhe und Furnituren, Schulbedarf, Silberwaren, Spielwaren, Sportartikel, Sportbekleidung, Stoffe, Textilien, Tierpfle-
gemittel, Tonträger, Uhren, Unterhaltungselektronik, Waffen, Wasch- und Putzmittel, Wäsche, Wolle, Zeitschriften. In-
nenstadtrelevanz können auch folgende Sortimente haben: Campingartikel, Fahrräder, Mofas und Zubehör, Teppiche 
(ohne Teppichböden und sonstige Bodenbeläge) sowie Tiere und Zoobedarf.  

2 Die Ermittlung der neu festzusetzenden maximalen Verkaufsfläche erfolgte in notwendiger Übertragung aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan für dieses Grundstück: hier ist eine maximale Geschossfläche von 2.000 qm für Einzel-
händler bzw. 2.500 qm für Einkaufszentren festgesetzt. Im Allgemeinen geht die Rechtsprechung ein Verhältnis von 3:4 
zwischen Verkaufsfläche und Geschossfläche aus, demzufolge rechnen sich die beiden Werte in Verkaufsflächengrößen 
von 1.500 bzw. 1.875 qm um. Da der Begriff des Einkaufszentrums in der Planänderung nicht mehr eingesetzt wird, die 
bisherige Maximalgröße aber nicht unberücksichtigt bleiben soll, bietet sich der arithmetische Mittelwert an, der bei 
1.687,5 qm, aufgerundet 1.690 qm, liegt. 
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 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, sofern diese in direktem baulichen Zusammenhang mit dem Betriebs-
gebäude errichtet werden bzw. in diesem integriert sind und dem Gewerbebetrieb in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Unzulässig sind insbesondere:3 

 Einzelhandelsbetriebe mit Nahrungs- und Genussmitteln und Tabakwaren (innenstadt- 
und nahversorgungsrelevantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach 
WZ 2008) und Einzelhandel mit Getränken (innenstadt- und nahversorgungsrelevantes 
Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 tlw. nach WZ 2008); 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke; 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes; 

 Bordellbetriebe; 

 Tankstellen; 

 Vergnügungsstätten. 

1.2.1.3 SO-5 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 

mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

Das Sondergebiet SO-4 dient der Unterbringung von großflächigen Einzelhandel im Sinne 
des § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in einem zentralen Versorgungsbereich mit der Zweckbe-
stimmung Nahversorgung. 

Allgemein zulässig ist:4 

 Einzelhandel mit 
* Nahrungs- und Genussmitteln und Tabakwaren (innenstadt- und nahversorgungsre-
levantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach WZ 2008) und 
* Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln: Getränke (innenstadt- und nahver-
sorgungsrelevantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 tlw. nach WZ 2008) 
mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,15 - mindestens jedoch VK = 375 Quadrat-
meter, aber nicht mehr als VK = 1.690 Quadratmeter; die VKZ gibt an, wie viel Quad-
ratmeter Verkaufsfläche (VK) je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 
Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Gewerbebetriebe aller Art; 

 Lagerhäuser, Lagerplätze; 

 öffentliche Betriebe; 

                                                      
3 Nach dem Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung (Kapitel 5  ) muss der Einzelhandel mit Nahrungs- und 

Genussmittel im Falle der Verlagerung des   Lebensmittelmarktes am alten Standort ausgeschlossen werden.  
4 Nach dem Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung (Kapitel 5 ) muss die Verkaufsfläche im Falle der Verla-

gerung des   Lebensmittelmarktes am neuen Standort basierend auf dem Verträglichkeitsgutachten festgesetzt werden. 
Hieraus resultiert der Wert von 1.690 qm, der sich auch aus der Ermittlung der Verkaufsfläche am alten Standort (siehe 
Fußnote 2 auf Seite 6) belegen lässt.  
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 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; 

 Anlagen für (gewerblich betriebene) sportliche Zwecke; 

 Anlagen für kulturelle und gesundheitliche Zwecke; 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, sofern diese in direktem baulichen Zusammenhang mit dem Betriebs-
gebäude errichtet werden bzw. in diesem integriert sind und dem Gewerbebetrieb in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Unzulässig sind insbesondere: 

 Sonstige Einzelhandelsbetriebe; 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke; 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes; 

 Bordellbetriebe; 

 Tankstellen; 

 Vergnügungsstätten. 

1.2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 ff. BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 BauNVO über 

 die Grundflächenzahl (GRZ)5 gemäß § 19 BauNVO, 

 die Baumassenzahl (BMZ)6 gemäß § 21 BauNVO und 

ist für die einzelnen Baugebiete wie folgt als Höchstgrenze festgesetzt: 

 

7 GRZ BMZ 

SO-2 0,8 3,0 

SO-4 / SO-5 0,8 4,0 

 

                                                      
5  Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Berechnungsmodalitäten des § 19 Abs. 4 BauNVO’90 zu beachten. 
6  Die Baumassenzahl gibt an, wie viel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 

Abs. 3 BauNVO’90 zulässig sind. Die Baumasse ist nach den Außenmaßen der Gebäude vom Fußboden des untersten 
Vollgeschosses bis zur Decke des obersten Vollgeschosses zu ermitteln. Die Baumassen von Aufenthaltsräumen in ande-
ren Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände und 
Decken sind mitzurechnen. 

7  Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht bestimmt durch Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen gemäß § 16 Abs. 2 
Nr. 4 BauNVO. Zu beachten sind allerdings die Örtlichen Bauvorschriften nach der Landesbauordnung, hierbei insbeson-
dere die Wand- und Gebäudehöhen. 
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 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen 
bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,9; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen wer-
den. 

1.2.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die überbaubaren Grundstücksflä-
chen in der Planzeichnung durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 
Gebäude und Gebäudeteile dürfen die Baugrenzen nicht überschreiten. Ein Vortreten 
von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

1.2.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen Garagen im Sinne des 
§ 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (mit Ausnahme 
von Einfriedungen) einen Mindestabstand von 50 cm zu öffentlichen Flächen einhal-
ten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen Stellplätze im Sinne des 
§ 12 BauNVO einen Mindestabstand von 50 cm zu öffentlichen Flächen einhalten. 
Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn die unmittelbare Zufahrt von der öffentlichen 
Fläche durch eine Einfriedung unmöglich gemacht ist. 

 Die zur Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 
Ableitung von Abwasser oder Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauGB können auch außerhalb der 
überbaubaren Flächen als Ausnahme zugelassen werden. 

1.2.5 Öffentliche Verkehrsflächen sowie den Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 ist die Summe der Einfahrtbereiche auf 
maximal ein Fünftel der Straßenfrontlänge des Baugrundstücks - jedoch mindestens 
fünf Meter - begrenzt. 
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1.2.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft i.V.m. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)8 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 dürfen mindestens 10 % der Grund-
stücksflächen nicht überbaut oder befestigt werden. Auf drei Viertel dieser Flächen 
sind naturnahe, lockere Gehölzstrukturen aus standortgerechten Pflanzen aus den Ar-
tenlisten anzulegen. Je angefangene 10 qm ist ein Strauch und je angefangene 100 qm 
zusätzlich ein einheimischer Laubbaum aus den Artenlisten zu pflanzen und dauerhaft 
zu unterhalten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind zur Gestaltung und zur Bepflanzung 
von Freiflächen jegliche Art von standortgerechten Gehölzen und Stauden aus den Ar-
tenlisten zulässig - mit der Einschränkung, dass Nadelgehölze eine Höhe von 
fünf Meter nicht überschreiten dürfen und hinsichtlich ihrer Anzahl unter 25 % der Ge-
samtzahl liegen müssen. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 ist bei Stellplatzanlagen für jeweils sechs 
ebenerdige Stellplätze ein standortgerechter Baum aus den Artenlisten als Hochstamm 
der Mindestpflanzgröße 16-18 cm Stammumfang, dreimal verpflanzt mit Ballen, mit 
einer Baumscheibe von zehn Quadratmeter Fläche zu pflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. 
Der Baum ist durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Kraftfahr-
zeuge zu schützen. 
Die Baumscheibe ist gegen Bodenverdichtungen zu schützen und mit Stauden zu be-
pflanzen oder als kräuterreiche Wiese einzusäen. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind flache Dächer ab einer Grundfläche 
von 100 qm zu mindestens drei Viertel ihrer Fläche extensiv zu begrünen und dauer-
haft zu unterhalten. Als Alternative für eine Dachbegrünung können ausnahmsweise 
auch zusätzliche Pflanzungen an anderer Stelle auf dem Grundstück vorgenommen 
werden. Hierzu ist pro 100 qm nicht begrünter Dachfläche mindestens ein einheimi-
scher, großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 

                                                      
8  Die Artenlisten finden sich im Abschnitt 1.5. 

Die Festsetzungen über Zahl, Größe und Umfang der Pflanzungen sind Mindestforderungen. 
Die verwendeten Qualitätsangaben beziehen sich auf die DIN 18916 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen 
und Pflanzarbeiten - in Verbindung mit den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und stellen Mindestanforderun-
gen dar. 
Die Abstände zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen zu berücksichti-
gen. 
Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes Rhein-
land-Pfalz (Grenzabstände für Pflanzen) zu beachten. 
Bei der Bepflanzung der Grundstücke im SO-4 zur Bahnseite hin sollen auf erfolgten Hinweis der Deutschen Bahn keine 
windbruchgefährdeten Hölzer (beispielsweise Pappeln) sowie stark rankende und kriechende Gewächse (beispielsweise 
Brombeeren) verwendet werden. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu 
wählen.  
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 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Fassaden, sofern nicht durch Fenster 
oder Versätze in der Gebäudefront vertikal gegliedert, je zehn Meter Gebäudelänge 
mit zwei Schling-, Rank- oder Kletterpflanzen aus den Artenlisten zu begrünen und 
dauerhaft zu unterhalten. 

1.2.7 Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind durch eine unterbrochene 
schwarze Linie festgelegt. 

1.3 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen als örtliche Bauvorschriften über 
die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie über die Höhe von Einfriedungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches 

1.3.1 Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 ist für die Höhe der baulichen Anlagen ... 

 ... die Wandhöhe definiert als das senkrecht auf der Wand der jeweiligen Traufseite 
gemessene höchste Maß von der Geländeoberfläche bis zur Unterkante der Dach-
konstruktion (Schnittkante der Wand mit der Dachkonstruktion); Vor- und Rück-
sprünge in der Traufseite sowie Breite und gegebenenfalls Höhe von Zwerchhäusern 
und „Dritten Giebeln“ sind zu berücksichtigen. 

 ... die Gebäudehöhe definiert als das senkrecht gemessene höchste Maß von der 
Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles; fällt 
das Gelände nach einer oder mehreren Seiten ab, gilt der größte Wert. 

 

 max. Wandhöhe 
auf ¾ der Länge 
der Traufseite 

max. Gebäudehöhe  

SO-2  - 10,00 m 

SO-4 / SO-5  10,00 m 12,00 m 

 

Als Ausnahme darf die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um bis zu 25 % überschrit-
ten werden, wenn es sich dabei um technische Aufbauten handelt, die in der Summe 
ihrer Grundflächen höchstens 10 % der Grundfläche des Gebäudes betragen und min-
destens zehn Meter von der nächstliegenden Baugrenze entfernt sind. 
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 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die Fassaden aller Gebäude als Putz-
fassaden oder in Sichtmauerwerk oder vergleichbarer äußerer Erscheinungsform aus-
zuführen. Die Verwendung von Blechverkleidungen, Holz und Naturstein sowie ein-
zelner andersfarbiger Gestaltungselemente ist nur ausnahmsweise zulässig. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Fassaden mit einer Länge von mehr 
als zwanzig Meter durch Fensterbänder, gut sichtbare Materialwechsel und/oder 
durch deutliche Vor- und Rücksprünge zu untergliedern. Die Gliederung muss aus Ele-
menten von mindestens ein Meter Breite bestehen und sich über mindestens 20 % der 
Länge der Fassade erstrecken. Vor- und Rücksprünge müssen mindestens 50 cm betra-
gen. Glasbänder können auch flächenbündig angeordnet werden. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind als Farben für die Gestaltung der Au-
ßenwände aller Gebäude und Grundstückseinfriedungen nur weiße und aus Weiß 
durch Abtönen gewonnene, blasse Farbtöne zulässig. Unzulässig sind alle nicht abge-
tönten und alle glänzenden Farben. 
Hiervon ausgenommen sind materialbedingte Farbtöne von zulässigen anderen Fassa-
denmaterialien und –elementen in flächenbezogen untergeordnetem Umfang. 

1.3.2 Äußere Gestaltung von Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 dürfen einzeln stehende Werbeträger - 
mit Ausnahme von Fahnen - eine Höhe von maximal 7,50 m und eine Ansichtsfläche 
von jeweils 8 m² nicht überschreiten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Werbeanlagen an Gebäuden mindes-
tens 50 cm unterhalb der tatsächlichen Gebäudehöhe anzubringen. 
Sie dürfen nicht mehr als 5 % der Fläche der jeweiligen Fassade einnehmen und sind in 
ihrer Größe jeweils auf maximal 10 m² begrenzt. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Lichtwerbungen mit wechselndem, 
bewegtem oder laufendem Licht sowie Aufschüttungen für Werbeanlagen nicht zuläs-
sig. 

1.3.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die nicht überbauten Grundstücksflä-
chen landschaftsgärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen, sofern sie nicht als 
Betriebsfläche oder für Stellplätze benötigt werden. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen bewegliche Müllbehälter so un-
tergebracht sein, dass sie vom öffentlichen Straßenraum oder von öffentlichen Fußwe-
gen aus nicht eingesehen werden können. Sie sind in Gebäude bzw. in andere Anlagen 
gestalterisch zu integrieren oder dicht abzupflanzen. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

SEITE 13 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

1.3.4 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Einfriedungen entlang öffentlicher 
Flächen nur bis zu einer Höhe von 1,50 m über der angrenzenden öffentlichen Fläche 
zulässig. Darüber hinaus sind Einfriedungen bis zu zwei Meter Höhe ausnahmsweise 
zulässig, wenn die 1,50 m überschreitende Einfriedung in transparenter Form (d.h. 
mind. 80 % der Ansichtsfläche „durchsehbar“) ausgeführt wird. 

1.4 Hinweise und Empfehlungen 

 Bei der Errichtung von Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen, Werbeanlagen und Ein-
friedungen als auch beim Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie bei der Gestaltung der unbebauten Flächen ist zu beachten: 
An Knotenpunkten, Rad- und Gehwegüberfahrten und Überquerungsstellen müssen 
für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger Mindestsichtfelder zwischen 
0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen 
und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignal-
geber und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder möglich. Sie dürfen wartepflichtigen 
Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrech-
tigte Kraftfahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verde-
cken. Bei der Untersuchung der räumlichen Sichtverhältnisse ist die Augenhöhe eines 
Pkw-Fahrers mit einem Meter, die Augenhöhe eines Lkw-Fahrers mit zwei Metern und 
die Höhe des zu beobachtenden bevorrechtigten Fahrzeugs mit einem Meter über der 
Fahrbahn anzunehmen. Nachzuweisen sind Sichtfelder für die „Anfahrsicht“, die ein 
Kraftfahrer haben muss, der mit einem Abstand von drei Metern vom Auge des Kraft-
fahrers aus gemessen vom Fahrbahnrand der übergeordneten Straße wartet. Die 
Schenkellänge der Sichtfelder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge beträgt bei einer zu-
lässigen Geschwindigkeit von 30 km/h = 30 m, von 40 km/h = 50 m, von 
50 km/h = 70 m, von 60 km/h = 85 m und von 70 km/h = 110 m. Innerhalb der Sichtfel-
der darf weder die Sicht auf Kinder noch die Sicht von Kindern auf Fahrzeuge beein-
trächtigt werden. 
 

(Quelle: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06, Kapitel 6.3.9.3) 
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 Oberflächenbefestigungen auf den unbebauten Grundstücksflächen sollten mit was-
serdurchlässigen Materialien ausgeführt werden, wenn nicht die besondere Zweckbe-
stimmung der Fläche eine andere Befestigungsart notwendig macht. 

 Der Grundstückseigentümer sollte bei einer Niederschlagswasserbeseitigung über Ver-
sickerungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme auf dem eigenen Grundstück fol-
gende technischen Anforderungen beachten (zitiert aus den Technischen Anforderun-
gen an die „private“ Niederschlagswasserbewirtschaftung, Anhang 2 der Allgemeinen 
Entwässerungssatzung der Stadt Lahnstein vom 30. Juni 2010): 

 Um eine sach- und handwerksgerechte Herstellung zu gewährleisten, sollten die 
Bauarbeiten nur durch entsprechend qualifizierte Firmen ausgeführt werden. Die 
Stadt sollte vor der Auftragserteilung beteiligt werden. 

 Während der Bauzeit anfallendes Niederschlagswasser und ggf. auftretendes 
Grundwasser soll in die fertig gestellte öffentliche Mulde, öffentliche Mulden-Rigole 
oder den Regenwasserkanal eingeleitet werden. 

 Gegen eine eventuelle Vernässung der Baugrundstücke durch drückendes Wasser 
haben sich die jeweiligen Eigentümer selbst zu schützen. 

 Der Abstand von unterkellerten Gebäuden zu Versickerungseinrichtungen sollte 
mindestens sechs Meter betragen, im Falle wasserdicht ausgebildeter Keller auch 
ein geringerer Abstand. Bei Mulden sollte der Abstand mindestens zwei Meter be-
tragen (vgl. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 der DWA Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., vormals ATV-DVWK). 

 Die Grundstücksmulden oder Mulden-Rigolen sollten als Grünflächen angelegt und 
unterhalten werden. Auf und in unmittelbarer Nähe von Rigolen sollten keine Bäu-
me gepflanzt oder andere beeinträchtigende Anpflanzungen vorgenommen wer-
den. 

 Um ein frühzeitiges Zusetzen der Mulden bzw. Mulden-Rigolen mit der Folge von 
Funktionsstörungen zu verhindern, sollten mindestens einmal jährlich Pflege- und 
Unterhaltungsarbeiten vom Grundstückseigentümer veranlasst werden. Diese Pfle-
ge- und Unterhaltungsarbeiten umfassen unter anderem die Kontrolle, das Mähen 
und das Laubfreihalten der Mulden sowie das Vertikutieren (Auflockern) des Bo-
dens über der Mulden-Rigole bzw. in der Mulde. (vgl. Merkblatt für die Kontrolle 
und Wartung von Sickeranlagen, Ausgabe 2002, der Forschungsanstalt für Straßen- 
und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau). 

 Der Grundstückseigentümer soll, insbesondere in der Bauphase, alle Maßnahmen 
unterlassen, die die Funktionsfähigkeit des Mulden/Mulden-Rigolen-Systems im pri-
vaten und öffentlichen Bereich beeinträchtigen können, insbesondere jegliche Be-
fahrung und sonstige Verdichtung, Benutzung als Lagerstelle, Bepflanzung oder ver-
gleichbares. 
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 Die Anforderungen an den Baugrund gemäß DIN 1054 sind zu beachten. 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz empfiehlt für den Fall von 
Neubaumaßnahmen oder größeren Umbauten die Durchführung von Baugrundunter-
suchungen nach DIN 4020. 

 Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält 
die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 

 Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Im Bereich von Versorgungsan-
lagen sind Bepflanzungsmaßnahmen im Voraus mit den entsprechenden Trägern abzu-
stimmen. 

 Der Beginn von Erdarbeiten im Plangebiet soll rechtzeitig (mindestens eine Woche vor-
her) der Generaldirektion Kulturelles Erbe mitgeteilt werden. Etwa zutage kommende 
archäologische Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen, Knochen und Skelettteile, Ge-
fäße und Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen gemäß 
§§ 16-21 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1 
in Koblenz unter der Rufnummer 0261-66753000. 

 Die Deutsche Bahn Netz AG, Niederlassung Mitte, Frankfurt, bittet mit Schreiben 
vom 29. Juli 2003 darum, im Bauleitplanverfahren auf die nachfolgend beschriebene 
Beeinflussungsgefahr sowie auf weitere Sachverhalte hinzuweisen: 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Im-
missionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funken-
flug usw.). In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen 
auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. 

 Während der Baumaßnahmen auf dem Gleiskörper wird beispielsweise mit Gleis-
baumaschinen gearbeitet. Hier werden zur Warnung des Personals gegen die Ge-
fahren aus dem Eisenbahnbetrieb Tyfone oder Signalhörner benutzt. Entschädi-
gungsansprüche oder Ansprüche auf Schutzmaßnahmen können gegen die Deut-
sche Bahn AG weder vom Antragsteller noch dessen Rechtsnachfolger geltend ge-
macht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, für 
Schutzmaßnahmen zu sorgen. 

 Bei der Bepflanzung der Grundstücke zur Bahnseite hin dürfen keine windbruchge-
fährdeten Hölzer (beispielsweise Pappeln) sowie stark rankende und kriechende Ge-
wächse (beispielsweise Brombeeren) verwendet werden. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. 

 Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen in keinem Fall dem Bahnbetriebsge-
lände zugeleitet werden. Die Vorflutverhältnisse dürfen durch Baumaterialien oder 
Erdaushub nicht zu Ungunsten der DB AG verändert werden. 
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 Das Betreten des Bahnbetriebsgeländes ist gemäß der Eisenbahnbau- 
und -betriebsordnung (EBO) untersagt. Darauf müssen die späteren direkten Anlie-
ger schon im Verlauf des Antragsverfahrens von der genehmigenden Behörde 
nachweisbar hingewiesen werden. Zusätzlich sollten im Rahmen der Bauleitpla-
nung, wo dies notwendig erscheint, auf den Schutz der Anlieger gerichtete Schutz-
maßnahmen entlang der Bahngrenze vorgesehen werden. 

 Die Oberleitungstragwerksmaste müssen mit einem Anfahrschutz (Schutzplanken 
oder Ähnliches) gesichert werden. Die Schutzvorrichtung ist von dem Bauherrn oder 
seinen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten laufend instand zu setzen und ggfls. zu 
erneuern. Der Sicherheitsabstand von fünf Meter zu den 15 kV-Oberleitungsmast-
fundamenten muss aus Gründen der Standsicherheit eingehalten werden. Bei einer 
Unterschreitung dieses Sicherheitsabstandes ist ein statischer Nachweis erforder-
lich. Bei allen Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender, der Berührung zu-
gänglicher Teile der Oberleitung muss von diesen Teilen auf Geräte, Werkzeuge und 
Werkstücke nach allen Richtungen ein Schutzabstand von mindestens drei Meter, 
entspricht VDE 0105, Teil 1, eingehalten werden. Wegen weiteren Maßnahmen zum 
Schutz der im Bereich der 15 kV-Oberleitungs-/Speiseleitung tätigen Personen wird 
auf die DB-Druckschriften DS 132 02 (UVV 2 Unfallverhütungsmaßnahmen) und 
DS 462 (VES Vorschrift für den Dienst auf elektrisch betriebenen Strecken) verwie-
sen. Baugeräte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe müssen zu 15 kV-Oberlei-
tungsanlagen und deren spannungsführenden Teilen einen Schutzabstand von min-
destens drei Meter, entsprechend VDE 0105, Teil 1, aufweisen und dürfen den Ei-
senbahnbetrieb auf keinen Fall gefährden. Werden Baugeräte, Kräne usw. in einem 
Abstand von weniger als fünf Meter aufgestellt, so sind diese bahnzuerden. 
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1.5 Artenlisten  

Laubbäume 
 

Acer campestre Feldahorn 

Acer monspessulanum Burgenahorn 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Betula pendula Sandbirke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Buche 

Fraxinus excelsior Esche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Ulmus glabra Bergulme 

Ulmus minor Feldulme 

 

Sträucher 
 

Acer campestre Feldahorn 

Amelanchier ovalis Felsenbirne 

Berberis vulgaris Berberitze 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Ligustrum vulgare Rainwaide 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Hollunder 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Schneeball 
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Straßenbäume (mittel- und großkronig) 
 

Acer platanoides in Sorten Spitzahorn 

Aesculus carnea ‘Briotii’ Kastanie 

Corylus colurna Baumhasel 

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’ Stadtbirne 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia spec. Linden 

 

Wand- und Fassadenbegrünung 
 

Aristolochia durior Pfeiffenwinde 

Clematis spec. Waldrebenarten 

Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Lonicera caprifolium Jelängerjelieber 

Lonicera spec. Geißblattarten 

Parthenoicissus tricuspidata ‘Veitchii’ Wilder Wein / Kletterwein 

Polygonum aubertii Knöterich 

Vitus vinfera Echter Wein 

Wisteria sinensis Blauregen 

 

Dachbegrünung 
 

Gräser  

Deschampsia caspitosa Rasen-Schmiele 

Festuca glauca Blau-Schwingel 

Festuca ovina Schaf-Schwingel 

Festuca rubra Rot-Schwingel 

Poa pratensis Wiesen Rispengras 

Stauden  

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 

Sedum album Weiße Fetthenne 

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 

Sempervivum tectorum Dachwurz 

Thymus serpyllum Sand-Thymian 
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1.6 Lahnsteiner Liste (Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept)9 

 

Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Innenstadtrelevante Sortimente 

Augenoptik 47.78.1 Augenoptiker 

Bekleidung 
(ohne Sportbekleidung) 

47.71 Einzelhandel mit Bekleidung 

Bücher 47.61 Einzelhandel mit Büchern 

47.79.2 Antiquariate 

Computer 
(PC-Hardware und -Software) 

47.41 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, 
peripheren Geräten und Software 

Elektrokleingeräte aus 
47.54 

Einzelhandel mit elektrischen 
Haushaltsgeräten, hier nur: Einzelhandel mit 
Elektrokleingeräten einschließlich Näh- und 
Strickmaschinen  

Fahrräder und Zubehör 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen 
und -zubehör 

Foto- und optische Erzeugnisse und 
Zubehör 

47.78.2 Einzelhandel mit Foto- und optischen 
Erzeugnissen (ohne Augenoptiker) 

Glas, Porzellan und Keramik 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen 
und Glaswaren 

Haus-, Bett- und Tischwäsche aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: 
Einzelhandel mit Haus- und Tischwäsche, zum 
Beispiel Hand-, Bade- und Geschirrtücher, 
Tischdecken, Stoffservietten, Bettwäsche  

Hausrat aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Einzelhandel mit Hausrat aus Holz, Metall und 
Kunststoff, zum Beispiel Besteck und 
Tafelgeräte, Koch- und Bratgeschirr, nicht 
elektrische Haushaltsgeräte, sowie 
Einzelhandel mit Haushaltsartikeln und 
Einrichtungsgegenständen, soweit anderweitig 
nicht genannt  

                                                      
9  Übernommen aus dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lahnstein, beschlossen durch den Stadtrat 

in der Sitzung am 17. Dezember 2012. 
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Heimtextilien und Gardinen aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, 
Fußbelägen und Tapeten, hier nur: 
Einzelhandel mit Vorhängen und Gardinen  

aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Dekorations- und 
Möbelstoffen, dekorativen Decken und Kissen, 
Stuhl- und Sesselauflagen u.ä.) 

Kurzwaren, Schneidereibedarf, 
Handarbeiten sowie Meterware für 
Bekleidung und Wäsche 

aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: 
Einzelhandel mit Kurzwaren, zum Beispiel 
Nähnadeln, handelsfertigaufgemachte Näh-, 
Stopf- und Handarbeitsgarn, Knöpfe, 
Reißverschlüsse sowie Einzelhandel mit 
Ausgangsmaterial für Handarbeiten zur 
Herstellung von Teppichen und Stickereien  

Musikinstrumente und Musikalien 47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und 
Musikalien 

Papier, Büroartikel, Schreibwaren 
sowie Künstler- und Bastelbedarf 

47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, 
Schul- und Büroartikeln  

Schuhe, Lederwaren 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 

Spielwaren 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren 

Sport- und Campingartikel 
(ohne Campingmöbel, Anglerbedarf 
und Boote) 

aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, 
hier ohne: Campingmöbel, Anglerbedarf und 
Boote  

Telekommunikationsartikel 47.42 Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 

Uhren und Schmuck 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 

Unterhaltungselektronik 47.43 Einzelhandel mit Geräten der 
Unterhaltungselektronik  

47.63 Einzelhandel mit bespielten Ton- und 
Bildträgern 

Waffen, Jagdbedarf und Angeln aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig 
nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Waffen und Munition  

aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, 
hier nur: Anglerbedarf  

Wohneinrichtungsbedarf 
(ohne Möbel), Bilder, Poster, 
Bilderrahmen, Kunstgegenstände 

47.78.3 Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, 
kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, 
Münzen und Geschenkartikeln  
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Korb- und 
Flechtwaren 

Innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente 

(Schnitt-)Blumen aus 
47.76.1 

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien 
und Düngemitteln, hier nur: Blumen  

Drogerie, Kosmetik, Parfümerie 47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen 
und Körperpflegemitteln  

Nahrungs- und Genussmittel 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln 
und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)  

Pharmazeutische Artikel, 
freiverkäuflich 

47.73 Apotheken 

Zeitungen und Zeitschriften 47.62.1 Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen 

Nicht innenstadtrelevante Sortimente10 

Baumarktsortiment 
im engeren Sinne 

aus 
47.52 

Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, 
Bau- und Heimwerkerbedarf, hier nur: 
Einzelhandel mit Rasenmähern  

aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, 
Fußbodenbelägen und Tapeten, hier nur: 
Einzelhandel mit Tapeten und 
Fußbodenbelägen  

aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, hier 
nur: Einzelhandel mit Sicherheitssystemen wie 
Verriegelungseinrichtungen und Tresore  

aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig 
nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Heizöl, Flaschengas, Kohle und Holz  

Bettwaren aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: 
Einzelhandel mit Matratzen, Steppdecken 
unter anderem Bettdecken, Kopfkissen unter 
anderem Bettwaren  

Boote und Zubehör aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, 
hier nur: Boote  

                                                      
10 Die Aufführung der nicht innenstadtrelevanten Sortimente soll zur Verdeutlichung beitragen, welche Sortimente vor dem 

Hintergrund der Zielstellungen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Lahnstein als nicht kritisch gesehen werden und ist 
somit erläuternd, jedoch nicht abschließend. 
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Elektrogroßgeräte aus 
47.54 

Einzelhandel mit elektrischen 
Haushaltsgeräten, hier nur: Einzelhandel mit 
Elektrogroßgeräten wie Wasch-, Bügel- und 
Geschirrspülmaschinen, Kühl- und 
Gefrierschränken und -truhen  

Gartenartikel 
(ohne Gartenmöbel) 

aus 
47.59.953 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Koch- und Bratgeschirr für den Garten  

aus 
47.52.154 

Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Rasenmäher, Eisenwaren und Spielgeräte für 
den Garten  

Kfz-Zubehör 45.32 Einzelhandel mit Kraftwagenteilen 
und -zubehör 

Kinderwagen aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Korb- und 
Flechtwaren  

Leuchten / Lampen aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt, hier nur: 
Einzelhandel mit Lampen und Leuchten  

Medizinische und orthopädische 
Geräte (Sanitätsbedarf) 

47.74 Einzelhandel mit medizinischen und 
orthopädischen Artikeln 

Möbel 47.59.1 Einzelhandel mit Wohnmöbeln  

aus 
47.79.1 

Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken 
Teppichen, hier nur: Einzelhandel mit antiken 
Teppichen  

Motorräder und Zubehör 45.40 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen 
und -zubehör 

Pflanzen und Samen aus 
47.76.1 

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien 
und Düngemitteln, hier nur: Einzelhandel mit 
Blumen 

Teppiche 
(ohne Teppichböden) 

aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, 
Fußbodenbelägen und Tapeten, hier nur: 
Einzelhandel mit Teppichen, Brücken und 
Läufern 

aus 
47.79.1 

Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken 
Teppichen, hier nur: Einzelhandel mit antiken 
Teppichen 

Zoologischer Bedarf 
und lebende Tiere 

47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und 
lebenden Tieren 
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Sonstiger Einzelhandel, 
soweit anderweitig nicht genannt 

aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig 
nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit Non-
Food-Waren, soweit anderweitig nicht genannt  
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2 BEGRÜNDUNG 

2.1 Grundlagen 

2.1.1 Lage des Plangebietes 
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2.1.2 Geltungsbereich 

 

2.1.3 Vorgeschichte 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 (sowie dessen erster und zweiter Änderung, letztere ver-
bunden mit dem späteren Bebauungsplan Nr. 39) war Ende der Achtzigerjahre des ver-
gangenen Jahrhunderts eine neue Entwicklung im nördlichen Niederlahnstein eingeleitet 
worden. 
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Im November 1989 hatte der Stadtrat beschlossen, eine Neuordnung des Gebietes zwi-
schen Industriestraße, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße, Im Machert und Koblenzer 
Straße vorzunehmen und dafür einen Bebauungsplan aufzustellen. Dies wurde als erfor-
derlich angesehen, um im Plangebiet eine den Grundsätzen des Baugesetzbuches entspre-
chende städtebauliche Ordnung herbeizuführen. 

Ziel war es, insbesondere eine Entschärfung der durch das enge Nebeneinander von indus-
trieller Nutzung im Bereich des Drahtwerkes und der angrenzenden Wohnbebauung ent-
lang der Christian-Sebastian-Schmidt-Straße entstandenen Konflikte zu erreichen und dar-
über hinaus die durch die Verkleinerung der Betriebsflächen der Firma entstandenen Ent-
wicklungsspielräume sinnvoll zu nutzen. 

Das Plangebiet war in der Vergangenheit fast ausschließlich industriell bzw. gewerblich 
genutzt worden. Nach schrittweiser Verkleinerung des Drahtwerkes waren Teilbereiche 
brach gefallen; das Werk hatte damals nur noch einen Teil der ehemaligen Betriebsflächen 
benötigt. Es bestand die Absicht, den Produktionsablauf rationeller zu gestalten und die 
bestehenden Hallen zum Teil durch neue Gebäude zu ergänzen; dies wurde letztlich aber 
nicht umgesetzt. 

Die frei gewordenen Flächen im Norden und Nordosten waren anschließend nach Durch-
führung eines raumplanerischen Verfahrens und Anpassung des Flächennutzungsplanes 
für ein Sondergebiet Einzelhandel (Baumarkt) freigegeben worden. Unmittelbar nebenan 
davon hatte sich bereits ein Lebensmitteldiscounter angesiedelt. 

Der Bebauungsplan Nr. 17 erlangte nach Durchführung des vorgeschriebenen Verfahrens 
und dem abschließenden Satzungsbeschluss mit dessen Bekanntmachung am 
14. Oktober 1994 seine Rechtskraft; siehe dazu Bebauungsplan Nr. 17 (verbleibender 
rechtskräftiger Teil), Seite 43. 

Anlass der ersten Änderungsplanung war die Verlagerung des Lebensmittelmarktes aus 
dem nördlichen Bereich der Koblenzer Straße auf eine weiter südlich gelegene Fläche im 
Herbst des Jahres 2001 und die damit einhergehende Nutzungsänderung des dort befindli-
chen, zwischenzeitlich ungenutzt verbliebenen Areals der damals dort ansässigen Firma. 

Im März 2002 hatte sich die Situation nochmals verändert. Eine beantragte Erweiterung 
des Baumarktes auf der Fläche des ehemaligen Lebensmitteldiscounters war ebenso zu 
beraten wie ein Antrag zur Errichtung von drei Hallenabschnitten für Einzelhandel auf dem 
ehemaligen Firmengelände. 

Dies war der Grund für eine zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17, verbunden mit 
der Aufstellung des neuen Bebauungsplanes Nr. 39, die zum Bebauungsplan mit der 
Nr. 17Ä2/39 zusammengeführt wurden (siehe Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39, Seite 44). 

Notwendig hierfür war auch eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um für die Schaf-
fung des Baurechtes ein sogenanntes Sondergebiet auszuweisen. 

Die bundeseinheitliche Baunutzungsverordnung erlaubt die Ansiedlung von sogenanntem 
„großflächigen Einzelhandel“ (mit mehr als 1.200 qm Geschossfläche) nur in als solchen 
festgesetzten Sondergebieten. Solche Sondergebiete müssen bereits in der vorbereitenden 
Bauleitplanung ausgewiesen sein. 
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Nach Rechtskraft des neuen Bebauungsplanes am 15. April 2005 konnten sich auf den Flä-
chen westlich der Koblenzer Straße Einzelhändler aus den Bereichen Lebensmittel, Klei-
dung, Drogerie und Getränke etablierten. Mit einher ging ein erweiterter Ausbau der Kob-
lenzer Straße mit Anlage von Linksabbiegespuren für die einzelnen Betriebszufahrten und 
die Errichtung zweier Kreisverkehre im Norden (mit der Industriestraße) und Süden (mit 
der Kölner Straße), wodurch die Leistungsfähigkeit der Erschließung erheblich verbessert 
wurde. 

Diese Maßnahmen waren von den ansässigen Firmen - im Zusammenschluss ARGE ge-
nannt - übernommen und finanziert worden; sie hatten am 5. September 2003 mit der 
Stadt Lahnstein einen Vertrag abgeschlossen, mit dem sie sich zur Übernahme der Pla-
nungskosten erklärten und zur Herstellung des Straßenausbaus der Koblenzer Straße ver-
pflichteten (siehe Rhein-Lahn-Zeitung vom 11. Dezember 2006, Seite 31). 

2.1.4 Weitere Entwicklung 

Nach den beiden Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 17 verbleiben nur noch 
die ausschließlich vom Drahtwerk genutzten südlichen Flächen im Geltungsbereich seiner 
Rechtskraft, also der südliche Bereich zwischen Koblenzer Straße, Im Machert und Chris-
tian-Sebastian-Schmidt-Straße. Der Bebauungsplan setzt hier ein Gewerbegebiet fest, in 
dem Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sind. An einer Änderung dieser Festsetzungen 
war der Eigentümer des Drahtwerkes nicht interessiert gewesen. So hatte er sich im Zuge 
der Neuplanung auch nicht an den Kosten beteiligt, die von der ARGE getragen wurden. 

 
Seit etwa sechs Jahren ist die FMZ Drahthof Lahnstein GmbH & Co. KG, Hansaallee 42a, 
Düsseldorf, an dem Gelände des Drahtwerkes interessiert. 

Auf den südlich an den Baumarkt-Parkplatz angrenzenden Flächen beabsichtigte die Ge-
sellschaft zunächst die Ansiedlung eines Fachmarktzentrums. Namentlich genannt wurden 
ein Elektronik- bzw. Elektrofachmarkt (sog. weiße und braune Ware) auf ca. 3.200 qm so-
wie Fachmärkte mit den Sortimenten Sportartikel, Textil, Schuhe, Café, Drogerie, Friseur 
und Getränke. Dies hatte der Investor auch weiträumig in der Presse publik gemacht und 
war auf erhebliche Ablehnung des benachbarten Oberzentrums Koblenz gestoßen (siehe 
Rhein-Lahn-Zeitung vom 26. September 2012, Seite 32). 

In Folge des damals in der Sitzung des Stadtrates am 21. Juni 2012 zugestimmten Konzep-
tes wurde eine vereinfachten raumordnerischen Prüfung durchgeführt. Als Ergebnis stellte 
die SGD Nord mit Schreiben vom 14. Juni 2013 fest, dass bei einer deutlichen Überschrei-
tung des ermittelten Entwicklungsrahmens ein ruinöser Wettbewerb mit ggf. städtebau-
lich negativen Folgen und eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten für die Lahnsteiner 
Zentrenstruktur zu erwarten wären. Sollte an der Umsetzung des Elektronikfachmarktes 
mit der geplanten Verkaufsfläche von max. 1.600 qm festgehalten werden, müsse in ei-
nem sog. „Zielabweichungsverfahren“ geprüft werden, ob das Vorhaben trotz der Betrof-
fenheit des Zieles Z 60 des LEP IV ausnahmsweise zugelassen werden kann. Hiervon hatte 
der Investor dann keinen Gebrauch mehr gemacht. 
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Weitere Varianten des Investors wurden in den Folgejahren durchgespielt, ohne dass dazu 
Beschlusslagen des Stadtrates eingefordert wurden. Letztendlich kam kein Konzept über 
das erste Stadium der Akquisition heraus; Planungen wurden nicht eingeleitet. 

2.1.5 Aktuelle Entwicklung 

Die FMZ Drahthof Lahnstein beabsichtigt nunmehr, als Projektentwickler für das westlich 
der Koblenzer Straße liegende Unternehmen, einen neuen Lebensmitteldiscounter östlich 
der Koblenzer Straße auf dem Gelände des Drahtwerkes zu errichten; der bestehende 
Markt soll dann aufgegeben werden (siehe Rhein-Lahn-Zeitung vom 29. Juli 2015, Sei-
te 33). 

Auf den neuen Grundstücksflächen befinden sich derzeit nicht mehr betriebsnotwendige 
Gebäude des Drahtwerkes, die hier überwiegend vorhandenen alten Fabrikhallen sollen 
abgerissen werden. Auch soll im Zuge der Neuordnung das an der Koblenzer Straße lie-
gende alte Verwaltungsgebäude des Drahtwerkes abgebrochen und die Nutzung verlagert 
werden. 

Der neue Lebensmitteldiscounter soll, südlich angrenzend an die Flächen des -Baumarktes, 
auf einer Grundstücksfläche von etwa 12.000 qm errichtet werden. Vorgesehen ist das 
gleichbleibende Sortiment auf einer Verkaufsfläche von ca. 1.690 qm anzubieten (siehe Vi-
sualisierte Darstellungen des Projektes aus der Hand des Investors, Seite 36). 

Nach dem von der Stadt Lahnstein am 17. Dezember 2012 beschlossenen Einzelhandels-
konzept ist dieser Bereich der Koblenzer Straße als „Zentraler Versorgungsbereich mit 
Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung“ ausgewiesen. 

Der Neubau des Lebensmitteldiscounters stellt ein raumbedeutsames Vorhaben dar und 
ist hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung zu über-
prüfen und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter den Ge-
sichtspunkten der Raumordnung aufeinander abzustimmen (Raumverträglichkeitsprü-
fung). Entsprechend wurde am 13. November 2015 die Durchführung einer vereinfachten 
raumordnerischen Prüfung („vrP“) gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG beantragt. Das Prü-
fergebnis vom 16. März 2016 wurde von der SGD Nord mit Schreiben vom 22. März 2016 
mitgeteilt. 

In dieser Ergebnismitteilung heißt es: 

 Die geplante L.-Verlagerung in der Koblenzer Straße mit einer geplanten Verkaufsfläche von 
1.690 qm entspricht den Zielen Z 57, Z 58, und Z 60 des LEP IV und gleichlautender Ziele des 
RROP Mittelrhein-Westerwald 2006. Und ebenso den Grundsätzen G 4 (Kongruenzgebot) des 
Kapitels „Einzelhandels“ des RROP Mittelrhein-Westerwald und dem G 56 des LEP IV. Die Ver-
kaufsflächen des neuen L.-Standortes sind basierend auf dem Verträglichkeitsgutachten im Be-
bauungsplan entsprechend festzusetzen. 

 Um die Zielstellungen und Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahnstein einhalten zu 
können, ist der bestehende Flächennutzungsplan an die geplanten Nutzungen anzupassen und 
der Bebauungsplan (17Ä2/39 - Koblenzer Straße / Industriestraße) im Bereich des derzeitigen 
L.-Standortes bauleitplanerisch so zu ändern, dass am Altstandort zukünftig nur noch Einzelhan-
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del gemäß den Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahnstein zulässig ist und der Einzel-
handel mit Nahrungs- und Genussmittel ausgeschlossen wird. 

 
Der geltende Flächennutzungsplan der Stadt Lahnstein stellt im Vorhabenbereich auf den 
Flächen des Drahtwerkes ein Gewerbegebiet dar. Entsprechend der Planung ist der rele-
vante Bereich des Flächennutzungsplanes im Rahmen der sechsten Änderung (Sonderge-
biet Einzelhandel) anzupassen. 

Für das Vorhaben sind diese beiden Pläne entsprechend den Forderungen aus dem Ergeb-
nis der „vrP“ zu ändern. 

Neben den erforderlichen differenzierten Festsetzungen (Art und Maß der baulichen Nut-
zung) sind im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung insbesondere die Belange des Ver-
kehrs zu berücksichtigen. Hier ist die Leistungsfähigkeit der Anschlüsse an das übergeord-
nete Verkehrsnetz sowie im Projektbereich selbst die Funktionsfähigkeit der Zufahrten von 
und auf die Koblenzer Straße zu gewährleisten. 

Entsprechend einer ersten Einschätzung im Rahmen des Antrags zur „vrP“ durch das Gut-
achter-Büro ist durch die Betriebsverlagerung in Verbindung mit der vorgesehenen Erwei-
terung der Verkaufsfläche sowie einer anderweitigen Nachnutzung am alten Standort des 
Lebensmitteldiscounters nicht von einer maßgeblichen Beeinträchtigung von Verkehrsfluss 
und Verkehrsqualität gegenüber dem heutigen Zustand auszugehen. Zur erforderlichen 
Nachweisführung ist ein Gutachten in Bearbeitung; die Ergebnisse werden in das Bebau-
ungsplanverfahren eingebracht. 

Auch sind die projektbedingten schalltechnischen Auswirkungen auf die benachbarte Be-
bauung zu untersuchen und darzustellen, um die immissionsschutzrechtliche Verträglich-
keit zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die östlich angrenzende Bebauung an der 
Christian-Sebastian-Schmidt-Straße. Die erforderliche gutachterliche Nachweisführung er-
folgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 

Zu betrachten sind auch die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft. Das 
Projektgebiet für die Neuerrichtung des Lebensmitteldiscounters liegt innerhalb des aus-
gewiesenen Gewerbegebietes und ist durch Produktionshallen, das Verwaltungsgebäude 
sowie die Erschließungsflächen der Drahtwerk C.S. Schmidt GmbH geprägt. Das Gelände 
ist durch diese Anlagen vollständig versiegelt. Vom Drahtwerk genutzt wird derzeit ledig-
lich noch das Verwaltungsgebäude an der Koblenzer Straße sowie die südlich an die Flä-
chen des geplanten Lebensmitteldiscounter-Standortes angrenzenden Grundstücks-
bereiche (Hallen und Erschließungsflächen). 

Auch das alte Verwaltungsgebäude soll abgebrochen und im südöstlichen Bereich des 
Plangebiets dieser Bebauungsplan-Änderung neu errichtet werden. Der gesamte über-
plante Bereich des Drahtwerkes liegt derzeit vollständig brach. Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft sind durch die Realisierung des Vorhabens auf diesen Flächen nicht zu er-
warten. Die im Rahmen des Bebauungsplans erforderliche Nachweisführung hinsichtlich 
Landespflege und Artenschutz erfolgt im weiteren Verfahren. 
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2.1.6 Ergänzende Pressemeldungen 

2.1.6.1 Rhein-Lahn-Zeitung vom 11. Dezember 2006 
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2.1.6.2 Rhein-Lahn-Zeitung vom 26. September 2012 
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2.1.6.3 Rhein-Lahn-Zeitung vom 29. Juli 2015 
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2.1.6.4 Rhein-Lahn-Zeitung vom 31. Oktober 2016 
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2.1.6.5 Rhein-Zeitung vom 8. November 2016 
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2.1.7 Visualisierte Darstellungen des Projektes 
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2.2 Flächennutzungsplanung 

2.2.1 Geltender Flächennutzungsplan (Ausschnitt) 

 

2.2.2 Anlass der Änderung 

Die Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen, die regionalplanerische Funktionszuwei-
sung und das ebenfalls vorhandene örtliche Interesse, hatte bei der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes in den Jahren 1992-99 Anlass gegeben, verstärkt gewerbliche Bau-
flächen darzustellen. 

Auch die im Aufstellungsverfahren einzuholende „Landesplanerische Stellungnahme“, ab-
gegeben am 7. April 1994 durch die Untere Landesplanungsbehörde des Rhein-Lahn-Krei-
ses, hatte als fünftes von sieben landesplanerischen Zielen infolge der nach dortiger Auf-
fassung nicht ausreichend vorgesehenen Gewerbebauflächen zur Verbesserung der Wirt-
schafts- und Infrastruktur gefordert: „Der Entwicklung im produzierenden Gewerbe ist 
Vorrang einzuräumen.“ 
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Den übrigen landesplanerischen Vorgaben war im anschließend überarbeiteten Entwurf 
des Flächennutzungsplanes durch Beschlussfassung der städtischen Gremien weitgehend 
gefolgt worden. Allerdings war das vorgenannte fünfte Ziel nicht in vollem Umfang vom 
Stadtrat akzeptiert worden, da man damals schon erkannte, dass dieser prognostizierten 
landesplanerisch gewünschten Entwicklung auf Dauer nicht hinreichend Rechnung getra-
gen werden könne. 

Begründet wurde dies vom Stadtrat damit, dass die „Landesplanerische Stellungnahme“ 
darlege, gegenüber der Darstellung im Flächennutzungsplanvorentwurf bestehe mindes-
tens noch ein Zusatzbedarf von rund fünf bis zehn Hektar. Die erschließungsfähigen Flä-
chen seien aufgrund der topographischen Verhältnisse allerdings sehr begrenzt, Flächen-
reserven dagegen nicht vorhanden. Desweiteren wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Entwicklung im produzierenden Gewerbe forciert werden sollte, wobei allerdings 
auf den Arbeitsplatz bezogene flächenintensive Gewerbeansiedlungen nicht anzustreben 
seien. 

Beide Bedingungen korrespondierten dahingehend, dass ein Vorrang des produzierenden 
Gewerbes bei der weiteren Entwicklung als realitätsfremd anzusehen war. Im produzie-
renden Gewerbe ist bei Neuansiedlungen mit einem durchschnittlichen Flächenverbrauch 
von mindestens 200-300 m² Bruttobauland pro Arbeitsplatz zu rechnen. Da eine derart ex-
tensive Flächennutzung aufgrund der topographischen als auch städtebaulichen Situation 
in der Stadt Lahnstein nicht realisierbar sei, müsse die verstärkte gewerbliche Entwicklung 
der Stadt Lahnstein im tertiären Bereich (Dienstleistungen) gesucht werden - dies auch un-
ter dem von der Landesplanung selbst dargelegten Problem der langfristigen Entflechtung 
der starken Gemengelage im Stadtbereich von Lahnstein. 

Aus diesen Gründen hatte der Stadtrat durch Beschluss eine Modifizierung des fünften 
„Landesplanerischen Ziels“ vorgenommen und eigens neu gefasst: „Der Entwicklung qua-
lifizierter Arbeitsplätze im tertiären Bereich mit angestrebter hoher Arbeitsplatzdichte in 
Kernnähe ist Vorrang einzuräumen.“ 

Im Zug der Flächennutzungsplanung waren die Flächenpotenziale in der Stadt untersucht 
und nach verschiedenen Kriterien geprüft worden. Bewertet wurden die Lage und Erreich-
barkeit der Flächen, die überörtliche Verkehrsanbindung, die mögliche verkehrstechnische 
Erschließung und die topographische Situation. Auch die Bedeutung der Flächen aus lan-
despflegerischer Sicht wurde berücksichtigt. 

Damals belief sich die Ausweisung im Flächennutzungsplan auf knapp dreißig Hektar Ge-
werbebaufläche, von denen allein elf Hektar auf das Gelände des Güterbahnhofes entfie-
len. 

In der Summe entstand so ein Überangebot an Gewerbebauflächen in den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes, das mangels tatsächlicher Verfügbarkeit bis heute nicht ge-
nutzt werden konnte. 

Noch während der Flächennutzungsplanung war das Verfahren zur Aufstellung eines Be-
bauungsplanes eingeleitet worden, um in dem von Christian-Sebastian-Schmidt-Straße, 
Im Machert, Koblenzer Straße und Im Mittelgesetz umschlossenen Gebiet das Baurecht für 
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den damals im Entstehen befindlichen Baumarkt als auch für das südlich anschließende 
Gewerbegebiet zu schaffen. Seit 1994 ist dieser Bebauungsplan mit der Nr. 17 rechtskräf-
tig. 

Das Gewerbegebiet war unter der Vorgabe entwickelt worden, hier neben dem Baumarkt 
keine weiteren Einzelhandelsbetriebe anzusiedeln und somit die gewerbliche Nutzung zu 
sichern. 

Da seit über zwanzig Jahren keine Investoren Interesse an einem Ankauf der Flächen zur 
Ansiedlung von Unternehmen in der vom Plan vorgegebenen Größenordnung äußerten, 
stellte sich die Notwendigkeit einer zumindest teilweisen Neuordnung des Gebietes in Fra-
ge. 

Die verhaltene Nachfrage nach geeigneten kleinen und mittelgroßen Gewerbegrundstü-
cken konnte in den letzten Jahren insbesondere durch die Baureifmachung des Didierge-
ländes gedeckt werden. 

Gleichzeitig ist seit nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ein 
deutlicher Rückgang der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort zu 
verzeichnen; am 30. Juni 2015 waren es noch 5.682. Dem Erläuterungsbericht zum Flä-
chennutzungsplan lagen hingegen noch Zahlenwerte zugrunde, die einen Bedarf an Ge-
werbebauflächen mit dem damaligen Anstieg der Beschäftigtenzahl von 7.964 aus dem 
Jahr 1970 bis hin zu 8.299 im Jahr 1987 begründeten. Insoweit waren die damaligen Be-
rechnungen der für Lahnstein erforderlichen Gewerbebauflächen von einem Trend ausge-
gangen, der sich anschließend nicht mehr bestätigt hatte. Letztlich haben diese Prognosen 
nicht dazu beitragen können, die Nachfrage an Gewerbegrundstücken tatsächlich zu er-
höhen. 

Dagegen war die Suche nach Grundstücken zur Ansiedlung von großflächigem Einzelhan-
del in den letzten Jahren zusehends gestiegen. 

Nicht nur im Bereich der Koblenzer Straße, wo sich bereits mehrere Einzelhändler etabliert 
haben, sondern auch in den übrigen gewerblich nutzbaren Flächen des Stadtgebietes, so 
im Didiergelände, auf den Flächen des ehemaligen Verpflegungsamtes und des Güter-
bahnhofes, auf dem Markplatz Niederlahnstein, im Ahlerhof, in der Südallee, im Gewerbe-
gebiet an der Dr.-Walter-Lessing-Straße, an der Gemarkungsgrenze zu Braubach und nicht 
zuletzt auch im Bereich des „Gewerbeparks Hermsdorfer Straße“, wo es vor zwei Jahren zu 
einer Neuausweisung von Sondergebietsflächen kam. In keinem anderen dieser Gebiete 
war es gewollt, das Baurecht für den sogenannten „großflächigen Einzelhandel“ mit mehr 
als 1.200 m² Geschossfläche herzustellen; zum Teil wurde es sogar durch Beschluss ent-
sprechender Satzungen ausgeschlossen. 

Auf diese geänderten Rahmenbedingungen muss zwangsläufig reagiert werden. Es ist ab-
sehbar, dass das weitere Vorhalten gewerblicher Bauflächen in diesem Umfang auf Dauer 
zu keinen neuen Ansiedlungen führen wird. 

Die theoretische Deckung einer potenziellen Nachfrage ist allein durch das Vorhandensein 
der gewerblichen Bauflächen auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes Oberlahn-
stein möglich. Es sprechen viele Gründe dafür, eher diese Flächen für die künftige gewerb-
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liche Entwicklung Lahnsteins vorzuhalten als den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17. In-
soweit soll das Potenzial des Güterbahnhofes nicht durch parallel angebotene Konkur-
renzflächen, die für andere Zwecke attraktiver sein können, geschmälert werden. 

Angesichts der häufig nachgefragten Einzelhandelsnutzung und eines Investors, der bereit 
ist, die hierfür erforderlichen Grundstücke anzukaufen, bietet sich die Ausweisung eines 
Sondergebietes für den (großflächigen) Einzelhandel im Bebauungsplan Nr. 17 an. Hierfür 
ist das Gebiet auch aus dem Umstand geeignet, dass Einzelhandel entlang der Koblenzer 
Straße bereits vorhanden ist. Darüber hinaus sprechen Lage und Anbindung des Gebietes 
grundsätzlich dafür. 

2.2.3 Geänderter Flächennutzungsplan (Ausschnitt) 
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2.3 Einzelhandelskonzept: Lage und Abgrenzung des Zentralen 
Versorgungsbereiches 
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2.4 Bebauungsplanung 

2.4.1 Bebauungsplan Nr. 17 (verbleibender rechtskräftiger Teil) 
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2.4.2 Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39 (rechtskräftig) 

 

2.5 Weitere Untersuchungen 

2.6 Planungsansatz und Planungsziel 

Die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 wird - wie bereits bei seiner zweiten Än-
derung geschehen - mit dem westlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 39 gekoppelt. Un-
ter der Bezeichnung 17Ä3/39 wird dieser Bebauungsplan trotz seiner etwas sperrigen 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

BEGRÜNDUNG ERLÄUTERUNG AUSGEWÄHLTER FESTSETZUNGEN 

SEITE 45 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

Namensgebung ein einheitlich handhabbares Baurecht für alle Einzelhandelbetriebe ent-
lang der Koblenzer Straße beinhalten. 

Der Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39 war bereits Vorbild für die spätere Bebauungsplanung an 
der Hermsdorfer Straße, bei der Wert darauf gelegt wurde, dass sich die in der Koblenzer 
Straße bewährten Festsetzungen auch dort wiederfinden. 

Nicht nur für die baurechtliche Beurteilung, sondern auch für eine eindeutige und nach-
vollziehbare Darlegung eines „gleichen Baurechts für alle“ - was gerade in der Konkurrenz-
situation der einzelnen Händler wichtig ist - soll diese Maxime auch in der Koblenzer Stra-
ße beibehalten werden. 

2.7 Erläuterung ausgewählter Festsetzungen 

2.8 Verfahren 

2.8.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 3. November 2016 gemäß 
§ 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) den Beschluss gefasst, für 
den Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17 eine dritte Änderung i.V.m. der 
Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17Ä2/39 durchzufüh-
ren. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde gleichzeitig mit der anstehenden Beteiligungen der Öf-
fentlichkeit im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 46 am 18. November 2016 bekannt gemacht. 

2.8.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   findet  in Form einer einwö-
chigen öffentlichen Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 28. November 2016 bis 
2. Dezember 2016 statt. Sie wurde am 18. November 2016 im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 46 be-
kannt gemacht. 

Es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

2.8.3 Beteiligung der Behörden 

Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß 
§ 4 BauGB mit Schreiben vom 21. November 2016 um Abgabe einer Stellungnahme zur 
Planung gebeten worden. 

Mit Fristsetzung von einem Monat - entsprechend dem 24. Dezember 2016 - wurden die 
Behörden aufgefordert, auch Aufschluss über beabsichtigte und bereits eingeleitete Pla-
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nungen und sonstige Maßnahmen zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass bei nicht fristgemäßer Äußerung davon ausgegangen 
wird, dass die von den Trägern wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt wer-
den. 

2.9 Abwägungsrelevante Eingaben 

2.10 Bewertung und Gewichtung des Abwägungsmaterials sowie Würdigung 
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3 VERKLEINERTER ABDRUCK DER PLANZEICHNUNG 
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4 UMWELTBERICHT 

Nach den Regelungen des § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 2a BauGB ist für die Belange des 
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB im Zuge der kommunalen Bauleit-
planung auf allen Planungsebenen eine Umweltprüfung durchzuführen, in welcher die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

In welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung 
erforderlich ist, ist für jeden Bauleitplan (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) von 
der Gemeinde festzulegen (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB). 

Hierzu werden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch 
die Planung berührt werden kann, auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (Scoping). 

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessenerweise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Das Ergebnis 
der Umweltprüfung wird in der Abwägung berücksichtigt (§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB). 

Nach Abschluss des Planverfahrens überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Sie nutzen dabei die im Umweltbericht angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die 
Informationen der Behörden (§ 4c BauGB). Dazu unterrichten die Behörden die Gemeinde, 
sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnisse die Durchführung des Bauleitplans er-
hebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat 
(§ 4 Abs. 3 BauGB). 

 

5 LANDSCHAFTSPLANERISCHER BEITRAG 
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1 Ausgangssituation und Zielsetzung
In Lahnstein ist im Zuge einer langfristigen Standortsicherung die Verlagerung und Erweite-
rung des Lebensmitteldiscounters Lidl von der Koblenzer Straße 2? — 29 auf die
gegenüberliegende Straßenseite auf das Gelände der Firma Drahtwerk C.S. Schmidt ge-
plant. Vorgesehen ist dabei eine Erweiterung von aktuell 1.108 m2 auf 1.690 m2 VKF. Das
Einzelhandelsvorhaben hat bereits die Schwelle der Großflächigkeit (800 m2 VKF!1.2ÜÜ rn2
BGF) überschritten. Demnach wird die Regelvermutung gemäß ä 11 Abs. 3 BauNVO ausge-
lcist. Mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den Bestand oder die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstrukturen in Lahnstein und ggf. Nachbarkom-
munen können nicht per se ausgeschlossen werden.

Für die Stadt Lahnstein liegt ein Einzelhandelskonzept — Fortschreibung des Ernze/hande/s-
konzeprs für die Stadt Lahnstein beschlossen durch den Rar der Stadt Lahnstein am 77.
Dezember 20721— vor. Gemäß diesem befindet sich der Vorhabenstandort wie auch der
Bestand sbetrieb im Zentralen Versorgungsbererch Koblenzer Straße mit Zweckbesnntmung
und Sortimenrsbeschränkung. Eine Nachnutzung des Altstandorts durch einen Lebensmit-
telmarkt ist nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen — eine Verträglichkeit des Verlagerungsu
und Erweiterungsvorhabens vorausgesetzt - im Zuge einer Bebauungsplanänderung am
Altstandort zukünftig nur noch Einzelhandel gemäß der Empfehlungen des EHK Lahnstein
für den ZVB Koblenzer Straße zuzulassen, Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
soll somit ausgeschlossen werden.

Zur Klärung der Frage der Genehmigungsfähigkeit des Verlagerungs— und Erweiterungs—
vorhabens gilt es im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse gemäß ä 11 Abs.3l3auNVO
folgende wesentliche Aspekte zu überprüfen:

I Sind negative städtebauliche Auswirkungen auf den Bestand und/oder die Entwick-
lungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche in Lahnstein oder Nachbars
kommunen zu erwarten?

I Sind negative Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung in Lahnstein oder
Nachbarkommunen zu erwarten?

I Städtebauliche Einordnung der absatzwirtschaftlichen Analyseergebnisse für die Be-
standsstrukturen des Untersuchungsraums auf Grundlage der im EHK Lahnstein
{2012) vorliegenden städtebaulichen Analysen der zentralen Versorgungsbereiche in
Lahnstein sowie auf Grundlage städtebaulicher Analysen zentraler Versorgungsbe-
reiche in Nachbarkommunen.

I Einordnung des Vorhabens gemäß EHK Lahnstein (2012).

1 Fortschreibung des Einzelhandelskonzept für die Stadt Lahnstein, Stadt + Handel Karlsruhe 2012. Beschlüs-
sen durch den Rat der Stadt Lahnstein 11122012. Im Folgenden abgekürzt durch EHK Lahnstein (2012).
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. Einordnung des Vorhabens gemäß den Zielen und Grundsätzen des Regionalen
Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald.

. Einordnung des Vorhabens gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP IV Rhein-
Iand-Pfalz.

Für den Fortgang der Realisierung des Verlagerungs— und Erweiterungsvorhabens sind
somit der Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens gemäß
ä 11 Abs. 3 BauNVO sowie die Kongruenz des Vorhabens zu den Zielstellungen des EHK
Lahnstein (2012), zu den Zielen und Grundsätzen des Regionalen Raumordnungsplans Mit-
telrhein-Westerwald und zu den Zielen und Grundsätzen des LEF‘ IV Rheinland—Pfalz zu
prüfen.
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2 Methodik
Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik in Kürze dargestellt.

Untersuchungsraum

Es werden angesichts der vorliegenden Planungskonzeption sowie der städtebaulichen
Ausgangslage die folgenden Warengruppen für primär untersuchungsrelevant eingep
schätzt:

- Nahrungs— und Genussmittel (inkl. Getränke)

- Drogeriez’F’ar-fürneriei‘iiosmetik2

Die Abgrenzung des Untersuchungsraurns ist ein wesentlicher Schritt zur Ableitung mögli-
cher Entwicklungsempfehlungen und Vorbereitung der Modellberechnungen. Die
Ableitung erfolgt v. a. unter Berücksichtigung der den Untersuchungsraum begrenzenden
Konkurrenzstandorte sowie der Beachtung des sortimentsspezifischen Einkaufsverhaltens
im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren sowie der verkehrlichen An-
bindung des Vorhabenstandorts.

Einzelhandeisbestand

Die wesentlichen empirischen Arbeitsschritte der Bestandserhebung, der städtebaulichen
Bewertung der zentralen Versorgungsbereiche, der Bewertung der relevanten Bestandssi-
tuation sowie die städtebauliche Bewertung des Standorts des Verlagerungs— und
Erweiterungsvorhaloens sind durch Stadt + Handel im Juli 2015 erfolgt. Für Lahnstein er—
folgte eine Aktualisierung der Bestandsstrukturen in den untersuchungsrelevanten
Sortimentsbereichen auf Basis der erhobenen Daten aus dem Einzelhandelskonzept Lahn-
stein 20123, die Bestandsstrukturen in den Kommunen des Untersuchungsraums wurden
erfasst.

Es wurde eine Vor-Ort-Erhebung der Betriebe mit den untersuchungsrelevanten Sortimen-
ten Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im Untersuchungsraum durchgeführt.
Als relevant im Sinne der anfangs aufgeworfenen Fragestellung des Gutachtens werden alle
in zentralen Versorgungsbereichen verorteten Einzelhandelsbetriebe, die die Sortimente
Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriei’F’arfürnerie/Kosmetik im Haupt- oder Randsor-
timent anbieten, definiert. Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche gelten im
Untersuchungsraum strukturprägende Betriebe [Lebensmittelmärkte > 100 m2 VKF, Ge-
tränkemärkte, Drogeriemärkte) als untersuchungsrelevant. Die aktuelle Rechtsprechung zur

2 Im Folgenden abgekürzt als Drogeriewaren.
3 Sämtliche Bestandsbetriebe in den zentralen Versorgungsbereichen und sämtliche strukturprägende Beu

standsbetriebe in sonstigen Lagen in Lahnstein mit den untersuchungsrelevanten Sortimenten Nahrungs—
und Genussmittel und Drogeriea’F’arfümerier'liosmetik wurde überprüft und aktualisiert, neu hinzugekom—
mene Betriebe mit den untersuchungsrelevanten Sortimenten in den zentralen Versorgungsbereichen in
Lahnstein wurden zusätzlich erfasst.
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Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichts (u. a. BVenivG 4 C 14.04) vom
November 2005 fand dafür Anwendung.

Neben den untersuchungsrelevanten Hauptsortimenten Nahrungs— und Genussmittel sowie
Drogeriewaren sind für die üblicherweise in einem Lebensmittelmarkt angebotenen Rand-
sortirnente im Rahmen der Verlagerung und Erweiterung nur geringe Verkaufsflächen- und
Umsatzzuwächse zu erwarten, die sich zudem auf eine Vielzahl von Einzelsortimenten ver-
teilen. Diese Randsortimente werden keine strukturprägende Wirkung entfalten können, so
dass allenfalls absatzwirtschaftliche Auswirkungen in einem geringen Rahmen anzunehmen
sind. Die Auswirkungen der entsprechenden Randsortimente werden demnach nachfol-
gend nicht weiter dargestellt.

Bestandsanalyse Städtebau

Für die zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstandorte erfolgt eine an den
untersuchungsrelevanten Fragestellungen orientierte städtebauliche Analyse, bei welcher
die Stärken und Schwächen (z. B. Erreichbarkeit, Kopplungspotenzial, etc.) herausgestellt
werden. Bei der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und der städtebaulichen
Bewertung wird insbesondere auf die Aussagen des Einzelhandelskonzepts für die Stadt
Lahnstein (2012) und des Einzelhandels— und Zentrenkonzepts Koblenz (2009) zurückgegrif-
fen. Für die Stadt Koblenz liegt der Entwurf des Gutachtens zur Fortschreribung des
kommunafen Erhzefhandefskonzeptes für alle Stadt Kobfenz" {Stand Juni 2015) vor. Die
darin enthaltenen zentralen Versorgungsbereiche sowie Entwicklungsempfehlungen für die
Nahversorgung in Koblenz werden nachrichtlich berücksichtigt. Für die Stadt Braubach liegt
keine entsprechende Rahmenplanung vor. Für das untersuchungsrelevante Braubacher
Stadtzentrum wurde dort auf Basis der aktuellen Gesetzesgrundlagen (BauNVD, BauGB,
LEP IV Rheinland-Pfalz) und der aktuellen Rechtsprechung ein zentraler Versorgungsbereich
im Bestand abgegrenzt.5 Die Innenstädte und städtischen Nebenzentren sind städtebau-
rechtlich ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der BauNVO und des LEP IV Rheinland-Pfalz.

Umsatzschätzung {Bestandsumsatslanvorhaben)

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens wird eine Um-
satzermittlung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sortimente im Untersuchungs-
raum des Vorhabens durchgeführt.

Basis für die Umsatzermittlung der Bestandsstrukturen bilden

4 Nachfolgend abgekürzt EnnvurfEHK Koblenzä‘flifi
5 Grundsätzlich ist aufgrund des geringen Einzelhandelsbesaues im Stadtzentrum von Braubach fraglich, ob

es sich hier um einen zentralen Versorgungsbereich handelt. Falls dies der Fall sein sollte, stellt sich die Fra-
ge, ob der Lebensmitteldiscounter Netto in der Heinrich—Schlusnus—Straße zu diesem zentralen Versorg—
ungsbereich gezählt werden kann. Aus fachgutachterlicher Sicht besteht derzeit keine städtebaulich-
funktionale Verbindung zwischen dem Standort des Netto und dem Stadtzentrumizentralen Versorgungs—
bereich.
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I branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. handelsdatende, Hahn
Retail Real Estate Report 2014I2015L

I Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungem

I Kennwerte des EHK Lahnstein (2012),

- laufende Auswertung von Fachliteratur und

I die Berücksichtigung der konkreten Standort- und Betriebsrahmenbedingungen vor
Ort.

Für das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben wird die Umsatzprognose anhand der
Abschätzung realistischer Weise zu erzielender Marktanteile (=Marktanteilsmodel|} ermit-
telt. Der auf dieser Basis ermittelte Vorhabenumsatz wird für die Ermittlung
absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkungen im Sinne eines Worst Case-
Ansatzes modifiziert.

Bei allen nachfolgend dargestellten Umsatzangaben handelt es sich um Bruttoumsätze per
anno.

Nachfrageanalyse

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen. postleitzahlbezoge-
nen IfH-Kaufltraftkennziffernö aus dem Jahr 2015, auf Einwohnerzahlen der Stadt Lahnstein
(Stand 18.08.2015) und der Stadt Koblenz (Stand 31.12.2013) sowie auf Einwohnerzahlen
des statistischen Landesamtes Rheinland—Pfalz (Stand 31 .122013).

Auswirkungsanalyse

Die Ermittlung der durch das Erweiterungsvorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumver—
teilungen ist ein zentraler Analyseschritt des Verträglichkeitsgutachtens. Aus diesem wird
erkennbar. von welchen Einzelhandelsstandorten und somit letztlich aus welchen Kommu-
nen und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine Umsatzumverteilung in welcher
Größenordnung zu envarten sein wird. Damit steht ein absatzwirtschaftiiches Untersu-
chungsergebnis fest. das Rückschlüsse auf die daraus resultierenden Auswirkungen im
untersuchungsrelevanten Sortiment auf die zentralen Versorgungsbereiche im Untersu-
chungsraum zulässt.

Als wichtige Eingangsgröße dient das Soll-Umsatzvolumen (absatzwirtschaftliches Volumen)
des Enveiterungsvorhabens. welches anhand eines Marktanteilsmodells ermittelt und für
die Auswirkungsanalyse i. S. eines Worst Gase-Ansatzes modifiziert wird (vgl. Kapitel 5.1).
Der anhand eines Marktanteilskonzepts maximal zu erwartende Vorhabenumsatz wird in die
Berechnung eingestellt. Mit Blick auf die Untersuchungsfragestellung wird somit eine Worst
Gase-Variante berechnet (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2).

f‘ Kaufkraftkennziffern IFH Köln 2015.
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Die Abgrenzung des Untersuchungsraums ist ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung der
Modellberechnungen. Eingangswerte der UmsatzumverteiIungsberechnung sind neben den
Daten des Erweiterungsvorhabens auch die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum,
d. h. die sortimentsspezifischen Verkaufsflächen, die Flächenproduktivitäten gemäß Unter-
nehmensveröffentlichungen und Branchenfachliteratur in Abgleich mit Angaben
vorliegender kommunaler Entwicklungskonzepte sowie die daraus resultierenden Umsatz—
summen.

Berücksichtigung findet innerhalb der Umsatzumverteilungsberechnung die Gesamtattrak-
tivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der Kopplungswirkungen sowie die
Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zueinander.

Die sich aus diesen vorbereitenden Schritten ergebenden Kennwerte werden jeweils nach
Branchengruppen und Standorten, unter Berücksichtigung der Raumwiderstände und unter
Einbezug möglicher Kopplungswirkungen zwischen dem Erweiterungsvorhaben und zentra-
len Versorgungsbereichen bzw. strukturprägenden Angebotsstandorten, aufbereitet und in
ein absatzwirtschaftliches Berechnungsmodell eingestellt.

Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens

Die durch das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben ausgelösten absatzwirtschaftlichen
Auswirkungen (Umsatzumverteilung) werden für die Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum dargestellt und mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft
und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen anhand vorhabenspezifischer Kenngrö—
ßen ebenso ablesbar wie anhand eines städtebaulichen Worst Gase-Ansatzes.

Die städtebauliche Bewertung der Umsatzumverteilungswerte erfolgt vor dem Hintergrund
der Zentren- und Nahversorgungsrelevanz der untersuchungsrelevanten Sortimente Nah-
rungs— und Genussmittel und Drogeriewaren. Diese sind gemäß der Sortimentsliste für die
Stadt Lahnstein als innenstadt- und nahversorgungsrelevant definiertf.

Vor diesem Hintergrund werden zusammenfassend die Auswirkungen der von dem Vorha-
ben zu erwartenden Umsatzumverteilungen auf die Strukturen der zentralen Versorgungs—
bereiche im Untersuchungsraum dargestellt und qualifiziert.

Abschließend wird das Verlagerungss und Erweiterungsvorhaben in den Rahmen der Lans
des- und Regionalplanung sowie in das EHK Lahnstein {2012) eingeordnet.

i’ Vgl. EHK Lahnstein {2012), Kapitel 6.4, 5. 91f.
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3 Räumliche und sozioökonomische Rahmenbedingungen

3.1 Stadt Lahnstein

Lahnstein ist landesplanerisch als Mittelzentrum ausgewiesen. Das Oberzentrum Koblenz
grenzt unmittelbar an das Gemeindegebiet von Lahnstein an. Die Entfernung zwischen der
Ortsmitte Lahnstein und dem Stadtzentrum Koblenz beträgt rund neun Kilometer, was per
Pkw einer Fahrtzeit von weniger als 10 Minuten entspricht.

Aufgrund der Ausrichtung der Verkehrswege in Verbindung mit der topografischen Situati-
on und der Wettbewerbsstärke der verschiedenen Konkurrenzstandorte in der Region sind
nur wenige Grundzentren unmittelbar auf Lahnstein ausgerichtet. Die Bestandsstrukturen
des Einzelhandels in Lahnstein bedienen aufgrund der Lage östlich des Rheins überwiegend
ein rechtsrheinisches Einzugsgebiet (in einzelnen Sortimentsbereichen auch nördlich an das
Stadtgebiet angrenzende Stadtteile von Koblenz), wenngleich die Rheinquerung der B 49
(Koblenzer Südbrücke) Kundenuerkehre aus linksrheinischen Siedlungsbereichen nach Lahn-
stein zumindest für ausgewählte Sortimente bzw. Einzelhandelsangebote ermöglicht.

Die gut ausgebauten Bundesstraßen in Richtung Süden (B 42] und Osten (B 260) tragen im
benannten rechtsrheinischen Gebiet dazu bei, dass Lahnstein für Kunden aus Braubach,
den nördlich an Lahnstein angrenzenden Koblenzer Stadtteilen und Bad Ems gut erreichbar
ist. Regelmäßige Nahverkehrsanbindung per Bahn zu den Bahnhöfen Oberlahnstein bzw.
Niederlahnstein binden diese Bereiche an Lahnstein an.

Abbildung 1: Lage in der Region
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Ouelle: Verwaltungskarte Rheinland-Pfalz, Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation
Rheinland-Pfalz, Koblenz. Stand 01.01.2009.

Obwohl sich das Stadtgebiet Lahnsteins vom Rhein aus weit nach Osten erstreckt. liegt der
weitaus größte Anteil der Lahnsteiner Wohnsiedlungsbereiche (Ober— und Niederlahnstein}
in Nord-Süd-Richtung unmittelbar entlang des Rheins. Die ansteigenden Höhenrücken ent-
lang des Lahntals sind kaum besiedelt. Einige kleinere Siedlungsbereiche finden sich
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unmittelbar an der Lahn. Die folgende Tabelle veranschaulicht die kleinräumige Verteilung
der rd. 18.100 Einwohner von Lahnstein.E

Tabelle 1: Die Bevölkerungsverteilung in Lahnstein

Niederlahnstein 7.458
Überlahnstein und Höhenstadtgebiete 10.629
Summe 18.087
Duelle: Stadt Lahnstein, Bevölkerungsstatistik Stand 18.08.2015, nur Hauptwohnsitz.

3.2 Vorhabenstandort

Der Vorhabenstandort befindet sich am nördlichen Stadtrand von Lahnstein im Zentralen
Versorgungsbereich Koblenzer Straße. Der ZVB Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung
und Sortimentsbegrenzung stellt eine Fachmarktagglomeration mit Schwerpunkt im Nah-
uersorgungsbereich dar. Neben zwei Lebensmitteldiscountern sind u.a. ein Baumarkt, ein
Getränkemarkt, ein Drogeriemarkt, ein Bekleidungsfachmarkt und Bäckereien angesiedelt.
Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich über beide Seiten der Koblenzer Straße und
umfasst das Gelände der Firma Drahtwerk C.S. Schmidt. Ein Teil des Firmengeländes soll
Standort für das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben Lidl werden. Derzeit liegt der
Lebensmitteldiscounter Lidl auf der gegenüberliegenden Straßenseite westlich der Koblen-
zer Straße.

Der ZVB Koblenzer Straße wird überwiegend von Verkehrsschneisen begrenzt. Westlich des
ZVB Koblenzer Straße schließt hinter Bahngieisen ein Gewerbe- und Industriegebiet an. Im
Osten befindet sich ein kleines Wohngebiet, dahinter verläuft die B 42 mit angrenzendem
Kasernengelände und daran anschließend das Nahversorgungszentrum Hermsdorfer Stra-
ße. Nach Norden erstrecken sich Wohngebiete des Koblenzer Stadtteils Horchheim. Der
Süden wird von Bahngleisen und der B 42 begrenzt, dazwischen befindet sich Wohnbebau-
ung und Gewerbeansiedlungen.

Verkehrlich wird der Standort über die Koblenzer Straße erschlossen, die nach Norden zur
B 49 f B 32? (Rheinbrücke und Anbindung der Höhenlagen im Osten von Koblenz) führt.
Über die Industriestraße wird die B 42 erreicht, eine wichtige Nord-Süd-Achse zu den
rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteilen, nach Oberlahnstein und in Richtung Bad Ems. Die
Koblenzer Straße selbst führt weiter südlich zum ZVB Nord in Niederlahnstein.

Das Einzelhandelsangebot sichert die Nahversorgung in den nördlichen Bereichen von
Niederlahnstein sowie in den angrenzenden Koblenzer Stadtteilen Horchheim und Horch-
heimer Höhe sowie eingeschränkt auch Pfaffendorf und Paffendorfer Höhe.

3 Einwohnerzahlen der Stadt Lahnstein, Stand 18.03.2015, nur Hauptwohnsitz.
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Abbildung 2:
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel Ü?f2015; Kar-
tengrundlage: ©Geoßasis-DEILVermGeeRP2002-1Ü.
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4 Markt- und Standortanalyse
In diesem Analyseschritt werden die für das Eneeiterungsvorhaben relevanten Angebots—
und Nachfragekennzifi‘ern aufbereitet, dargestellt und bewertet.

4.1 Einzugsgebiet
Das Einzugsgebiet des Erweiterungs- und Verlagerungsvorhabens wird im Wesentlichen
durch die strukturprägenden Wettbewerber in Lahnstein sowie in den direkt angrenzenden
Kommunen begrenzt. Aufgrund der Ausprägung des Vorhabens, der Verkehrslage sowie
der Wettbewerbsstrukturen ist von einem lokalen Einzugsgebiet für das Vorhaben auszu-
gehen. Dabei wird die Kaufkraftbindung des Vorhabens mit zunehmender Entfernung zum
Standort sowie der vorhandenen Wettbewerbsstrukturen deutlich abnehmen.

Das originäre Einzugsgebiet des geplanten Lebensmitteldiscounters umfasst v. a. Lahnstein
und die nördlich angrenzenden Koblenzer Stadtteile Horchheim, Horchheimer Höhe, Pfef-
fendorf und Pfaffendorfer Höhe, sowie in geringerem Ausmaße noch Asterstein.

Nach Norden wird das Einzugsgebiet durch Angebote in den rechtsrheinischen Koblenzer
Stadtteilen Asterstein (Netto), Ehrenbreitstein (Lidl) und Niederberg (Norma, Rewe) be-
grenzt. lm Osten und Westen schränkt die Topographie das Einzugsgebiet ein. Im Süden
wird das EinzugSgebiet v. a. durch das SB-Warenhaus Globus in Oberlahnstein (ZVB Nord)
und weiterer Angebotsstrukturen im Süden von Oberlahnstein (Lebensmitteldiscounter Aldi
und Netto an der Braubacher Straße) bzw. in Braubach [Lebensmitteldiscounter Netto) be-
schränkt.
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Abbildung 3: Einaugsgebiet und wettbewerbsrelevente Anbieter im Standortumfeld
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Duelle: Stadt + Handel 2015 auf Basis von OpenStreetMap — veröffentlicht unter CC-BY—SA 2.0.

4.2 Untersuchungsraum und Wettbewerbsanalyse
Für die genaue Einordnung des Emeiterungsvorhabens in die räumlichen Strukturen der
Stadt Lahnstein sowie die der angrenzenden Kommunen ist es notwendig, das Erweite-
rungsvorhaben absatzwirtschaftlich in das jeweilige direkte und indirekte Umfeld
einzuordnen. Der nachfolgend abgeleitete Untersuchungsraum für den Sortimentsbereich
Nahrungs- und Genussmittel stellt ein modelltheorefisches Konstrukt der, welches auf den
jeweiligen Erläuterungen und Annahmen basiert.
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Das Einzugsgebiet des Erweiterungsvorhabens wird u. a. durch die Standorte von Wettbe-
werbern des Lebensmitteleinzelhandels im Untersuchungsraum begrenzt (s. Abbildung 4).

Der Untersuchungsraurn für das Vorhaben ist weiter zu fassen als das Einzugsgebiet des
Vorhabens selbst. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch die Einzugsbereichsüber-
schneidungen von Standorten, welche bisher die Kaufkraft aus dem Einzugsgebiet
gebunden haben, mit dem Enveiterungsvorhaben hinsichtlich seiner absatzwirtschaftlichen
Bedeutung berücksichtigt werden. Durch diese Einzugsbereichsüberschneidung ergeben
sich für diese Angebotsstandorte konsequenterweise Auswirkungen, welche in der Analyse
der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen berücksichtigt werden müs-
sen. Auf diesen Grundannahmen ist der Untersuchungsraum für die Bewertung der
städtebaulichen Verträglichkeit des Erweiterungsvorhabens abzuleiten.

Der Vorhabenstandort weist durch seine Lage im nördlichen Niederlahnstein an der Grenze
zu Koblenz eine wichtige Nahversorgungsfunktion für Oberlahnstein und die angrenzenden
rechtsrheinischen Koblenzer Wohngebiete auf. Als Agglomerationsstandort zusammen mit
anderen Nahversorgungsbetrieben weist er zudem eine gesteigerte Attraktivität auf. Die
Entfernung zu den nächstgelegenen Wettbewerbsstandorten beträgt 1,9 km bzw. 3 Minu—
ten Fahrzeit zum Globus SB-Warenhaus und 4 km bzw. 5 Minuten Fahrzeit zum Lebens-
mitteldiscounter Penny im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorfer Höhe.

Bis auf das SB-Warenhaus Globus und den im September 2015 eröffnenden Lebensmittel-
vollsortimenter Rewe in der Hermsdorfer Straße? stellen alle anderen Wettbewerber in
Lahnstein systemgleiche Wettbewerbsbetriebe dar (Lebensmitteldiscounter, vgl. Abbildung
4). In den angrenzenden Koblenzer Stadtteilen sind ebenso überwiegend Lebensmitteldis-
counter ansässig (4 Lebensmitteldiscounter, 1 Vollsortimenter), in Braubach ist ebenfalls ein
Lebensmitteldiscounter angesiedelt.

Es ist davon auszugehen, dass der Vorhabenstandort für die Versorgung der Kommunen
südlich und ösflich von Lahnstein sowie westlich des Rheins aufgrund der dort vorhandenen
Angebotsstrukturen sowie der Topographie und den verkehrlichen Gegebenheiten keine
nennenswerte Bedeutung aufweist.

Berücksichtigung der Entwicklung im Nahversorgungszentrum Herrnsdorfer Straße,
Lahnstein

In Niederlahnstein wird derzeit das Nahversorgungszentrum Hermsdorfer Straße entwi—
ckelt. Dort werden am 3. September 2015 ein Lebensmittelvollsortimenter Rewe mit
1.800 m2 VKF und ein angeschlossener Getränkemarkt mit rd. 500 m2 VKF eröffnet, weitere
Fachmärkte sind ebenfalls dort angesiedelt (u.a. Textildiscounter Kik, Dänisches Bettenla-
ger). Für den Lebensmittelvollsortimenter und den Getränkemarkt werden in Anlehnung an

9 Der Betrieb wird aufgrund seiner bevorstehenden Eröffnung als Bestandsbetrieb grundsätzlich berücksich-
tigt. Siehe auch die nachfolgenden Ausführungen im Text.
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die von Stadt + Handel im Jahr 2012 erstellte Verträglichkeitsanalyse1D zur Ansiedlung von
Einzelhandelsbetrieben in der Hermsdorfer Straße Umsatzprognosen erstellt. Die durch die
Neueröffnung beider Betriebe resultierende Umsatzumverteilung wird bei der Erstellung
der Umsatzprognose für die erhobenen Bestandsbetriebe im Untersuchungsraum grund-
sätalich berücksichtigt.

Aus den vorgenannten Gründen und der Verkehrslage (Entfernung, Raumwiderstand) des
lJorhabenstandorts wird für die Berechnung der Umsatzumverteilung der in Abbildung 4
dargestellte Untersuchungsraum zu Grunde gelegt. Dieser stellt sich wie folgt dar:

m Stadt + Handel {2012): Städtebauliche und landesplanerische Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung von
Einzelhandelsbetrieben in Lahnstein. Dortmund.
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Abbildung 4: Untersuchungsra'um des Erweiterungsvorhabens
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von OpenStreetMap - veröffentlicht unter CC'BY-SA 2-0.

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des künftigen Umsatzes des Erweiterungsvorha-
bens aus dem aufgezeigten Untersuchungsraum generiert wird.

Für das Vorhaben wird eine zusätzliche Streuung der absatzwirtschaftlichen Auswirkung
durch Umsatzumverteilungen außerhalb des direkten Untersuchungsraumes (z. B. durch
Pendler. Touristen) aufgrund der Standortlage an der Hauptverkehrsachse B 42 erwartet
(vgl. hierzu Ausführungen in Kapitel 5.1 und 5.2).

Folgende zentrale Versorgungsbereiche sind für die städtebauliche Einordnung der ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen untersuchungsrelevant:
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Lahnstein:

I Zentraler Versorgungsbereich Süd

I Zentraler Versorgungsbereich Nord

I Zentraler Versorgungsbereich Koblenzer Straße

I Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Hermsdorfer Straße

Koblenz”:

I Zentraler Versorgungsbereich Asterstein

I Zentraler Versorgungsbereich Ehrenbreitstein

Braubach:

I Zentraler Versorgungsbereich Stadtzentrum Brauloach“2

Die Angebotsstrukturen dezentraler Standorte werden nachfolgend als sonstige Lagen
Lahnstein (darunter v. a. Aldi und Netto in der Braubacher Straße, Lahnstein}, sonstige La-
gen Koblenz (Standort Penny Pfaffendorfer Höhe, Getränkemärkte, Drogerie Christ) und
sonstige Lagen Braubach (Standort Netto) zusammengefasst.

4.3 Angebotsanalyse
Grundlage der Verträglichkeitsanalyse für das Verlagerungs- und Enweiterungsvorhaben
sind Bestandsdaten aus der Einzelhandelsbestandserhebung (Juli 2015), die speziell auf das
untersuchungsrelevante Hauptsortiment des Vorhabens, Nahrungs- und Genussmittel (inkl.
Getränke), sowie das Sortiment Drogeriewaren ausgerichtet war. Erfasst wurden die struk-
turprägenden Wettbewerbsbetriebe13 mit dem Hauptsortiment Nahrungs- und Genuss-
mittel sowie Drogeriefachrnärkte und in den zentralen Versorgungsbereichen des
Untersuchungsraums alle Betriebe mit den untersuchungsrelevanten Sortimenten im Haupt-
und Nebensortiment (auch Lebensmittelhandwerk}.

Zur Beurteilung der Kaufkraftabschopfungspotenziale und der absatzwirtschaftlichen Aus-
wirkungen wird eine Umsatzermittlung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sorti—
mente im Untersuchungsraum des Vorhabens durchgeführt.”

11 Nach Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz (2009).
13 Dhne abschließende Bewertung, ob das Stadtzentrum Braubach die Kriterien für einen zentralen Versor-

gungsbereich erfüllt, die seitens der Rechtsprechung an einen solchen formuliert werden.

Strukturprägende Wettbewerbsbetriebe mit Hauptsortirnent Nahrungsh und Genussmittel: Lebensmitteldis—
counter, Supermärkte, Verbrauchermärkte, Getränkemärkte.

Zur Methodik der Umsatzermittlung siehe Kapitel 2.
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Die untersuchungsrelevanten Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum sowie die daraus
resultierenden Umsatzschätzungen in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbereichen
Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren stellen sich wie in Tabelle 2 angeführt dar.

Tabelle 2: Untersuchungsrelevante Angebotsstruktur in den Sortimenten Nahrungs- und Ge-
nussmittel und Drogeriewaren irn Untersuchungsraum nach_agebereichen

mittel

ZVE Nord 6.250 1.050
ZVB Süd 150 15,15 c 50 c40,1

Lahnstein ZVB Koblenzer Straße * 2.500 18,8 800 4,?
ZVB NVZ Hermsdorfer Straße 2.000 37,2 150 0,6
Sonstige Lagen 2.200 12,0 150 1,6
ZVB Asterstein 750 3,6 50 0,2

Koblenz ZVB Ehren breitstein 850 5,? 100 0,5
Sonstige Lagen 2.250 9,3 250 0,9
ZVB Stadtzentrum Braubach 200 1,4 c 50 c030 1

Braubach
Sonstige Lagen

Quelle: Bestandserhebung Stadt + Handel 0772015; Umsatzschätzung eigene Berechnungen auf
Basis Kennziffem handelsdatende, ständige Auswertung handelsspezifischer Fachliteratur.
Differenzen der Rechnungssummen rundungsbedingt.
Werte auf 50 m3 bzw. 0,1 Mio. Euro gerundet.
* inkl. Umsatz Bestandsbetrieb Lidl.

Zwischenfazit Angebotsanalyse

- Im Sortimentsbereich Nahrungs— und Genussmittel ist im Untersuchungsraum eine
untersuchungsrelevante Verkaufsfläche von rd. 17.850 m2 angesiedelt. Auf dieser
Fläche wird ein Umsatz von rd. 9?,4 Mio. Euro per anno generiert.

I Im Sortimentsbereich Drogeriewaren ist im Untersuchungsraum eine untersuchungs-
relevante Verkaufsfläche von rd. 2.600 m2 angesiedelt. Auf dieser Fläche wird ein
Umsatz von rd. 13.0 Mio. Euro per anno generiert.

. Die Angebotsstrukturen in Lahnstein werden durch die Angebotsstrukturen des ZVB
Nord mit dem Globus SB-Warenhaus dominiert. Ebenfalls eine gewichtige Position
nimmt der ZVB Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschrän-
kung mit den Discountern Aldi, Lidl, dem Getränkemarkt Toom sowie dem
Drogeriefachmarkt dm ein.
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I Im Z‘v’B Süd sind die untersuchungsrelevanten Bestandsstrukturen nur schwach aus—
geprägt und werden durch Bestandsbetriebe des Lebensmittelhandwerks sowie
Fachgeschäfte geprägt.

I Mit der Eröffnung des Lebensmittelvollsortimenters Rewe im Nahversorgungszent-
rum Hermsdorfer Straße wird ab September 2015 ein weiterer wichtiger und
attraktiver Nahversorgungsstandort in Lahnstein geschaffen.

I In den rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteilen sind die untersuchungsrelevanten
Angebotsstrukturen in den Stadtteilzentren nur schwach ausgeprägt. In den beiden
zentralen Versorgungsbereichen Asterstein und Ehrenbreitstein besteht mit jeweils
einem Lebensmitteldiscounter ein wichtiger Nahversorgungsbetrieb. die beide zum
Vorhaben einen betriebstypgleichen Wettbewerb darstellen.

I Nördlich von Ehrenbreitstein befindet sich im Stadtteil Niederberg ein kleiner Ag-
glomerationsstandort mit dem LebensmittelvolIsortimenter Rewe. einem Rewe
Getränkemarkt und dem Lebensmitteldiscounter Norma.

I Die Bestandsstrukturen in Lahnstein wie auch die schwach ausgeprägten Bestands-
strukturen in den nördlich angrenzenden Stadtteilen von Koblenz verdeutlichen.
dass aktuell die Bestandsstrukturen in Lahnstein eine Versorgungsfunktion für die
südlichen. rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteile erfüllen.

I Die Stadt Braubach weist in ihrem zentralen Versorgungsbereich (aufgrund der
kleinteiligen historischen Bausubstanz) nur wenig wettbewerbs- und damit untersu—
chungsrelevante Angebotsstrukturen auf. Außerhalb des zentralen Versorgungs-
bereichs15 ist in der Heinrich-Schlusnus-Straße mit dem Lebensmitteldiscounter
Netto ein wichtiger, betreibergleicher Wettbewerber angesiedelt.

4.4 Nachfrageanalyse
Für die Bewertung des Vorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen sind. neben Kenntnis
der angebotsseitigen Rahmenbedingungen, auch die monetären Gegebenheiten auf der
Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen Bevölkerung im Untersuchungs-
raum und der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten in den Kommunen lässt sich das in
einem Gebiet vorhandene einzelhandelsrelevante. sortimentsgruppenbezogene Kaufkraft-
potenzial ermitteln.

15 Dhne abschließende Bewertung, ob das Stadtzentrum Braubach die Kriterien für einen zentralen Versor—
gungsbereich erfüllt, die seitens der Rechtsprechung an einen solchen formuliert werden.
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Zur Berechnung der sortimentsspezifischen Kaufkräfte sind die aktuellen Kaufkraftkennzif-
fern der einzelnen Kommunen“ zu berücksichtigen. Diese variieren irn Untersuchungsraum
zwischen 100,8? in Lahnstein und 106,08 in Koblenz (PLZ-Gebiet 5607?).

Tabelle 3: Kaufkraftkennzahlen im Untersuchungsraum

Lahnstein
Lahnstein 18.087 100,87 42,0 4,8
Koblenz
Asterstein 2.856 7,0 0,8

. , 106,08
Ehrenbreltstein 2.036 5,0 0,6
Horchheirn 3.227 7,7 0,9
Horch heirner Höhe 2.039 4,9 0,6

103,?4
Pfaffendorf 2.834 6,8 0,8
Pfaffendorfer Höhe 2.775 6,6 0,8
Braubach
Braubach 3.012 99,78

“—6—?“
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage Kaufkraftdaten IfH Köln 2015; Einwohnerangaben:

Stadt Lahnstein (Stand 18.08.2015), Stadt Koblenz (Stand 31 .122014), Statistisches Lan-
desamt Rheinland—Pfalz (Stand 31 .12.201 3).

Zwischenfazit Nachfrageanalyse

I Das Kaufkraftniveau im Untersuchungsraum liegt für Lahnstein und Braubach im
Bundesdurchschnitt, für Koblenz über dem Bundesdurchschnitt.

I Die (erfassten) Bestandsstrukturen in Braubach wie auch in Teilen der Koblenzer
Stadtteile vermögen nicht die örtliche Kaufkraft zu binden.

4.5 Städtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstruktur im
Untersuchungsraum

Die im Untersuchungsraum gelegenen untersuchungsrelevanten zentralen Versorgungsbe»
reiche wurden einer städtebaulichen Bewertung unterzogen. Desgleichen wurde der
untersuchungsrelevante Einzelhandelsbestand im Untersuchungsraum erhoben, so dass ei-
ne vollständige Datenbasis für die Untersuchung der Auswirkungen auf die zentralen

“5' Grundlage postleitzahlbezogene Kaufkraftdaten ifH Köln 2015, Bundesdurchschnitt 100,0.
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Versorgungsbereiche in Lahnstein, Koblenz-Asterstein, Koblenz-Ehrenbreitstein und in
Braubach vorliegt.

Für die Stadt Koblenz liegt das Gutachten zur Fortschreibung des kommunaien Einzelhan-
deiskonzeptes hir die Stadt Koblenz” liegt im Entwurf (Stand Juni 2015) vor. Die zentralen
Versorgungsbereiche Asterstein und Ehrenbreitstein, welche im Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept Koblenz 2009 ausgewiesen sind, werden auch in der Fortschreibung als
zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen. Die Abgrenzungen und Entwicklungsmöglich—
keiten nach dem Entwurf EHK Kobienz 20i5 für diese beiden zentralen Versorg-
ungsbereiche finden nachfolgend nachrichtlich Berücksichtigung. Die Entwickiungs-
empfehlungen für einen potenziellen Nahversorgungsstandort im Bereich Horchheimer
Höhe und für die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums Niederberg/Arenbergi
Immendorf nach dem Entwurf EHK’ Kobienz 2075 finden ebenfalls nachrichtliche Berück-
sichtigung.

4.5.1 Lahnstein: Zentraler Versorgungsbereich Süd
Für die Beschreibung des zentralen Versorgungsbereichs Süd in Lahnstein wird auf die Aus—
führungen des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Lahnstein zurückgegriffen”:

„Der zentraie Versorgungsbererch Stid {Ortskern Oberiahnstein) hat eine Versorgungsfunk-
tion für das gesamte Stadtgebiet von Lahnstein. Als städtebauiiches ‚ Hauptzentrum " der
regionaioianerisch ais Mitteizentrum ausgewiesenen Kommune soii es iwie bisher} auch
hänfiig Angebotsschwerpunitte für kurzfristig sowie mitteiiiristig nachgefragte Bedarfsgtiter
verschiedener Ouaiita't bereitha/ten, ergänzt um iangfiristrp nachgefragte Bedart‘sgtiter.

Ais Leitfunktion sichert der Einzeihandei den übrigen Zentrenfunkdonen ein wichtiges 3e-
sucheraufkommen; der Handei tragt somit erheblich zu einer vitaien kuitureiien, handwerks—
und dienstieistungsbezogenen so wie gastronomischen Nutzungsvieifait bei. untersttlitzt
auch durch das Wohnen, eingeschränkt auch durch die Verkehrsstruktur sowie nicht zuletzt
durch Biidun_gseinnchtungen, Freizeitangebote und tounsrieche infrastruirtur. Ais vrtaier und
vieifaitiger Mitteibunkt der Stadt soii de Stadtmitte somit nicht nur Motor fiir die reine Ver-
sorgungsfunktion sein, sondern auch die gesamtöironomische. soziaie. kuitureiie und
touristische Entwickiung der Stadt fdrdern. ”i?

„Der zentraie Versorgungsberetch umfasst nicht nur die Burgstraße ais Hauptiage des en—
zeihandeis (Fußgängerzone). sondern auch die im Anahrsekapitei beschriebenen weiteren
zentraien Enzeihandeisbereiche im Straßengeviert Burgstraße-Hochstraße-Frt2ihmesser-
straße-r—‘ldoitstraße. Die Festfegungsempfehiung berücksichtigt zudem diejenigen Bereiche.

11' Nachfolgend abgekürzt EnnvurfEHKKobienz 2:? i5.
15 Für die Abgrenzung des ZVB Süd sei auf die entsprechende Abbildung im EHK Lahnstein (2012] auf S. 65

verwiesen.

19 EHK Lahnstein (2012}, S. 63.

SEITE 70 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016

k612102
Hervorheben

k612102
Hervorheben



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 71 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 71 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. ä 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. ä 4 ABS. 1 BAUGB

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN

an denen die für die Gesamrfunkz‘rbnaiität des Zentrums wichtigen zentrenergänzenden
Funktionen ansässig sind ‚12*. B. Ära theiisehe Mir/7e, Ra{haue fükehstraße Bahnhof 5tadrha/ie
sonstige kultureiie, kn'ehirbhe und soziale Erhnthtungen, weitere öfi‘entiicne und pn'uare
Dienstleistungseinnt‘hrungen sowie Gastronomie). "2"

Im zentralen Versergungsbereich Süd sind insgesamt Vier Betriebe mit der Hauptwaren-
gruppe Nahrungs— und Genussmittel angesiedelt. Dabei handelt es sich um ein kleines
Fachgeschäft (Obst- und Gemüselaclen}, zwei Bäckereien und ein Tankstellenshpp. In der
Hauptwarengruppe Drogeriewaren besteht kein Einzelhandelsbetrieb mehr im ZVB Süd.
Ehemals angesiedelte Geschäfte wie ein Binladen, eine Metzgerei und ein kleiner Lebensw
mittelladen am Bahnhef bestehen inzwischen nicht mehr.

Der zentrale Versergungsbereich Süd übernimmt aufgrund seiner Bestandsstrukturen eine
ergänzende Nahversorgungsfunktion im Sertimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel,
da die wesentlichen Anbieter in diesem Sertimentsbereich (Lebensmittelmärkte) außerhalb
des zentralen Versargungsbereichs angesiedelt sind.
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Quelle: EHK Lahnstein {2012), S. 66.

2“ EHK Lahnstein {2012}, S. 651‘.
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4.5.2 Lahnstein: Zentraler Versorgungsbereich Nord
„Der zentrale Versorgungsbereich Nord umfasst den Ortskern Niederlahnstein nördlich der
Lahn sowie den Teilbereich Brückenstraße (südlich der l.ahn‚J mit dem Globus-55’-
Warenhaus als wesentlichen Einzelhandelsmagnet. in seiner Versorgungsbedeutung ist der
zentrale Versorgungsbereich einerseits etwas weniger bedeutend als der zentrale Versor-
gungsbereich 5üof. gleichwohl tragt das im Teilbereich Brückenstraße des zentralen
Versorgungsbererchs gelegene Globus—SB- Warenhaus maßgeblich zur mittelzentralen l/er-
sorgungsfunhtien von Lahnstem bei. ““9 i

„Der zentrale Versorgungsbereich umfasst im Süden (Teilbereich Brückenstraße) den
Standortbereich des Globus—5B— Warenhauses und wird nach Südosten und Osten durch die
Straße AufBrühl begrenzt. Die westlichen Bereiche der Brückenstraße sind bis zur Begren-
zung durch die Badewigstraße ebenfalls zum zentralen Versorgungsbererch zugehörig. Dle
nach Norden ausgerichtete Brüclte über die Lehrt stellt die Verbindung zum nürdlrchen
Teilbereich (Ortskern Niederlahnstern) des zentralen Versorgungsbereichs der: Dort ist ins-
besondere die gesamte Nuttungsstruktur entlang der nach Norden verlaufenden
Bahnhofstraße prügender Bestendteil des zentralen Versorgungsbereichs. Daher sind west-
lich und östlich der Bahnhofstraße sämtliche Grundstücke. cüe einen deutlichen
funktibnalen oder städtebaulichen Bezug zur Bahnhofstraße aufleeisen, ebenfalls in der
räumlichen Fassung des zentralen Versorgungsbereichs enthalten (z. B. die Baublücke un-
mittelbar an der Lahnbrücke, die nürdüch daran angrenzende Platzsituation an der
Einmündung Johannesstraße/Bahnhofstraße oder das Areal der Pfarrkirche 5t. Barbara
nürdüch der Johann-Baptist—Straße).

Aufgrund der besonderen stadtgestalterischen Gualitüt der langgasse als überwiegend für
Fußganger nutzbare Gasse und in Verbindung mit dem dort ansässigen Erhzelhandel ist
auch die Langgasse zwischen Bahnhofstraße und Sauergasse als Teil des zentralen Versor-
gungsbereichs aufzufassen (einschließlich der begleitenden Grundstücke in deren
gesamten fiele). Ebenso ist der Marktplata (einschließlich der nördlich, südlich und üstüch
umliegenden Grundstüclte in deren vollen fiele) Teil der empfohlenen räumlichen Delinittl
on des zentralen Versorgungsbereichs, weil dort nicht nur das für ein Funktionieren des
Zentrums wichtige Abstellen von Besucher—PhMr"? angeboten werden kann, sondern weil
der Platz auch weitere Aulgaben im Rahmen einer multh‘unktionalen Zentrenentwiclrlung
übernehmen kann (etwa als Veranstaltungsort).

Nürdlich wird der zentrale Versorgungsbereich zum einen durch die städtebauliche Barriere
der Bahntrasse nach Bad Ems begrenzt. Zum anderen endet autr Höhe der Rheinstraße de

2" EHK Lahnstein {2012L S. 66.

22 Fußnote im Original: Der Marktgelatr übernimmt zudem bei Hochwasser D'i'iE' Funktion eines Abstelhalatzes
für Pkw aus überschwemmungsgelahrdeten Bereichen von Niederlahnstem; daher steht er für Einzelhan—
delsansiedlungen nicht zur Verfügung.

SEITE 72 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016

k612102
Hervorheben



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 73 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 73 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. ä 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. 5 4 ABS. 1 BAUGB

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN

hohe Nutzungswei’faft, o’a die Körner Straße r'n nördfiche Richtung anbaufier' als Rampen-
bauwerk i'm Bogen über alle Bahn geführt „für reg

Im zentralen Versorgungsbereich Nord sind insgesamt sieben Betriebe mit der Hauptwaw
rengruppe Nahrungs— und Genussmittel angesiedelt, die meisten am Standortbereich des
Globus-SB-Warenhauses. Neben dem SB-Warenhaus Globus und dem dazugehörigen Gen
tränkemarkt handelt es sich um kleinere Fachgeschäfte und Betriebe aus dem Lebensmittel-
handwlierk.IM Mit Hauptsortiment Drogeriewaren ist kein Betrieb im zentralen
Versorgungsbereich Nord angesiedelt.

23 EHK Lahnstein [2012}, 5. ?Üf.

3‘“ Für die Abgrenzung des ZVB Norcl sei auf die entsprechende Abbildung im EHK Lahnstein {2012) auf 5. F0
verwiesen-
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In". '-
Abbildung b: Zentraler Versorgun sbereich Nord in Lahnstein
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“'— -.""__ ' ”f. Ü Zentraler Versorgungsberelcl'l {ZUR}

Quelle: EHK Lahnstein {2012), S‚ 70.

4.5.3 Lahnstein: Zentraler Versorgungsbereich Koblenzer Straße
„Der aenrraie Versorgungsberercb Koblenaer Straße mit Zweckbestrmmung und 5orri-
manrsbeschrankung umfasst die bestehende Einreinandeisnurzung durch den Giobus
Baumarkt esse/7 der Kobienaer Straße, die Bestandsbernebe westlich der Koblenaer Straße
und die Betriebsflachen des Drei?rwerks, weiche aufgrund des sich dort abzercbnenden
Produkrionsruckgangs und konkreten Vorbabenpianungen in diesem Bereich als Porenne/-
fiäche mit in den zentrafen Versorgungsbererch aufgenommen werden. Die Bestands-
struirturen wesriich der Kobienaer Straße weisen vorrangig nah uersorgungsreie Iranre
Angebotsstrukturen auf (u. a. awei Lebensmin‘eidiscounrer sowie am Drogenemarkr), au-
dem ist am Standorf ein Bekierdungsmcnmarkr angesiedeir. Mehrere Drensriersrungs-
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betriebe fvorwiegend Gastronomiebetriebe) sind im aentraien Versorgungsbererbn ange-
siedeit. Derteit nimmt der aentraie Versorgungsbereien Ir. a. eine Nahversorgungsfunktrbn
Kvorrangig durch die beiden Lebensmitteidrseounter) wahr; darüber hinaus tragt der Globus
Baumarkt maßgebiit'h aur mitteiaentraien Versorgungsfunktrbn Iron Labnstein bei. Der
Standortbereid? ist rd. 400 m nordiriri? des Bannirois Niederiahnstein geiegen und hat durch
die Busirhre 575’ der KEVAG direkten Ansehiuss an das ÖFNV-Netz. ’fi
„ Der zentraie Versorgungsbereieh erstreckt sich beiderseits der Kobienzer Straße. Er reicht
auf der westüeben Straßenseite der Kobienaer Straße vom Standort des Lebensmitteidis—
eounters Aidi im Süden bis aum Kreisverkehr in Höhe der industn'estraße im Norden. Auf
der üstirbhen Straßenseite der Koblenaer Straße umfasst er das Geiande des Giobus Bau-
markts im Norden und seitiießt im Süden mit der Potenaraifi’aeire der Drantwerke
gegenüber dem Standort des Discounters Aldi ab. Damit umfasst der aentraie Versor-
gungsbereid? sowohi die Bestandsstruirturen üstiieh und westr’rt‘i? der Kobienaer Straße wie
auch die Potenarair‘iäene der Drantwerke an Südosten. "E“

Im zentralen Versorgungsbereieh Koblenzer Straße sind insgesamt sechs Betriebe der
Hauptwarengruppe Nahrungs- und Genussmittel und ein Betrieb der Hauptwarengruppe
Drogeriewaren angesiedelt. Zu den größten Anbietern zählen Aldi, Lidl, Toom Getränke-
markt und dm.

25 EHK Lahnstein (2U12), S. i5.
Für die Abgrenzung des ZVB Koblenzer Straße sei auf die entsprechende Abbildung im EHK Lahnstein
(2012) auf S. i9 verwiesen.

26 EHI< Lahnstein (2012), S. "i9.
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Abbildung 7: Zentraler Versorgungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sor-
timentsbeschränlcung in Lahnstein
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Quelle: EHK Lahnstein (2012), S. 79.

4.5.4 Lahnstein: Zentraler Versorgungsbereich mit Zweckbestimmung Nahver-
sorgung Hermsdorfer Straße

Der zentrale Versorgungsbereich Hermsdorfer Straße befindet sich im Nordosten von Nie-
derlahnstein und ist über die Kölner Straße sowie die Industriestraße an westlich der B 42
liegenden Siedlungsbereiche von Niederlahnstein angebunden. Die überörtliche Anbin-
dung sowie die Anbindung an Oberlahnstein erfolgt über den direkten Anschluss an die
B 42.

Am 3. September 2015 eröffnen im ZVB Hermsdorfer Straße ein Lebensmittelvollsortimen»
ter der Firma Rewe mit rd. 1.800 m1 VKF sowie ein Rewe Getränkemarkt mit rd. 500 m2
VKF. Weitere Fachmärkte sind dort ebenfalls angesiedelt (u.a. Textildiscounter Kik, Däni-
sches Bettenlager.
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Abbildung 8: Zentraler Versorgungsbereich mit Zweckbestimmung Nahversorgung Hermsdor-
fer Straße in Lahnstein
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Quelle: Darstellung Stadt + Handel nach EHK Lahnstein (2012), S. 85.

4.5.5 Koblenz: Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Asterstein
Der Stadtteil Asterstein liegt auf der rechtsrheinischen Seite des Stadtgebiete des Ober-
zentrums Koblenz und nördlich der Stadt Lahnstein. Er ist über die B42 überörtlich
erreichbar.

„ Das Stadtteilzentrum Asiensrein ist ein reiariu Heines Nah uersergungszentrum im
Neubaugebiet der 30er Jahre mit zentraler Lege im Stadtreii und einer sädwesth'ch
angrenzenden ParkpiaEfi‘a'che. E4}: Pius{ebensmitreidisceunter” ais Ankerbetrieb
Wird ergänzt von mehreren hier}?teiiigen Geschehen und Diensrieistem in einem teil-
Liberdachrem Hof (Bäcker; Meragen Aperheke, Obsr- und Gemüsegescha'ft. imbiss,
Sparkassen). Das Stadüeiizenrrum profitiert wen einer überdurchschnittlich hohen
Kundenfrequenz: im inneren Bereich der Passage gibt es einen ideinen Piatz, derje-
doch wenig einiadend gesrairer ist. Die Umgebung des Stadtteilzentrums Astersrem
zeichnet sich übenuiegend durch Wehnnurzungen und mehrere 5chuien aus. ”

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz 2009, S. 153.

27 Umfirrniert auf Netto.
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Das kleine Einkaufszentrum mit einem Lebensmittel-Discounter, vereinzelten kleinteiligen
Fachgeschäften und Dienstleistungsbetrieben in einer überdachten Passage übernimmt
Versorgungsaufgaben für die Stadtteile Asterstein, Arzheim und Pfaffendorfer Hijhe.23

Der zentrale Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Asterstein ist ein geplantes und aurc die
Nahversorgung ausgerichtetes Stadtteilzentrum. Die Bestandsbetriebe sind um einen klei-
nen Platz angeordnet. Leerstände waren zum Zeitpunkt der Erhebung im Juli 2015 nicht
vorhanden. Der Lebensmitteldiscounter Netto {ehemals Plus) fungiert als Magnetbetrieb für
das Stadtteilzentrum, des Weiteren sind im Stadtteilzentrum eine Bäckerei und ein Metzge-
rei aus der untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen Nahrungs- und Genussmittel
angesiedelt. Das im Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz ennähnte Obst- und Gen
müsegeschäft besteht nicht mehr.

Abbildung 9: Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Asterstein in Koblenz

Duelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz 2009, 5. 156; Foto Stadt + Handel 2015.

Nachrichtliche Übernahme Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Asterstein
gemäß EntwurfEHK Koblenz 2075

Die Entwicklungspotenziale und Ziele für das Stadtteilzentrum Asterstein lauten:

- „Sicherung der vorhandenen Angebo re

- Prüfung der Ansredfung ergänzender nenversorgungsrefevanrer Einzefnendersange-
bare und Dr'ensrfer'srungen (z.B. Gerränkemerkr) aufangrenzenden Teilflächen

I Prüfung der der Möglichkeiten zur Ewerterung der Stefibfatzkapazr'rären ”
Quelle: EnnvudEHK Koblenz 2075, S.144.

33 Vgl. Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz 2009, S. 153+.
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Abbildungw: Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Asterstein in Koblenz gemäß
Entwurf EHK Koblenz 20 75
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Quelle: EntwurfEHKKobfenz 207.5, S. 145.

4.5.6 Koblenz: Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Ehrenbreitstein

Beim zentralen Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Ehrenbreitstein handelt es sich um ei-
nen gewachsenen Ortskern. Das Stadtteilzentrum liegt im rechtsrheinischen Stadtgebiet
von Koblenz und ist über die B 42 von Lahnstein aus gut erreichbar. Der Einzelhandelsbe-
satz ist insgesamt sehr schwach ausgeprägt, zudem sind zahlreiche Ladenleerstände im ZVB
vorhanden. Mit Ausnahme von Lidl am südlichen Rand des ZVB handelt es sich ausschließ—
lich um kleinteilige Einzelhandelsstrukturen. Die vereinzelten Einzelhandelsbetriebe werden
ergänzt durch gastronomische Angebote. Die vorwiegend historische Bebauung ist bislang
zum Teil saniert, der südliche Eingangsbereich am Kapuzinerplatz ist neu gepflastert. Die im
Einzelhandelskonzept der Stadt Koblenz erwartete „spürbare Belebung und Stärkung des
Stadtteilzentrum?” ist bislang ausgeblieben.

Die einzigen Betriebe mit Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel sind der Lebensmit-
teldiscounter Lidl und die benachbarte Bäckerei Lohners.

29 Einzelhandels— und Zentrenkonzept Koblenz 2009, S. 136.
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Abbildung 11: Zentraler Versorgungabereich Stadtteilzentrum Ehrenbreitatein in Koblen:
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Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept Koblenz 2009, 5.

Nachrichtliche Übernahme Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Ehrenbreit-
stein gemäß EntworfEH/(Kobfenz 2015

Die Entwicklungspotenziale und Ziele für das Stadtteilzentrum Ehrenbreitstein lauten:

„ 51therong der vorhandenen nahvereorgongsrefevanren Angebote

Inwertseiz'ong und Nachbefegung feerstenender Ladenfokafe oder ggf Umnutzong
(ma. Wohnen oder Nutzungen mit Z'efgruppe TounIs-ren) "

Quelle: EnMurfEHK Kohlen: 20 75, S.142
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Abbildung 12: Zentraler Versorgungsbereich Stadtteilzentrum Ehrenbreitstein in Koblenz ge-
mäß EnWurfEHK' Kohlen: 20 75
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Quelle: EntworfEHKKobfeng 2015, S. 143.

4.5.7 Nachrichtliche Übernahme: potenzieller Nahversorgungsstandort Hofth-
heimer Höhe und potenzfel/es /zu enwickelndes Nahversorgongs-
zentrom Niederberg/Arenbergflmmendorfgemäß Entwun’EHK Koblenz
2015

Für den Fall einer Umnutzung der ehemaligen Gneisenau-Kaserne sowie des Kasernenge—
Iändes Fritsch für Wohnzwecke wurden im Rahmen des Entwurfs EHK Kobfene 2075
potenzielle Nahversergungsstanderte geprüft. Nachfolgende Abbildung gibt Auskunft über
die Lage des potenzr'efr‘en /zu en twr'ckefno'en Mir? i’li’r'ederbengt/‚411lreobarg/ihm?endenrsowie
des potenzi'ieflen Nahversorgungsstandorts Horchhenner Höhe /Fafiendorfer Hdhe:
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Abbildung 13: Übersicht Zentren- und Standertstruktur Koblenz, Lage potenaieller Nahversor-
gungsstandorte und Nehversergungszentren nach dem Entwurf EHK’ Kehlen:
2015
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Duelle: EntwurfEHKKobfene 2015, 5. 87.

Die Entwicklungspetenziale und Ziele für den Stadtteil Herehheimer Höhe lauten:

I „Prdfung der Ansredrung einen eer’tgerne‘ßen Lebensmr'ttefrnerkres an der Herrenber-
mer Höhe für den Feil, dass dre ehe-menge Gnereeneu-Keeerne für Wohnen
umgenurzr wird K. . ‚J

I fnwertseta'ung und Nachnutzung leer stehender Ladenlokale undggf Umnuüung”
lQuelle: EnnvurfEHKKebfeng 2015, S.155.

Die Entwicklungspetenziale und Ziele für den Versergungsreum 10 Stadtteile Nieder-
bergi'Arenberg/lmmenderf lauten:

I „Sicherung der werbendenen nahvereergungsrele wenren Angebote

I Prüfung der Ansred/ung eines eer'rgernäßen Lebenemr'z‘tefrnerkres r’n einem der Stadt-
reri'e Nrederberg, Arenberg oder fmmenderf f. . .‚l ”

Quelle: EnMurfEHK’Kebfenz 2‘015, 5.14%.
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4.5.8 Braubach: Zentraler Versorgungsbereich Stadtzentrum Braubach
Die Stadt Braubach grenzt südlich an die Stadt Lahnstein an, sie liegt entlang des Rheins
und ist landesplanerisch als Grundzentrum ausgewiesen. Die Stadt hat als Bestandteil des
UNESCO-Welterbes Mittelrheintal sowie der oberhalb des Stadtzentrums gelegenen
Marksburg eine touristische Bedeutung. Die Einzelhandelsfunktion ist trotz der zentral-
örtlichen Einstufung als Grundzentrum als gering einzustufen und beschränkt sich weit-
gehend auf Nahversorgungsangebote.

Grundsätzlich ist aufgrund des geringen Einzelhandelsbesatzes im Stadtzentrum von Brau—
bach fraglich, ob es sich hier um einen zentralen Versorgungsbereichm handelt. Falls dies
der Fall sein sollte, stellt sich die Frage, ob der Lebensmitteldiscounter Netto in der Hein-
rich-Schlusnus-Straße zu diesem zentralen Versorgungsbereich gezählt werden kann. Aus
fachgutachterlicher Sicht besteht derzeit keine städtebaulich-funktionale Verbindung zwi-
schen dem Standort des Netto und dem Stadtzentrum! zentralen Versorgungsbereich. Im
Stadtzentrum sind bislang nur kleinteilige Einzelhandelsangebote vorhanden. diese erstre—
cken sich überwiegend entlang der Unteralleestraße und Dberalleestraße sowie der
Rheinstraße (bis Ecke Friedrichstraße). Der historische Marktplatz hat seine Handelsfunktion
verloren und besitzt nur noch Bedeutung für die gastronomische Nutzung und Beherber—
gungsbetriebe.

Nördlich an den Siedlungskern der Stadt Braubach grenzt in Richtung Lahnstein der Stand-
ort des Lebensmitteldiscounters Netto an, zwischen dem Standort und dem Stadtzentrum
besteht derzeit jedoch keine städtebaulich-funktionale Verbindung.

Abbildung 14: ZVB Stadtzentrum Braubach

— Abgrenzung ZVE .. l. J f

Quelle: Darstellung Stadt + Handel auf Kartengrundlage: OpenStreetMap — Veröffentlicht unter
CC-BY—SA 2.0; Foto Stadt + Handel 2013).

35' Gleichwohl wird er im Folgenden als solcher betrachtet.
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5 Projektdaten und absatzwirtschaftliche Auswirkungen des Vorha-
bens

5.1 Projektdaten und Markanteilskonzept

Projektdaten

In Lahnstein ist die Verlagerung und Erweiterung des Lebensmitteldiscounters Lidl von der
Koblenzer Straße 2? — 29 auf die gegenüberliegende Straßenseite auf das Gelände der
Drahtwerke Lahnstein geplant. Vorgesehen ist dabei eine Erweiterung von aktuell 1.108 m2
auf 1.690 m2 VKF. Das Er'w'eiterungsvorhaben stellt sich in der Gesamtschau wie folgt dar:

Tabelle 4: Flächenprogramm des Verlagerungs- und Emeiterungsvorhabens

Lebensmittelmarkt

Nahrungs- und Genussmittel 831 43? 1.268
Drogeriewaren 111 58 169
Sonstige Sortimente 166 8? 253
Gesamt 1.108 582 1.690

Nahrungs— und Genussmittel 21 entfällt entfällt

Nahrungs- und Genussmittel 852 416 1.268
Drogeriewaren 1 1 1 58 169
Sonstige Sortimente 166 8? 253

Quelle: Bestandserhebung Stadt + Handel 2015 sowie Angaben des Vorhabenträgers.

Nach Tabelle 4 ergibt sich nach der Erweiterung eine VKF für die untersuchungsreleuanten
Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel von 1.268 m?- und für Drogeriewaren von
16‘? m2.

Herleitung eines Marktanteilskonzepts für das Ansiedlungsvorhaben

Derzeit liegt die Zentralität (Umsatz—Kaufkraft-Relation) in Lahnstein im Sortimentsbereich
Nahrungs— und Genussmittel bei rd. 178 “JE, im Sortimentsbereich Drogeriewaren bei
231 96. Beide Kennziffern verdeutlichen, dass die Lahnsteiner Bestandsstrukturen in diesen
beiden Sortimentsbereichen eine Versorgungsfunktion erfüllen, die über Gemarkung Lahn—
steins hinausreicht. insbesondere wird ortsfremde Kaufkraft aus den nördlich angrenzenden
Stadtteilen von Koblenz sowie auch aus Braubach durch die Lahnsteiner Bestandsstrukturen
in den beiden Sortimentsbereichen gebunden.
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Für den Bestandsbetrieb Lidl, Koblenzer Straße, ergeben sich unter Berücksichtigung

I der Wettbewerbsstrukturen in Lahnstein und im Untersuchungsraum,

I dass der Bestandsbetrieb im Einzelhandelsgefüge der Wettbewerbsstrukturen be-
reits etabliert ist,

. des durchschnittliches Kaufkraftniveaus in Lahnstein und des leicht überdurchschnitt-
Iichen in Koblenz,

- der Lage im Z’v‘B Koblenzer Straße und der verkehrsgünstigen Lage (Anbindung
über B 42 und Koblenzer Straße) und

I Agglomerationseffekte durch die weiteren Bestandsstrukturen des ZVB Koblenzer
Straße mit gleichzeitigem systemgleichen Wettbewerber in direkter Nachbarschaft
(Aldi)

nachfolgend dargestellte Marktanteile innerhalb des Einzugsgebiets (vgl. Abbildung 3,
S. 11) des Bestandsbetriebs. Aufgrund der uerkehrsgünstigen Lage des Standorts kann von
einem zusätzlichen Streuzufluss von außerhalb des Einzugsgebiets i. H. u. 10 % ausgegan-
gen werden.

Tabelle 5: Marktanteile des Bestandsbetriebs im Einzugsgebiet und Umsatz im Sortimentsbe-
reich Nahrungs- und Genussmittel

Lahns'te'in
Niederlahnstein 1458 1?,3 18 3,1
Oberlahnstein und
Höhenstadtteile 10’629 24'? 5 1'2
Kühlen:
Horchheim 3.22? 7,? 12 0,9
Horchheimer Hühe 2.039 4,9 12 0,6
Pfaffendorf 2.834 6,8 6 0,4
Pfaffendorfer Höhe 2.??5 6,6 6 0,4
Asterstein 2.856 ?,0 4 0,3
Streuzufluss i. H. v. 10 ‘36

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Einwohnerzahlen Stadt Lahnstein und Stadt Koblenz, Kauf-
kraftdatEn IfH 2015, Bestandsanalyse Untersuchungsraurn 7/2015.
Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet, Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt.
Nahrungs- und Genussmittel inkl. Getränke, Back- und Fleischwaren.

SEITE 85 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016

k612102
Hervorheben

k612102
Hervorheben



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 86 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES  VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN  

SEITE 86 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. ä 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. 5 4 ABS. 1 BAUGB

STÄDTEBAULICHES UND RAUMORDNERISCHES VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN

Tabelle 6: Marktanteile des Bestandsbetriebs im Einzugsgebiet und Umsatz im Sortimentsbe-
reich Drogeriewaren

Lahnstein
Niederlahnstein 7.458 2,0 9 0,2
Oberlahnstein und
Höhenstadtteile 10'629 2‘8 5 0’1
Koblenz
Horchheim 3.227 0,9 9 0,1
Horchheimer Höhe 2.039 0,6 9 0,1
Pfaffendorf 2.834 0,8 5 c 0,1
Pfaffendorfer Höhe 2.??5 0,8 5 r: 0,1
Asterstein 2.856 0,8 5 c 0,1
Streuzufluss i. H. v. 10 "34: “

——“—m
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Einwohnerzahlen Stadt Lahnstein und Stadt Koblenz, Kauf-

kraftdaten ifH 2015, Bestandsanalyse Untersuchungsraum 7‘720‘15.
Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet. Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt.

Wie in den Marktanteilsberechnungen ersichtlich, generiert der Bestandsbetrieb Lidl

I im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel einen Jahresumsatz von rd. 7,7
Mio. Euro [ableitbare Flächenproduktivität rd. 9.300 Euro/m2 VKF} und

. im Sortimentsbereich Drogeriewaren einen Jahresumsatz von rd. 0,6 Mio. Euro (ab-
leitbare Flächenproduktivität rd. 5.600 Eurofmi' VKF}.

Die durchschnittliche Flächenproduktivität für einen Lidl Lebensmitteldiscounter liegt bei
rd. 6.820 Eurol’m12 VKF“. Somit wird deutlich, dass der Bestandsbetrieb im Sortimentsbe-
reich Nahrungs- und Genussmittel eine weit überdurchschnittliche Flächenproduktivität und
im Sortimentsbereich Drogeriewaren (insbesondere bedingt durch den benachbarten Dro-
geriefachmarkt dm) eine leicht unterdurchschnittliche Flächenproduktivität erwirtschaften
kann. Die Flächenleistung des Bestandsbetriebs über alle Sortimente dürfte ebenfalls deut-
lich überdurchschnittlich (aufgrund des Verkaufsflächenanteils von Nahrungs- und
Genussmittel von rd. 75 513) ausfallen.

Für das Vorhaben ist nach Verlagerung und Erweiterung eine höhere Marktdurchdringung
im Einzugsgebiet auszugehen. Aufgrund der Wettbewerbsstrukturen, der Entfernungen
(Raum-Zeit-Distanzen) sowie der Topographie ist jedoch für das Vorhaben nicht von einer
Ausweitung des Einzugsgebiets nach Verlagerung und Erweiterung auszugehen. Somit ist
nicht damit zu rechnen, dass das Niveau der Flächenproduktivität gehalten werden kann.

3‘ Berechnungen Stadt + Handel auf Basis EHI 2014.
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Dies verdeutlichen auch die Ergebnisse der Marktanteilskonzepte für den Bestandsbetrieb
und das Verlagerungs— und Emeiterungsvorhaben.

Für das Erweiterungs- und Verlagerungsvorhaben Lidl, Koblenzer Straße, ergeben sich un-
ter Berücksichtigung

' der Wettbewerbsstrukturen in Lahnstein und im Untersuchungsraum,

. der uerkehrsgünstigen Lage des Standorts mit

. Agglomerationseffekten durch die weiteren Bestandsstrukturen des ZVB Koblenzer
Straße

nachfolgend dargestellte, maximal zu erwartende (i. S. eines Worst Gase-Ansatzes) Markt—
anteile innerhalb des Einzugsgebiets (vgl. Abbildung 3, 5.11). Aufgrund der verkehrs-
günstigen Lage des Standorts kann weiterhin von einem zusätzlichen Streuzufluss von au-
ßerhalb des Einzugsgebiets i. H. v. 10 '36 ausgegangen werden.

Tabelle 7: Marktanteile des Erweiterungs- und Verlagerungsvorhabens im Einzugsgebiet und
Umsatz im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel

Lahnstei—n
Niederlahnstein 7.4158 17,3 20 3,5

Eg:;'::t::;:|:"d 10.629 24,? 7 1,?
Koblenz.
Horchheim 3.227 7,7 16 1,2
Horchheimer Höhe 2.039 4,9 16 0,8
Ffaffendorf 2.834 6,8 9 0,6
Ffaffendorfer Höhe 2.??5 6,6 9 0,6
Asterstein 2 856 7‚D ? D, 5
Streuzufiussi. H. v. 10% —

———“
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Einwohnerzahlen Stadt Lahnstein ulnd Stadt Koblenz, Kauf-

kraftdaten IfH 2015, Bestandsanalyse Untersuchungsraum 772015.
Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet. Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt.
Nahrungs- und Genussmittel inkl. Getränke, Back- und Fleischwaren.
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Tabelle 8: Marktanteile des Erweiterungs- und Verlagerungsvorhabens im Einzugsgebiet und
Umsatz im Sortimentsbereich Drogeriewaren

Lahr'iStein'
Niederlahnstein 7.458 2,0 12 0,2
Oberlahnstein und
Höhenstadttei lE 1 0'629 2'8 ? 0'2

Koblenz
Horchhei m 3.22? 0,9 12 0,1
Horchheimer Höhe 2.039 0,6 12 0,1
Pfaffendorf 2.834 0,8 8 0,1
Ffaffendorfer Höhe 2.7?5 0,8 8 0,1
Asterstein 2.856 0,B 8 0,1
stamme. H . 10% —
——“—“
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Einwohnerzahlen Stadt Lahnstein und Stadt Koblenz, Kauf-

kraftdaten IfH 2015, Bestandsanalyse Untersuchungsraum 7.32015.
Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet. Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt.

Wie in den Marktanteilsberechnungen ersichtlich, ergibt sich für das Verlagerunge und Er-
weiterungsvorhaben Lidl

. im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel eine Jahresumsatzprognose von
rd. 9,9 Mio. Euro [ableitbare Flächenproduktivität rd. 7.800 Eurofm2 VKF] und

I im Sortimentsbereich Drogeriewaren einen Jahresumsatz von rd. 0,9 Mio. Euro [ab-
leitbare Flächenoroduktivität rd. 5.250 Eurom VKF).

Die durchschnittliche Flächenproduktivität für einen Lidl Lebensmitteldiscounter liegt bei
rd. 6.820 Euro/m3 VKFBZ. Somit wird deutlich, dass das Verlagerungs- und Enweiterungsvor»
haben im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel weiterhin eine über-
durchschnittliche Flächenproduktivität und im Sortimentsbereich Drogeriewaren weiterhin
eine leicht unterdurchschnittliche Flächenproduktivität erwirtschaften kann. Die Flächenleis—
tung des Verlagerungs- und Emeiterungsvorhabens über alle Sortimente dürfte ebenfalls
deutlich überdurchschnittlich (aufgrund des Verkaufsflächenanteils von Nahrungs— und Ge—
nussmittel von rd. 75 ‘36) ausfallen.

32 Berechnungen Stadt + Handel auf Basis EHI 2014.
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5.2 Absatzwirtschaftliche Auswirkungen des Verlagerungs- und Erweite-
rungsvorhabens

Für das Vorhaben ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine klassische
Neuansiedlung handelt, sondern um eine Verkaufsflächenerweiterung eines bestehenden
Einzelhandelsbetriebs durch Verlagerung in einen Neubau.

Eine Nachnutzung des Altstandorts durch einen Lebensmittelmarkt ist nicht vorgesehen. Es
ist vorgesehen —- eine Verträglichkeit des Verlagerungse und Erweiterungsvorhabens vo—
rausgesetzt — im Zuge einer Bebauungsplanänderung am Altstandort zukünftig nur noch
Einzelhandel gemäß der Empfehlungen des EHK Lahnstein (2012) für den ZVB Koblenzer
Straße zuzulassen, Einzelhandel mit Nahrungs— und Genussmitteln soll somit ausgeschlos—
sen werden.

In der folgenden Auswirkungsanalyse wird daher die Wirkung des Gesamtvorhabens be-
wertet. In diese Bewertung fließen somit die gesteigerte Gesamtattraktivität (durch die
Verkaufsflächenerweiterung und Neupositionierung des Betriebs), die gesteigerte Verkaufs—
fläche sowie die sich dadurch verändernden Marktanteile und damit die veränderte
Umsatzieistung mit ein. Im Rahmen des fachlich korrekten Umgangs mit der Erweiterung
des Bestandsbetriebs gilt es Folgendes zu berücksichtigen: Eine isolierte Betrachtung be-
grenzt auf die Verträglichkeit der Eniveiterungsfiäche und deren Auswirkungen ist unzu-
lässig, da mit einer Verkaufsflächenerweiterung qualitative Änderungen einhergehen,
welche die Attraktivität des gesamten Betriebs erheblich steigern können33. Durch die vor-
gesehene Erweiterung wird es zu einer Modernisierung und Anpassung des Betriebs an
bestehende Wettbewerbsstrukturen (Verkaufsflächendimensionierung, Sortimentsstruktur)
kommen. Des Weiteren ist der Abgang der Bäckerei zu berücksichtigen.

Für das Vorhaben wird eine zusätzliche Streuung der absatzwirtschaftlichen Auswirkung
durch Umsatzumverteilungen außerhalb des direkten Untersuchungsraumes (z. B. durch
Pendler, Touristen) aufgrund der guten Verkehrsanbindung i. H. v. 5 ‘36 des Vorhabenume
saues angenommen. Dieser Umsatzanteil wird außerhalb des Untersuchungsraums
wirksam“.

Durch das dargestellte Vorgehen wird letztlich erreicht, dass der Umsatz des Erweiterungs—
betriebs, der mit einer höheren Ausstrahlungskraft als der Bestandsbetrieb ausgestattet
sein wird, korrekt in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen unter Berück-
sichtigung der gegebenen städtebaulichen Situation eingestellt wird. Durch die Differenz
des Umsatzes des Erweiterungsvorhabens mit dem Bestandsumsatz ergibt sich der umver-

33 Vgl. Urteile des ÜVG Münster vom 06.11.2008 [10A 1417m}? und ‘lÜAJ' 26mm?)

3‘ Aufgrund der geringen Höhe und der breiten Streuung ist jedoch keinesfalls mit messbaren absatzwirt-
schaftlichen Auswirkungen und damit implizierten städtebaulichen AUsvvirkungen für Bestandsstrukturen
außerhalb des Untersuchungsraums auszugehen.
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teilungsrelevante Umsatz für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum. Dieser stellt
sich wie in Tabelle 9 angeführt dar.

Die Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in den sonstigen Sortimentsbe-
reichen des Vorhabens erscheint vor dem Hintergrund des geringen monetären
Umsatzzuwachses in diesen Sortimentsbereichen und der breiten Streuung über eine Viel-
zahl von Sortimenten (vgl. Tabelle B) nicht notwendig, da negative städtebauliche
Auswirkungen auf den Bestand und die Enmicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungs-
bereiche im Untersuchungsraum nicht zu erwarten sind.

Tabelle 9: Umverteilungsrelevanter Umsatz des Verlagerungs— und Emeiterungsvorhabens
für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraurns

Umsa1z Bestandsbetrieb
in Mio. Euro 7:? 0.6

Umsatzprognose Vorhaben 9'9 0*9
in Mio. Euro

Streuumsatzanteil i. H. v. 5 ‘36 0.1 c. 0.1
Umverteilungsrelevanter Umsatz. . 2,2 0.3m Mio. Euro
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Tabelle 5 bis Tabelle 8 sowie voranstehender Ausführun-

gen.
Werte auf (1,1 Mio. Euro gerundet. Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt.

Als wichtige Eingangsgröße in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen
dient die Umsatzprognose des Enweiterungsvorhabens sowie der Umsatz des Bestandsbe-
triebs (Herleitung s. voranstehende Ausführungen). Der sich hieraus ergebende sortiments-
spezifische Umsatzzuwachs wird in die Berechnung eingestellt.

Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt anhand eines Worst Gase-Ansatzes durch
die maximal zu erwartende Umsatzprognose für das Verlagerungs- und Erweiterungsvorha-
ben. Eingangswerte für die UmsatzumverteiIungsberechnung sind neben den oben
dargestellten Daten des Erweiterungsvorhabens die ermittelten Verkaufsflächen, die Flä-
chenproduktiuitäten gemäß Unternehmensveröffentlichungen und Branchenfachliteratur
sowie die daraus resultierenden Umsatzsummen der Bestandsstrukturen im Untersuchungs-
raum. Berücksichtigung finden innerhalb der Umsatzumverteilungsberechnung folgende
Parameter:

I Die Gesamtattraktiuität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der Entfernung
zum Vorhabenstandort;

- Kopplungs- und Agglomerationswirkungen in den bestehenden Zentren;

I Verkaufsflächenausstattung der untersuchten Betriebe;
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I großräumige und siedlungsstrukturelle verkehrliche Anbindung der untersuchten
Betriebe;

. Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Vorhaben.

Diese Kennwerte werden jeweils nach dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich
und den Standorten unter Berücksichtigung der Raumwiderstände aufbereitet und in ein
absatzwirtschaftliches Berechnungsmodell eingestellt. Auf dieser Grundlage werden so—
dann die Ergebnisse der Umsatzumuerteilungswerte ermittelt. Die Umsatzumverteilung für
die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums für die untersuohungsrelevanten Sorti-
mente Nahrungs— und Genussmittel sowie Drogeriewaren wird nachfolgend dargestellt:
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Tabelle 10: Vorhabenbedingte Umsatzumverteilung für Bestandsstrukturen des Untersu-
chungsraums

'r.-.5e-c---:.-r'-'-'.5I

ZVB Nord 35,5 0,3
ZVB Süd 1,1 * *

Lahnstein ZVB Koblenzer Straße ** 11,1 0,6 5
ZVB NVZ HermsdorFEr Straße ?,2 0,3 4
Sonstige Lagen 12,0 0,2 2
ZVB Asterstein 3,6 0,1 4

Koblenz ZVB Ehrenbreitstein 5,7 0,2 3
Sonstige Lagen 9,3 0,2 2
ZVB Stadtzentrum Braubach 1,4 * *

Eraubach _
Sonstige Lagen 2.0 * *

ZVB Nord
ZVB Süd e 0,1 * *

Lahnstein ZVB Koblenzer Straße ** 4,0 0,1 2
ZVB NVZ Hermsdorfer Straße 0,6 * *
Sonstige Lagen 1,6 * *
ZVB Asterstein 0,2 * *

Koblenz ‚ _
ZVB Ehrenbreltsteln 0,5 * *
Sonstige Lagen 0,9 * *
ZVB Stadtzentrum Braubach «r. 0,1 * *

Braubach _
Sonstige Lagen 0,3 * *

Umsatzumverteilun sneutraler Umsatzanteil i. H. u. 5 ‘36 (‚Streuumsatz‘j-9

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis: Bestandserhebung Stadt + Handel 0?!2015.
Differenzen Rechnungssummen rundungsbedingt. Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet.
* Umsatzumverteilung empirisch nicht nachweisbar (deutlich unter 0,05 Mio. Euro).
** Ohne Umsatz Bestandsbetrieb Licil.
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6 Städtebauliche, Iandesplanerische und kommunale Einordnung
und Bewertung des Erweiterungsvorhabens

6.1 Städtebauliche Einordnung und Bewertung der Umsatzumverteilung
Wesentliches Untersuchungskriterium ist die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswir-
kungen in den städtebaulichen Kontext der Bestandsstrukturen der Stadt Lahnstein und der
Kommunen im Untersuchungsraum. Hieraus werden die städtebaulichen Auswirkungen des
Vorhabens auf die Einzelhandelsstrukturen des Untersuchungsraumes deutlich und können
einer Bewertung unterzogen werden.

Nur durch die Darstellung von Ergebnissen und sodann durch Verknüpfung der Ergebnisse
der absatzwirtschaftlichen Berechnungen mit der Analyse der derzeitigen städtebaulichen
Strukturen {auf Grundlage der kommunalen Enmicklungskonzepte) kann abschließend be—
wertet werden, inwiefern aus den zu erwartenden Umsatzurnverteilungen möglicherweise
mehr als unwesentliche Auswirkungen resultieren.

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße. wie etwa die in der Rechtspre—
chung wiederholt angeführte 10 %mGrößenordnung‚ ist allerdings sowohl fachlich als auch
gemäß der aktuellen Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei kleinräumiger Betrach—
tungsweise innerhalb der Siedlungs- und Zentrenstruktur kann die Schwelle möglicher
negativer städtebaulicher Auswirkungen — je nach städtebaulicher Ausgangslage — bereits
bei deutlich weniger als 10% liegen (vgl. VG Arnsberg 4 K 572/‘04; OVG Berlin-
Brandenburg 3 D 7IO3.NE). Sie wird im großräumigen Kontext jedoch auch im Einzelfall bei
deutlich über 10% liegen. Notwendig zur Abwägung ist die Darstellung der branchen-
bzw. sortimentsgruppenspezifischen Umsatzumverteilung.

‘v'or diesem Hintergrund wird zusammenfassend die städtebauliche Bedeutung der von
dem Enveiterungsvorhaben zu erwartenden Umsatzumverteilungen dargestellt und bewer-
teil.

In beiden untersuchten Sortimentsbereichen entfällt der größte Anteil der absatzwirtschaft‘
Iichen Auswirkungen auf Bestandsstrukturen in Lahnstein selbst. Dies ist zum einen durch
die Lage des Vorhabens in Lahnstein selbst begründet. Andererseits werden durch das
Vorhaben jedoch insbesondere Kaufkraftströme aus den nördlich angrenzenden Koblenzer
Stadtteilen, die bereits heute durch Angebotsstrukturen In Lahnstein gebunden werden, zu
dem Verlagerung- und Enrveiterungsvorhaben umgelenkt. Nur nachgeordnet kommt es zu
Umsatzverlagerungen von den Koblenzer Angebotsstrukturen zum Vorhaben.

Für keinen zentralen Versorgungsbereich wie auch für keine sonstigen Lage ergeben sich in
beiden Sortimentsbereichen Umsatzumverteilungswerte von mehr als 5 ‘36.

Die höchsten Umsatzumverteilungswerte entfallen in beiden Sortimentsbereichen sowohl
monetär wie auch prozentual auf die Angebotsstrukturen des ZVB Koblenzer Straße. Im
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel ist hiervon insbesondere der systemgleiche
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Wettbewerber Aldi betroffen. im Sortimentsbereich Drogeriewaren insbesondere der Dro-
geriefachmarkt dm. Beide Betriebe stellen sich als modern und leistungsfähig dar,
vorhabenbedingte Betriebsaufgaben von einem der beiden Betriebe können anhand der
monetären Umsatzumverteilung ausgeschlossen werden.

Für die restlichen zentralen Versorgungsbereiche sowie die restlichen Lagen erreichen die
Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel moderate Werte
von max. 4%, auch die monetären Umsatzumverteilungswerte stellen sich mit rnax. 0,3
Mio. Euro als moderat dar. Im Sortimentsbereich Drogeriewaren sind absatzwirtschaftliche
Auswirkungen auf die restlichen zentralen Versorgungsbereiche sowie die restlichen Lagen
des Untersuchungsraums empirisch nicht nachweisbar (Umsatzumverteilung deutlich gerins
ger als 0.05 Mio. Euro). Somit sind auch für diese zentralen Versorgungsbereiche und
Lagen vorhabenbedingte Betriebsaufgaben grundsätzlich nicht zu erwarten.

Die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche werden durch die Um-
satzumverteilungswerte ebenfalls nicht negativ beeinträchtigt. Die Entwicklung bzw.
Weiterentwicklung der Nahversorgungsstrukturen in den angrenzenden Koblenzer Stadttei-
len und insbesondere in den entsprechenden zentralen Versorgungsbereichen werden
durch das Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt: Grundsätzlich weisen die Koblenzer
Stadtteile aufgrund ihrer Einwohneranzahl und dem damit vorhandenen Kaufkraftpotenzial
endogene Entwicklungspotenziale für eine Fortentwicklung der Nahversorgungsstrukturen
auf. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass entsprechende Entwicklungen von Nahversor—
gungsstrukturen (EnNeiterungen/Modernisierungen von Bestandsbetrieben oder Neuan-
siedlungen) in den Koblenzer Stadtteilen von der Bevölkerung bzw. den Kunden ange-
nommen würden. da diese wohnortnäher und mit einem geringeren Zeit- und
Kostenaufwand zu erreichen wären als die Angebotsstrukturen in Lahnstein. Voraussetzung
hierfür wären ein modernes Angebot und eine gute Verkehrsanbindung. Die nachrichtlich
dargestellten Entwicklungsziele und Empfehlungen für die zentralen Versorgungsbereiche,
den potenziellen Nahversorgungssrandort Horchherher Höhe und das potenzr’effe fzu anr-
wrckefnde Nahversorgungszenrrom Nreo’erberg/Arenbergflmrnena’orf (vgl. Kapitel 4.5) des
Entwurfs EHK Kobfenz 2015 werden durch das Vorhaben daher ebenfalls nicht negativ be-
einträchtigt.

Demnach resultieren durch das Vorhaben grundsätzlich keine negativen städtebauli-
chen Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von
zentralen Versorgungsbereichen und Nahversorgungsstrukturen im Untersuchungs-
raum.
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6.2 Landesplanerische Einordnung des Vorhabens
Die Kongruenz des Verlagerungs- und Erweiterungsvorhabens Lidl zu den Vorgaben des
LEP IV Rheinland-Pfaiz ist besonders unter den Aspekten der Ziele 57, 58 und 60 desselben
zu prüfen und bewerten.

257
Die Errichtung und Enueiterung von Vorhaben des großflächigen Einaeihandeis ist nur in
zentrar’en Orten zuialssrg (Zentraiitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2. 000 m3 Verkaufs-
fläche kommen nur in Mittei- und Oberzentren in Betracht. Ausnahmsweise sind in
Gemeinden ohne zentraicirtiiche Funktion mit mehr ais 3. 000 eswohnerinnen und Ern-
wohnem großflächige Enzeihandeisworhaben bis zu insgesamt 1600 m3 Verkaufsfläche
suiässig, wenn dies ‚zur Sicherung der Grundversorgung der 8evoikerung erforderirch ist.

Quelle: LEP I‘ii Rheinland—Pfalz, S. 96.

Einordnung des Vorhabens in Z 57

Das Verlagerungs- und Enneiterungsvorhaben ist durch seine Lage in dem Mittelzentrum
Lahnstein kongruent zu Z 57 des LEP IV Rheinland-Pfalz.

258
Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einseihandeisbetrieben mit innen-
stadtreievanten Sortimenten ist nur in städtebauhch integrierten Bereichen, das heißt in
innenstädten und 5tedt— so wie Stadtteifzentren, zuiässig (städtebaulicnes integrations—
gebet). Die städtebaulich integrierten Bereiche [.‚zen tra/e Versorgungsbererche ” im
Sinne des BauGB) sind von den zentraien Orten in Abstimmung mit der Regionaijoia—
nung verbindirch festzuiegen und zu begründen. Diese Regeiungen müssen auch eine
Liste innenstadtreieuanter und nicht innenstadtreievanter Sortimente umfassen.

Quelle: LEP IV Rheinland—Pfalz, S. es.

Einordnung des Vorhabens in Z 53

Der Lebensmitteldiscounter Lidl plant eine Verlagerung von der Koblenzer Straße 27-29 amc
die gegenüberliegende Straßenseite auf das Gelände der Drahtwerke Lahnstein. Beide
Standorte liegen irn ZVB Koblenzer Straße.

Das Verlagerungs- und Enueiterungsvorhaben ist durch die Lage im ZVB Koblenzer Straße
kongruent zu 2 58 des LEP IV Rheinland-Pfalz.

260
Durch die Ansiediung und Erweiterung von großflächigen Einreibendeisoetrieben diir-
fen weder die Versorgungsfunktron der städtebauiichen integrierten Bereiche der
Standortgememde noch die der Versorgungsbererche (Nah- und Mitteibereiche) be-
nachbarter zentraier Orte wesentiich beeinträchtigt werden (Nichtbeemträchtigungs—
gebet). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtterie von Oben und Mittelzentren
eu beachten.

Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, S. es.
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Einordnung des Vorhabens in Z 60

In Kapitel 6.1 erfolgt die Einordnung der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Aus-
wirkungen des Verlagerungs- und Erweiterungsuorhabens für die städtebaulich integrierten
Bereiche (ZVB) und die Nahversorgungsstrukturen des Untersuchungsraums. Diese bilden
die Grundlage für die Beurteilung des Nichtbeeinträchtigungsgebots.

Die städtebauliche Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen macht deutlich,
dass durch das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben weder die Versorgungsfunktion
der städtebaulich integrierten Bereiche (ZVB) der Stadt Lahnstein noch die der Versor-
gungsbereiche (Nah- und Mitteibereiche) benachbarter zentraler Orte wesentlich
beeinträchtigt werden.

Das Verlagerungs— und Enweiterungsvorhaben ist demnach kongruent zu Z 60 (Nichtbe-
einträchtigungsgebot) des LEP IV Rheinland-Pfalz.

Fazit zur landesplanerischen Einordnung des Verlagerungs- und Erweiterungsvorhabens

Das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den relevanten Zielen
des LEP IV Rheinland-Pfalz.

6.3 Einordnung des Vorhabens in den Regionalen Raumordnungsplan
Mittelrhein—Westerwald

Für die Prüfung der Kongruenz der Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen des Regiona-
len Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald ist zu berücksichtigten, dass derzeit eine
Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsplans in Erarbeitung ist. Es liegt demnach
der derzeit noch gültige Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 eben-
so wie der Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans (Stand 2014) vor.

6.3.1 Einordnung in den Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald
2006

Die Vorhabenplanung ist hinsichtlich ihrer Kongruenz zu den Zielen und Grundsätzen des
Kapitels 2.2.5 Einzelhandel (S. 18H?) des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-
Westenuald 2006 zu prüfen. Die wesentlichen zu prüfenden Ziele für die Vorhabenplanun-
gen werden nachfolgend dargestellt und bewertet.

Z?

Großfiächrge Einzer'handei’sbern’ebe sind grundsä'tzr‘rcn nur m zentralen Orten vorzuse-
nen (Konzentrationsgebor) und in der i'i’eg'ezf rin engem räumlichen und funktionalen
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Zusammenhang rnit den zentraien Erhkaufäbereic‘nen (städtebaufrches integrarronsge-
bot) zu errichten.

Das Konzentrationsgebot wird durch die Ausweisung der Stadt Lahnstein als Mittelzentrum
im LEP IV für dort verortete großflächige Einzelhandelsvorhaben erfüllt. Das städtebauliche
lntegrationsgebot wird durch die Lage im ZVB Koblenzer Straße (nach EHK Lahnstein
(2012)) erfüllt.

Zn

Durch die Ansiediung von großflächigen Erhaelhano’eisbetn'eben darf die Funktion be-
nachbarter aenfreier Orte und ihrer Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt
werden (Seen?trächrrgungsverbot).

In Kapitel 6.1 erfolgt die Einordnung der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Aus-
wirkungen des Verlagerungs- und Erweiterungsvorhabens auf die zentralen Versorgungs-
bereiche des Untersuchungsraums. Diese bilden die Grundlage für die Beurteilung des
Nichtbeeinträchtigungsgebots.

Die städtebauliche Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen macht deutlich,
dass durch das Verlagerungsw und Enneiterungsvorhaben weder die Versorgungsfunktion
der städtebaulich integrierten Bereiche (ZVB) der Stadt Lahnstein noch die der Versor-
gungsbereiche (Nah— und Mittelbereiche) benachbarter zentraler Orte wesentlich
beeinträchtigt werden.

Fazit zur Einordnung des Verlagerungs— und Erweiterungsvorhabens in den Regionalen
Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006

Das Verlagerungs- und Erwreiterungsvorhaben ist kengruent zu den relevanten Zielen
des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein—Westenuald 2006.

6.3.2 Einordnung in den Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans Mittel-
rhein-Westerwald 2014

Das Verlagerungs- und Emeiterungsvorhaben ist hinsichtlich der Kongruenz zu den
Grundsätzen35 des Kapitels 1.3.4 Großflächiger Einzelhandel (S. 231’244) des Entwurfs des
Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2014 zu prüfen. Die wesentlichen
zu prüfenden Grundsätze für die Vorhabenplanung werden nachfolgend dargestellt und
bewertet.

35' Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2014 enthält im Kapitel 1.3.4
Großflächiger Einzelhandel keine Ziele, sondern nur noch Grundsätze.
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G37

Drie bedarfsgerecnre Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im fußiäufigen
Endernungsberercn so” unterstützt werden.

Das Vorhaben unterstützt die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im fußläufi-
gen Entfernungsbereich für die Wohngebiete von Niederlahnstein und Koblenz-Horchheim.

G40
Großfiäcnr'ge Erhzefnandefsberrr'ebe surfen nach Umfang und Zweckbesrrmnvung der
zenwenn!)en Gfrederung entsprechen und der zu 5rd?ernden Versorgung der Beväf—
kerung Rechnung tragen (Kongruenzgebor).

Das Vorhaben entspricht durch die Ausweisung der Stadt Lahnstein als Mittelzentrum im
LEP IV nach Umfang und Zweckbestimmung der zentralörtlichen Gliederung.

G41

Großfiächrge Ernzefnandefsberniebe soffen so bemessen werden, dass r'hr Ernzugsbererch
nicht wesendrch über den Versorgungsbererch der 5tendortgemernde hrnausgehc

Das Vorhaben dient vorrangig der Versorgung der Bevölkerung von Lahnstein, wenngleich
auch die Bevölkerung der südlichen rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteile im Einzugsge—
biet des Vorhabens liegt. Wie im Marktanteilskonzept ersichtlich (Tabelle 7, S. 36 und
Tabelle 8, S. 37), wird jedoch der überwiegende Umsatz des Vorhabens durch Lahnsteiner
Kaufkraft generiert.

Fazit zur Einordnung des Verlagerungs- und Erweiterungsvorhabens in den Entwurf des
Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2014

Das Verlagerungs- und Erweiterungsverhaben ist kongruent zu den relevanten
Grundsätzen des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein—
Westerwald 2014.

6.4 Einordnung des Vorhabens in das Einzelhandelskonzept der Stadt
Lahnstein 2012

Das Verlagerungsw und Erweiterungsvorhaben ist im zentralen Versorgungsbereich Koblen—
zer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung verorteti‘i'.

Der v. a. durch Fachmärkte geprägte Einzelhandelsbestand im zentralen Versorgungsbe-
reich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung setzt sich aus

3'5 Zu den nachfolgenden Ausführungen zum zentralen Versorgungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbe—
stimmung und Sortimentsbeschränkung sei auf Kapitel 6.1.4 des EHK Lahnstein {2012} verwiesen.
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Betrieben mit nahversorgungsrelevantem‚ innenstadtrelevantem und nicht innenstadtrele-
vantem Hauptsortiment zusammen, so dass ein relativ breites Warenspektrum gegeben ist.
Die aktuelle Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs liegt im Bereich der
Nahversorgung und — bedingt durch den Globus Baumarkt - in der mittelzentralen Versor-
gungsfunktion von Lahnstein.

Gemäß den Empfehlungen des EHK Lahnstein (2012} für den zentralen Versorgungsbereich
soll dieser als Fläche für bedarfsgerechte Fachmarktansiedlungen im Rahmen des Entwick-
lungsleitbilds für Lahnstein, primär mit den innenstadtrelevanten Sortimenten
Unterhaltungselektronik, Schuhei Lederwaren und Sportartikel sowie nicht innenstadt—
relevanten Sortimenten, dienen — sofern entsprechende Ansiedlungen verträglich i. S. v. ä
11 Abs. 3 BauNVO sind.

Die Bestandsbetriebe im zentralen Versorgungsbereich mit innenstadt— und nahversor—
gungsrelevantem Hauptsortiment genießen Bestandsschutz. Weitere Ansiedlungen von
Betrieben mit innenstadtrelevantem oder nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment, die
nicht den Entwicklungsempfehlungen für den zentralen Versorgungsbereich entsprechen,
sollen ausdrücklich — zum Schutz der Bestandsstrukturen und Entwicklungsmüglichkeiten
der zentralen Versorgungsbereiche Nord und Süd — nicht angestrebt werden.

Als ein Entwicklungsziel für den zentralen Versorgungsbereich wird im EHK Lahnstein (2012)
(S. 79) die Sicherung der bestehenden Versorgungsfunktion benannt.

In den Empfehlungen zur Fortentwicklung der Nahversorgungsstruktur (vgl. EHK Lahnstein
(2012), Kapitel 6.2.1) sind folgende relevante Ausführungen für das Verlagerungs- und Er—
weiterungsvorhaben formuliert:

„Sicherung sollte nicht rnit Stillstand gleichgesetzt werden, sondern beinhaltet wei-
mehr eine stetige Fortentwicklung im Bestand insofern besteht stadrplanerischer
bzw. kommunaler Handlungsbedad u. a. dann, die Standonrahmenbedingungen ge—
rade der siedlungsraumlibh in Wohnquartiere integrierten Nah versorgungsbetriebe
zu prüfen und den Handel bei Bedarir dann zu unterstützen, diese Rahmenbecun-
gungen zu verbessern.”

I Über die Sicherung und Fortentwicklung des Bestandes hinaus sollte zudem Wett-
bewerb weiterhin mäglrbh bleiben, wenn über die Anwendung der sta'dtebauiibhen
instrumentarien gewahrleister wird. dass sich durch den Wettbewerb die räumliche
Versorgungssiruanbn nicht verschiecnterrif' und wenn durch Neubau- oder Enveite-

37 Beispiele für solche Standortrahmenbedingungen: Grüße Und Zuachnitt des Ladenlokals, kundenfreundliche
Eingangsbereiche, gestalterisch ansprechende Immobilien und Grundstücke, Erreichbarkeit, Steilplatzsituau
tion, Anlieferung, Minimierung von möglichen Nachbarkonflikten etc.

35 Verschlechterungen könnten etwa dann eintreten, wenn durch Neubau- oder Enneiterungsvorhaben Um-
satzumverteilungen zulasten bestehender Betriebe ausgelöst werden, die wiederum ab bestimmten
Umverteilungswerten Betriebsschließungen im Umfeld des 1|iiorhabens nach sich ziehen und hierdurch Lü-
cken im nahräumlichen Versorgungsnetz der Wohnquartiere entstehen lassen konnten.
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rungs verhaben keine städtebaufrch refevan rerr negarr'ven A uswrrkungen auf.zenrraz’e
Versorgungsbererche zu erwarten srhd. 3? ”

Duelle: EHK Lahnstein {2012}, S. B‘I.

Hinsichtlich der Empfehlungen und Zielstellungen des EHK Lahnstein (2012) für den zentra-
len Versorgungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortiments-
beschränkung sowie der Empfehlungen zur Fortentwicklung der Nahversorgungsstruktur in
Lahnstein ist das Verlagerungs- und Enveiterungsvorhaben wie folgt einzuordnen:

1. Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um eine Neuansiedlung, sondern um die
Verlagerung und Erweiterung eines Bestandsbetriebs innerhalb des zentralen Ver-
sorgungsbereichs.
Die Verlagerung und Erweiterung dient der langfristigen Standortsicherung, se dass
die bestehende Versorgungsfunktion langfristig gesichert wird.

2. Es ist vorgesehen, irn Zuge einer Bebauungsplanänderung am Altstandort zukünftig
nur noch Einzelhandel gemäß der Empfehlungen des EHK Lahnstein (2012) für den
ZVB Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung zuzulas-
sen. Einzelhandel mit Nahrungs— und Genussmitteln soll am Altstandort ausge-
schlossen werden.
Durch die Verlagerung und Erweiterung werden somit die Entwicklungszielstellun—
gen für den zentralen Versergungsbereich nicht beschnitten.

3. Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters und eines angeschlosse-
nen Getränkefachmarkts im zentralen Versergungsbereich mit Zweckbestimmung
Nahversorgung Hermsdorfer Straße erfolgt aktuell die durch das EHK Lahnstein
{2012) angestrebte Fortentwicklung der Lahnsteiner Nahversorgungsstrukturen.
Diese Entwicklung wird durch das Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt (vgl. Kapi-
tel 6.1].

4. Wie in Kapitel 6.1 dargestellt. resultieren durch das Vorhaben grundsätzlich keine
negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungs-
möglichkeiten von zentralen Versorgungsbereichen und Nahversorgungsstrukturen
in Lahnstein oder im Untersuchungsraum. Durch das Vorhaben resultiert keine Vern
schlechterung der räumlichen Versergungssituation, vielmehr wird langfristig das
Gegenteil erreicht.

3'; Durch Vorlage von städtebaulichen und absatzwirtschaftlichen Untersuchungen sollte daher einzelfallbezo—
gen nachgewiesen werden. ob und in welchem Rahmen durch das Vorhaben ausgelöste relevante
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung zu er-
warten sind.
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Somit ist das Verlagerungs— und Enueiterungsvorhaben kongruent zu den Zielstellungen
und Empfehlungen des EHK Lahnstein (2012) sowie den dezidierten Entwicklungsempfehn
Iungen für den zentralen Versorgungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung
und Sortimentsbeschränkung. Es entspricht den Empfehlungen zur Fortentwicklung der
Nahversorgungsstruktur in Lahnstein.

Das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben ist aufgrund seines nahuersorgungsrelevan-
ten Hauptsortiments (Nahrungs- und Genussmittel) auch hinsichtlich des Leitsatzes III des
EHK Lahnstein (2012) zu prüfen und zu bewerten.

„Leitsatz 1W: Ernzeihandel mit nahuersorgungsreievantem Hauptsortnnent. ..

I ist einerseits in den zentraien Versorgungsbereichen Nord und Süd anzusiedein.

- ist andererseits an dem zentralen Versorgungsbereich Nahversorgung Herrnsdorfer
Straße überwiegendzur Versorgung des Gebiets anzusiedein.

- ist andererseits zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrien
ten Standorten übenniegendzur Versorgung des Gebietes enzusiedein. "’

Quelle: EHK Lahnstein (2012), 5. 101.

Bei dem Standort des Verlagerungs— und Enueiterungsvorhabens handelt es sich um den
zentralen Versorgungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbe-
schränkung. Durch die Ausweisung als zentralen Versorgungsbereich nach dem EHK
Lahnstein (2012) handelt es sich um einen städtebaulich integrierten Standort.

Wie bereits voranstehend dargestellt, dient die Verlagerung und Erweiterung der langfrisu
tigen Standortsicherung. Es resultieren durch das Vorhaben grundsätzlich keine negativen
städtebaulichen Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von
zentralen Versorgungsbereichen und Nahversorgungsstrukturen in Lahnstein oder im Un—
tersuchungsraum. Das Vorhaben entspricht den Empfehlungen zur Fortentwicklung der
Nahversorgungsstruktur in Lahnstein.

Somit steht das Verlagerungs- und Enueiterungsvorhaben Leitsatz III des EHK Lahnstein
(2012) nicht entgegen und entSpricht dessen Intention.

Das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den Zielstellungen und
Empfehlungen des Ei-IK Lahnstein [2012).
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7 Zusammenfassung und Empfehlungen
In Lahnstein ist im Zuge einer langfristigen Standortsicherung die Verlagerung und Erweite-
rung des Lebensmitteldiscounters Lidl von der Koblenzer Straße 27 - 29 auf die gegen-
überliegende Straßenseite auf das Gelände der Firma Drahtwerk 12.5. Schmidt geplant.
Vorgesehen ist dabei eine Erweiterung von aktuell 1.108 m2 auf 1.690 rn2 VKF. Der Vorha-
benstandort wie auch der Bestandsbetrieb liegen nach dem EHK Lahnstein (2012) im
Zentrafen Versorgungsberefch Kobr‘enzer Straße mit Zweckbestrinmung und Seminar?tabe-
schränkung.

Das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben wurde hinsichtlich der absatzwirtschaftlichen
und städtebaulichen Auswirkungen untersucht, die Kongruenz zu den zu den Zielstellungen
des EHK Lahnstein {2012), zu den Zielen und Grundsätzen des Regionalen Raumordnungs-
plans Mittelrhein»Westenvald und zu den Zielen und Grundsätzen des LEP I‘v' Rheinland—
Pfalz wurde geprüft.

Die Umsatzschätzung für den Bestandsbetrieb sowie die Umsatzprognose für das Verlage-
rungs- und Erweiterungsvorhaben wurde anhand eines Marktanteilskonzepts ermittelt.
Anhand eines absatzwirtschaftlichen Berechnungsmodells wurden die vorhabenbedingten
Umsatzumverteilungen für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums in den unter-
suchungsrelevanten Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie-
waren ermittelt. Die Berechnungen erfolgten unter Verwendung eines Worst Case-
Ansatzes. Diesem lag zu Grunde, dass

I anhand des Marktanteilskonzepts für das Vorhaben der realistisch zu enivartende
maximale Umsatz ermittelt wurde und in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen
Auswirkungen eingestellt wurde;

I jeweils der sortimentsspezifische Vorhabenumsatz des Vorhabens auf die Bestands-
strukturen im realistischen, eng abgegrenzten Untersuchungsraum umverteilt wurde;

I durch die Berechnungsmethode die maximalen absatzwirtschaftlich zu erwartenden
Umsatzumverteilungen des Vorhabens ermittelt wurden.

Die vorhabenbedingten absatzwirtschaftlichen und daraus resultierenden städtebaulichen
Auswirkungen stellen sich in der Gesamtschau wie folgt dar:

I Von Auswirkungen des Vorhabens sind vor allem Standortbereiche in der Stadt
Lahnstein selbst betroffen.

- Negative städtebauliche Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmögs
lichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche in Nachbarkommunen sind anhand der
ermittelten Umsatzumverteilungswerte nicht zu erwarten.

I Negative städtebauliche Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmög-
lichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche in Lahnstein sind anhand der
ermittelten Umsatzumverteilungswerte nicht zu erwarten.
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- Negative Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten der
Nahversorgungsstrukturen in Lahnstein und in Nachbarkommunen - insbesondere in
den an Lahnstein nördlich angrenzenden, rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteilen —
sind anhand der ermittelten Umsatzumverteilungswerte nicht zu erwarten.

Das Verlagerungs— und Erweiterungsvorhaben ist wie folgt hinsichtlich der Zielstellungen
des EHK Lahnstein (2012), der Ziele und Grundsätze des Regionalen Raumordnungsplans
Mittelrhein-Westenvald und der Ziele und Grundsätze des LEP IV Rheinland-Pfalz einzuord-
nen:

I Das Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den Zielen und Grundsätzen des EHK
Lahnstein (2012).

I Das Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den relevanten Zielen
des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2006.

- Das Verlagerungs- und Eniveiterungsvorhaben ist kongruent zu den relevanten
Grundsätzen des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein“
Westerwald 20141.

- Das Verlagerungs— und Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den relevanten Zielen
des LEF’ I‘v’ Rheinland-Pfalz.

Das Verlagerungs— und Erweiterungsvorhaben ist als verträglich i. S. der Vorgaben
des 5 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten.
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Prüfergebnis der vereinfachten raumerdnerischen Prüfung gemäß 5 16
Raumerdnungsgesetz (R06) i.V.m. ä 18 Landesplanungsgesetz {LPIG} für das
Vorhaben „geplante LidI-Verlagerung“ in der Stadt Lahnstein, Keblenzer Straße

Anlage: Prüfergebnis vcrn 16.03.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vem 13-11.2015 hatte die FMZ Drahthdf Lahnstein GmbH a Cd. KG.
Düsseldorf, vertreten durch die Geschäftsführer Herrn Flerian Altmann. den Antrag
auf vereinfachte raumcrdnerischen Prüfung gestellt. Sie wurden mit Schreiben vdm
17.11.2015 an diesem Verfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme zu
den vorgelegten Planunterlagen gebeten.

Das nunmehr vorliegende Prüfergebnis des Prüfverfahrens vom 16.03.2016. Az.:14
900-141 07541 für das c. g. Vorhaben übersende ich Ihnen als Anlage mit der Bitte
um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
‚.1 7 _ .

Inna Brdse
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Struktur- und Genehmigungsdirektien Nord Koblenz, den 16.03.2016
A2; 14 900-141 07'5141

Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung gem. 5 16
Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. 5 18 Landesplanungsgesetz
(LPIG)

für das Vorhaben „geplante Lidl-Verlagerung" in der Stadt Lahnstein, Koblen-
zer Straße

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Gegenstand der vereinfachten raumerdnerisehen Prüfung 2

2. Beteiligungsurnfang 3

3. Zusammenfassung der Stellungnahmen
im Beteiligungsverfahren 4

4. Raumerdnerische Bewertung und Abwägung 7
4.1 Ziel Z 57 LEP IV - Zentralitätsgebet 8
4.2 Ziel Z 58 LEP IV - Städtebauliches Integrationsgebet B
4.3 Ziel Z 60 LEP 1V - Nichtbeeinträchtigungsgebet 10
4.4 Ziel Z 61 LEP IV - Agglemeratiensverbet 14

5. Ergebnis der vereinfachten raumnrdnerischen Prüfung 15

6. Hinweise zum weiteren Vergehen 16

Anlage 1 —- Übersiehtslageplan (Maßstab 1: 3D UDO)
Anlage 2 - Karte aus dem Bedeninfermatienssystem Rheinland-

Pfalz (Stellungnahme des Referates 33) (Maßstab 1 : 2 DDD}
— nur für den Antragsteller

SEITE 105 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

ERGEBNIS DER VEREINFACHTEN RAUMORDNERISCHEN PRÜFUNG  

SEITE 106 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

ERGEBNIS DER VEREINFACHTEN RAUMORDNERISCHEN PRÜFUNG  

SEITE 106 VON 122 - STAND: 16. NOVEMBER 2016 

ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. ä 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. ä 4 ABS. 1 BAUGB

ERGEBNIS DER VEREINFACHTEN RAUMORDNERISCHEN PRÜFUNG

1. Gegenstand der vereinfachten raumordnerischen Prüfung

Die FMZ Drahthof Lahnstein GmbH 8: Co. KG. Düsseldorf. vertreten durch den Ge-
schäftsführer Florian Altmann, hat mit Schreiben vom 13.11.2015 die Durchführung
einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung (vrP) gemäß ä 16 ROG i.V.m. ä 16
LPIG beantragt. In diesem Verfahren soll die Raumverträglichkeit des geplanten
Vorhabens geprüft werden.

Der Investor plant den derzeit in Lahnstein bestehenden LidIuMarktes in der Koblen+
2er Straße auf die gegenüberliegende Seite auf das Gelände der Drahtwerke C.S.
Schmidt GmbH zu verlagern und in diesem Zuge von aktuell 1.100 m2 Verkaufsflä-
che (VKF) auf 1.690 m? VKF zu erweitern. Laut beschlossenem Einzelhandelskon-
zept der Stadt Lahnstein vom 17.12.2012 ist dieser Bereich als „Zentraler Versor-
gungsbereich Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschrän-
kung“ ausgewiesen.

Zur Historie:
Für den neuen Standort (Gelände der Drahtwerke C.S. Schmidt GmbH) wurde
bereits im Jahr 2013 eine vereinfachte raumordnerische Prüfung durchgeführt.
Seinerzeit sollte dort ein Fachmarktzentrum mit einer Gesamtverkaufsfläche von
4.250 rn2 errichtet werden. Hierbei waren 1.600 m2 VKF für einen Elektronik-
fachmarkt, 750 m2 VKF für einen Sportanikelfachmarkt und jeweils 450 rn2 VKF für
Fachmärkte für Schuhe und Tiernahrung innerhalb der vrP prüfrelevant.

Im Zwischenergebnis der damaligen vrP wurden ein Schuhfachmarkt mit einer max.
VKF von 450 m2, ein Bäckereiverkauf mit einer max. VKF von 30 m2, sowie ein
Zoofachmarkt mit einer max. VKF von 450 m2 (Ausschluss innenstadtrelevanter
Randsortimente) als raumverträglich angesehen. Die Einzelhandelsansiedlung eines
Elektronikfachmarktes mit einer max. VKF von 1.600 m2 stand dem Ziel Z 60 des
LEP IV entgegen und hätte einer Zielabweichung bedurft.

Die Kongruenz eines Fachmarktes für Sportartikel zu den Zielen der Raumordnung
konnte in Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfung aufgrund der fehlen-
den gutachterlichen Untersuchung nicht geprüft werden.
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2. Beteiligungsumfang

l‘vlit Schreiben vom 17.11.2015 wurden die nachstehenden Stellen in diesem Verfah- '
ren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 22.01 .2016 gebeten:

n Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises
- Stadtverwaltung Lahnstein
-Verbandsgemeindevenvaltung Loreley
a Stadtverwaltung Braubach
IVerbandsgemeindevenvaltung Nassau
- Stadtverwaltung Nassau
cVerbandsgemeindevenwaItung Bad Ems
I Stadtverwaltung Bad Erns
- Stadtverwaltung Koblenz
o Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
n Verbandsgemeindeverwaltung Rhein—Mosel
- Stadtvenvaltung Rhens
. Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück—Kreises
r Stadtverwaltung Boppard
. Einzelhandelsverband MitteIrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.‚ Koblenz
r lndustrie- und Handelskammer Koblenz
- Ministerium für Bild ung. Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Mainz

— Sekretariat für das Welterbe in Rheinland—Pfalz —
- Planungsgemeinschafi Mittelrhein-Westenvald

sowie bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord:

o Referat 23 - Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz
n Referat 33 — Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Montabaur
. Referat 42 - Obere Naturschutzbehörde
. Referat 43 — Obere Bauaufsichtsbehörde
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3. Zusammenfassung der Stellungnahmen

Die Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten dienen dem Zweck, das o.g. raumbe-
deutsame Vorhaben hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Erfordernissen der
Raumordnung zu überprüfen und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander abzustim-
men (Raumverträglichkeitsprüfung). Sie werden nachstehend zusammengefasst
wiedergegeben.
Folgende Beteiligte haben keine Stellungnahme abgegeben: Stadtverwaltung Lahn—
stein, Verbandsgemeinde und Stadt Bad Ems. Stadtverwaltung Koblenz. Kreisver-
waltung Margen-Koblenz, Stadtverwaltung Boppard, der Einzelhandelsverband Mittel-
rhein-Rheinhessen-Pfalz e.V., die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westenvald. die
Gewerbeaufsicht Koblenz und die Obere Naturschutzbehörde.

Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren

Die Kreisverwaltung des Rhein—Lahn—Kreises teilte mit, dass nach Prüfung der
Planunterlagen zu dem Vorhaben keine Bedenken vorzubringen sind. Nach Auffas-
sung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises scheinen die Vorgaben aus der
1. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (EHK) Lahnstein erfüllt zu sein. Die
vorgelegten Unterlagen seien schlüssig und stellten die Grundlagen nachvollziehbar
dar.

Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wurden weder Anregungen
noch Einwendungen vorgebracht.

Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, sowie der Stadt Rhens
bestehen keine Bedenken gegen die geplante Verlagerung des LidI-Marktes in Lahn-
stein.

Durch die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises wurde mitgeteilt. dass
gemäß des Verträglichkeitsgutachtens vom 10.11.2015 keine negativen Auswirkun-
gen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungs—
bereiche in Nachbarkommunen und somit auch nicht auf das Mittelzentrum Boppardii
den Rhein-Hunsrück-Kreis zu erwarten seien. Daher bestünde aus Sicht der Unteren
Landesplanungsbehürde keine Bedenken gegen die Verlagerung und Erweiterung
des LidI-Marktes in der Stadt Lahnstein.
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Die lndustrie- und Handelskammer Koblenz erhebt unter der Voraussetzung keine
Einwände. dass bestehende Betriebe in ihrer Existenz nicht behindert und in ihren
weiteren Planungen nicht beeinträchtigt werden.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
(MBWWK), Mainz, Sekretariat für das Welterbe in Rheinland—Pfalz, teilt mit, dass

das geplante Vorhaben innerhalb eines Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe zu
anderen vergleichbaren Einzelhandelsbetrieben und zum Globus Baumarkt mit
Tankstelle liege. Unter dem Gesichtspunkt der Welterbeverträglichkeit bestünden
keine grundsätzlichen Bedenken. Allerdings sollten bei der Farbgestaltung der Anla-
ge die grundlegenden Prinzipien der Farbgebung von Bauwerken im Tal berücksich—
tigt werden. Hierzu werde insbesondere auf den für das Welterbegebiet Oberes Mit-
telrheintal entwickelten „Leitfaden Farbkultur“ verwiesen.

Eine diesbezügliche Beratung des Planers und der Bauherren sollte im Rahmen des
Bauantragsverfahrens unter Beteiligung der kompetent beratenden Initiative Baukul-
tur bei der SGD Nord (Frau Ursula Knabe, Telefondurchwahl -2044) erfolgen.

In der Beteiligung teilte das Referat 33 - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Montabaur der SGD Nord mit, dass die Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung im Planbereich durch die Anschlussmöglichkeit an
die vorhandenen öffentlichen Anlagen sichergestellt sei.
Die Fläche sei bereits jetzt vollständig versiegelt. so dass die Summe des Oberflä-
chenwasserabfiusses nicht erhöht würde.
Im Planbereich sind keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiete vorhanden.
Wassenvirtschaftliche Planungen, die dem Vorhaben entgegenstehen, seien dem
Referat 33 der SGD Nord nicht bekannt-
Aus Altlastengesichtspunkten werde mitgeteilt, dass das geplante Vorhaben den Bes
reich des Altstandortes mit der Erhebungsnummer 141 00 075 — 5501 erfasse.
Es handele sich um das ehemalige Betriebsgelände der Drahtwerke (3.3. Schmidt
GmbH. Die Kartierung könne dem Flurkartenauszug (Anlage 2 — nur für den An-
tragssteller) entnommen werden.
Es wird darauf hingewiesen. dass es sich hierbei um keine verifizierten Daten, die
durch Untersuchungen belegt sind, handele. Von daher können sich zu den Darstel—
Iungen zu Schadstoffinventar und Ausdehnung der Altablagerungen Änderungen er-
geben.
Bei dem Bereich handele es sich um eine altlastverdächtige Fläche i.S.d. g 2 Abs. 6
des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bedenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (BBodSchG). Er wurde von daher durch die SGD Nord als Obere Abs
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fallbehorde auf Grund der Erfassungsbewertung nach 5 11 Abs. 2 des Landesbe-
denschutzgesetzes (LBodSchG) als altlastverdächtig eingestuft.
Über den jetzt überplanten Bereich liegen im Bodenschutzkataster keine Informatio-
nen vor. Auch sei die ehemalige Nutzung der Halle nicht bekannt.
Im Bereich des kartierten Altstandortes wurde in den Jahren 1995 bis 1997 ein Bau—
markt errichtet. Der Bereich wurde im Vorfeld orientierend untersucht. Im anstehen-
den Boden außerhalb der Gebäude wurde keine wesentliche Belastung gefunden.
Beim Abriss der Gebäude wurden in der Bausubstanz und im Boden unterhalb der
Hallen Belastungen nachgewiesen.

Das Referat 43 —- Obere Bauaufsichtsbehörde der SGD Nord gab in seiner Stel-
lungnahme an. dass das städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsgut-
achten (Stadt+HandeI; 11f2015) zu dem Ergebnis komme, dass von den Auswirkun-
gen des Vorhabens vor allem die Standortbereiche der Stadt Lahnstein selbst betrof-
fen seien. Negative städtebauliche Auswirkungen auf den Bestand und die Entwick-
lungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche in den Nachbarkommunen
und in Lahnstein seien anhand der ermittelten Umsatzumverteilungswerte M zu
enNanen.
Das Vorhaben werde darüber hinaus auch als kongruent zu den Zielstellungen und
Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahnstein (2012), den Zielen und
Grundsätzen des Regionalen Raumordnungsplanes Mittelrhein—Westemrald und den
Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV Rheinland-
Pfalz bewertet (vgl. S. 5162).
Die verkehrstechnische Einschätzung des Verkehrsgutachtens (VERTEC) komme
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben. auch unter Einbe-
ziehung einer neuen Nutzung auf den dann frei gewordenen Flächen des bestehen—
den LidI—Marktes eine maßgebliche Beeinträchtigung von Verkehrsfluss und Ver—
kehrsqualität gegenüber heute nicht zu erwarten sei.
Vor dem Hintergrund der gutachterlichen Einschätzungen bestünden bei Einhaltung
folgender Voraussetzungen keine Bedenken:
Um die Zielstellungen und Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes (EHK) Lahn-
stein einhalten zu können, ist der bestehende Flächennutzungsplan an die geplanten
Nutzungen anzupassen und der Bebauungsplan (17Ä2/39 — Koblenzer Straße!
Industriestraße“) im Bereich des derzeitigen LidI-Standortes bauleitplanerisch so zu
ändern. dass am Altstandort zukünftig nur noch Einzelhandel gemäß den Empfeh-
Iungen des EHK Lahnstein zulässig ist und der Einzelhandel mit Nahrungs- und Ge-
nussmittel ausgeschlossen wird.
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Die Verkaufsflächen des neuen LidI-Standortes sind basierend auf dem Verträglich-
keitsgutachten im Bebauungsplan entsprechend festzusetzen.
Darüber hinausgehende städtebauliche Belange (u.a. Lärmbelastung der angren-
zenden Bebauung) seien nicht Gegenstand der Stellungnahme.

4. Raumordnerische Bewertung und Abwägung

Die raumordnerische Bewertung des geplanten Vorhabens „Verlagerung des .Lidl-
Marktes" in der Stadt Lahnstein im Bereich zentraler Versorgungsbereich (ZVB)
„Koblenzer Straße mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung“ erfolgt unter
Betrachtung der im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Rheinland-Pfalz IV 2008,
der im Regionalen Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein-Westenvald 2006 und im
Fortschreibungsentwurf des Regionalen Raumordnungsplanes (RROP Entwurf) Mit-

telrheiniWesterwald 2014 enthaltenen Erfordernisse und Vorgaben der Raumord-
nung sowie der eingegangenen Stellungnahmen.

Bei der Bewertung werden ferner die für die raumordnerische Entscheidung relevan-
ten Ergebnisse des städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeitsgutach-
tens der Stadt+HandeI und die im Rahmen der Anhörung vorgebrachten Bedenken
und Anregungen berücksichtigt.
Zudem orientiert sich die Prüfung an dem verbindlichen EHK der Stadt Lahnstein aus
dem Jahr 2012 und dem verbindlichen EHK der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2009,
welches sich derzeit in der Fortschreibung befindet. Hinsichtlich der projektrelevan-
ten Sortimentsgruppen ist hier in beiden Konzepten eine übereinstimmende Festle—
gung hinsichtlich der Innenstadtrelevanz getroffen werden.
Die Einzelhandelskonzepte wurden jeweils mit der Regionalplanung und mit den

Nachbarkommunen abgestimmt. In diesen Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass nach dem Ziel Z 58 des LEP IV die Festlegung der ZVB von den zentralen 0r-
ten in Abstimmung mit der Regional- und Landesplanung erfolgen muss. Eine Zu-
stimmung zum Einzelhandelskonzept ist hierbei nicht erforderlich, da die Verantwort-
lichkeit zur Prüfung der erforderlichen städtebaulichen Voraussetzungen und die da-
mit verbundene verbindliche Festlegung der ZVB den kommunalen Gremien obliegt.
Die verbindlich festgelegten zentralen Versorgungsbereiche stellen sodann eine Be—
urteilungsgrundlage der raumordnerischen Prüfung dar.
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4.1 Ziel Z 57 LEP IV - Zentralitätsgebot

„Die Errichtung und Emreiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist
nur in zentralen Orten zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 mi’
Verkaufsfläche kommen nur in Mittel-und Oberzentren in Betracht. (.. .). "

Die Stadt Lahnstein ist im LEP lV als Mittelzentrum ausgewiesen und nach dem
Ziel 240 des LEP [V bildet sie zusammen mit dem Oberzentrum Koblenz und den
Mittelzentren Bendorf, Höhr-Grenzhausen und Vailendar einen mittelzentralen Ver-
bund kooperierender Zentren.
Unter Beachtung des Zentralitätsgebotes beziehungsweise Konzentrationsgebotes
der Landes- und Regionalplanung (Ziel 257 LEP IV und Ziel Z 1, Kapitel 2.2.5
RROP 2006) ist die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen
Einzelhandels nur in zentralen Orten zulässig.

In der vereinfachten raumcrdnerischen Prüfung ist eine Verkaufsfläche von 1.690 m2
Prüfgegenstand und liegt somit sogar noch unter dem für das Ziel Z 57 LEP IV her-
angezogenen Wert von 2.000 m2 für Mittelzentren. Somit ist die geplante Einzelhan-
delsansiedlung in der Stadt Lahnstein als Mittelzentrum zulässig.

Das Vorhaben entspricht dem Ziel Z 57 des LEP iV.

4.2 Ziel Z 53 LEP IV - Städtebauliches Integrationsgebot

„Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetriaben mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das
heißt in lnnenstädten und Stadt— sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches
integrationsgebet). Die städtebaulich integrierten Bereiche {szentrale Versorgungs-
bereicherr im Sinne des BauGB} sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der
Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen miis-
sen auch eine Liste innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sortimente
umfassen. “

Das EHK Lahnstein aus dem Jahr 2012 stellt fest, dass der Standort „Koblenzer
Straße" zwar eine gewisse EinzeIhandelsagglomeration darstellt, dass dieser aber
gleichzeitig nicht die notwendigen Kriterien erfüllt, urn aus dem Bestand heraus als
ZVB bewertet zu werden. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass der Standort über-
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wiegend durch größere oder gar großflächige Einzelhandelsbetriebe geprägt ist,
überwiegend nicht unmittelbar in Wohnsiedlungsbereiche eingebettet ist, überwie-
gend für den autoorientierten Einkauf genutzt werden dürfte und aufgrund der Ange-
botsstruktur nicht primär der Versorgung des Nahbereichs dient, sondern auf größere
Stadtbereiche oder gar die gesamtstädtische oder überörtliche Versorgung ausge-
richtet ist (vgl. EHK Lahnstein 2012 Seite 45MB). in diesem Zusammenhang wird auf
Seite 71f72 verdeutiicht, dass sich für den Standort Koblenzer Straße Handlungser-
fordernisse ergeben, die seitens der Stadt Lahnstein im Rahmen der Ausweisung als
ZVB angegangen beziehungsweise umgesetzt werden sollten, damit die Kriterien,
welche seitens der Rechtsprechung und des Gesetzgebers an ZVB gestellt werden,
erfüllt sind beziehungsweise erfüllt werden. Hierzu zählen: Ansiedlung weiterer
Dienstleistungsbetriebe, eine Aufwertung der Gestaltung des öffentlichen Raums,
eine Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur (MIV, ÖPNV und Fahrrad-i und Fußgän-
gerverkehr) und eine bessere Anbindung an die umgebenden Siedlungsbereiche.

Ein ZVB kann sowohl aus konkreten Planungen als auch aus vorhandenen örtlichen
Gegebenheiten ablesbar sein. Aus dem Urteil des OVG Nordrhein+Westfalen
(A2: ? A 964i05) vom 11.12.2006 geht hervor, dass nach der Amtlichen Begründung
zum Regierungsentwurf des Europarechtsanpassungsgesetz Bau (Beschluss vom
24.06.2004) (veröffentlicht in BT-Drs 15ii 2250, Seite 54) zentrale Versorgungsbe-
reich sich insbesondere aus planerischen Festlegungen, namentlich aus Darstellunu
gen und Festsetzungen in den Bauleitplänen oder aus Festlegungen in den Raum-
ordnungsplänen ergeben. Sie können sich aber auch aus sonstigen planungsrecht
lich nicht verbindlichen raumordnerischen und städtebaulichen Konzeptionen erge-
ben. Das beschlossene EHK der Stadt Lahnstein verdeutlicht mit der Festlegung des
Standortes Koblenzer Straße als ZVB eine städtebaulich konzeptionelle Festlegung.

Der ZVB „Koblenzer Straße — mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung“
umfasst neben dem Globus Baumarkt vorrangig nahversorgungsrelevante Ange-
botsstrukturen (u.a. zwei Lebensmitteldiscounter, einen Getränkemarkt und einen
Drogeriemarkt). Zudem sind dort ein Bekleidungsfachmarkt und mehrere Dienstleis-
tungsbetriebe angesiedeit.
Laut dem EHK 2012 der Stadt Lahnstein ist dieser ZVB neben dem bereits beste-
henden nahversorgungsrelevanten Einzelhandel vor allem für bedarfsgerechte
Fachmarktansiedlungen vorgesehen. Für die im ZVB Koblenzer Straße angesiedel-
ten Bestandsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten und innenstadtrelevanten
Hauptsortiment, die nicht diesen Entwicklungsempfehlungen entsprechen, besteht
grundsätzlich Bestandsschutz.
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Nach dem EHK der Stadt Lahnstein (beschlossen am 17.12.2012) befindet sich
das Vorhaben „geplante Lidl-Veriagerung" innerhalb des ZVB „Koblenzer Stra-
ße - mit Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung". Somit ist das integ-
rationsgebot nach dem Ziel Z 58 LEP N für die Landesplanung und nach dem
Ziel Z 1 zum Kapitel 2. 2.5 des RROP 2006 für die Regionalplanung erfüllt.
Da es sich vorliegend um die Verlagerung eines bestehenden Betriebes mit
kleinfla'chiger Erweiterung handelt, ist dieser von dem Bestandsschutz um-
fasst.

4.3 Ziel Z EO LEP IV - Nichtbeeinträchtigungsgebot

„Durch die Ansiedlung und Enteiterung von großflächigen Einzelhandelsbetneben
dürfen weder die Versorgungsiunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der
Standortgemeinde noch die der Versorgungsbereiche (Nah- und Mittelbereiche) be-
nachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden (Nichtbeeinträchti—
gungsgebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mit—
telzentren zu beachten. “

Der Vorhabenstandort befindet sich im ZVB „Koblenzer Straße mit Zweckbestim-
mung und Sortimentsbeschränkung" im Stadtteil Niederlahnstein. Da es sich vorlie—
gend um die Verlagerung eines bestehenden Betriebes mit kieinflächiger Erweite—
rung handelt. ist für das Vorhaben von einem lokalen Einzugsgebiet auszugehen.
Das originäre Einzugsgebiet des geplanten Lebensmitteldiscounters umfasst v.a.
Lahnstein und die nördlich angrenzenden Koblenzer Stadtteile Horchheim. Horch-
heimer Hohe. Pfaffendorfer Höhe. sowie im geringerem Ausmaße noch Asterstein.

Der Untersuchungsraum der Verträglichkeitsanalyse erstreckt sich aufgrund der ge-
ographischen und topographischen Lage und der Verkehrsanbindung nördlich bis zu
den Koblenzer Stadtteilen Ehrenbreitstein. Asterstein. Horchheim, Horchheimer Hö-
he. Pfaffendorf und Pfaffendorfer Höhe, südlich reicht der Untersuchungsraum bis
zum Grundzentrum Braubach.
Unter Beachtung dieses Gesichtspunktes weitet sich der Nachweis der Verträglich-
keit des Vorhabens neben den zentralen Versorgungsbereichen Nord und Süd und
dem Nahversorgungszentrum „Hermsdorfer Straße“ der Standortgemeinde auf die
zentralen Versorgungsbereiche „Stadtteilzentrum Asterstein", „Stadtteilzentrum Eh—
renbreitstein“ bis hin zum faktischen ZVB des Grundzentrums Braubach aus.
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Nachfolgend werden die gutachterlichen Einschätzungen zu den Auswirkungen des
Vorhabens unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen beurteilt.

Die am Verfahren beteiligten Stellen haben keine grundlegenden Bedenken zur Un-
tersuchungsmethodik und den daraus prognostizierten Umsatzumuerteilungen geäuü
ßert.

Auswirkungen auf städtebaulich integrierte Bereiche (ZVB) in der Sortiments-
gruppe Drogeriewaren

In der Sortimentsgruppe der Drogeriewaren wurde für sämtliche ZVBs im Untersu-
chungsraum festgestellt. dass eine Umsatzverteilung empirisch nicht nachweisbar ist
(deutlich unter 0.05 Mio. Euro), und somit eine Beeinträchtigung grundsätzlich aus-
geschlossen werden kann. Lediglich im betroffenen ZVB „Koblenzer Straße“ ist ei-
ne Umsatzverteilung von 0.1 Mio. Euro (2%) festgestellt worden.

Bei einer Umsatzumverteilung in einzelnen Sortimentsbereichen kann bis zu einem
Wert von 10% im Großteil der Fälle von keiner wesentlichen Schädigung bestehen-
der EinzelhandelsansiedIungen ausgegangen werden. Dieser Wert ist nach aktueller
Rechtsprechung jedoch nur als Schwellenwert anzusehen und gegebenenfalls ist ei-
ne genauere Betrachtung des Einzelfalles notwendig. Bei einem so deutlich niedrige-
ren Wert kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine wesentliche Schädi-
gung nicht eintreten wird. Zudem wird hiermit auch kein Magnetbetrieb des s
nachhaltig in seinem Bestand gefährdet. was für schädliche Auswirkungen auch un—
terhalb der 10°fu-Schwelle sprechen würde.

Auswirkungen auf städtebaulich integrierte Bereiche (ZVB) in der Sortiments-
gruppe Nahrungs- und Genussmittel

Standortderneinde Lahnstein:

Wie im EHK der Stadt Lahnstein (Seite 59) nachzulesen, stellt der ZVB Süd das
städtebauliche Hauptzentrum des Mittelzentrums Lahnstein dar und übernimmt eine
gesamtstädtische und überörtliche Versorgungsfunktion im mittelzentralen Einzugs-
bereich mit Waren der kur2«, mittel- und langfristigen Bedarfsbereiche.
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In der Verträglichkeitsanalyse von Stadt+Handel wird angegeben, dass die Um-
satzumverteilungen auf vier kleine Betriebe entfalIen und dass die monetäre Umver-
teilung empirisch nicht nachweisbar ist (d.h. eine Umsatzverteilung von deutlich unter
0,05 Mio. Euro) und vorhabenbedingte Betriebsaufgaben nicht zu erwarten sind.

Die Versorgungsfunktion des ZVB Nord untergliedert sich nach dem EHK der Stadt
Lahnstein 2012 (Seiten 62166 ff.) in zwei Teilbereiche: den Teilbereich Niederiahn-
stein und den Teilbereich Brückenstraße. Hierbei übernimmt der Teilbereich Nieder-
lahnstein vor allem Versorgungsfunktionen mit Waren des kurzfristigen Bedarfs und
begrenzt auch mit Waren des mittel- und langfristigen Bedarfs. Der Teilbereich Brü-
ckenstraße des ZVB wiederum übernimmt im Besonderen die Versorgungsfunktion
für die Stadt Lahnstein durch den mittelzentralen Einzugsbereich beziehungsweise
mittelzentrale Versorgungseinrichtungen. Grund hierfür ist vor allem der ansässige
Globus-SB-Warenmarkt.

Im ZVB Nord sind insgesamt sieben Betriebe mit der Hauptwarengruppe Nahrungs-
und Genussmittel angesiedelt, die meisten am Standortbereich des Globus-BB-
Warenhauses. In der Verträglichkeitsanalyse von Stadt+HandeI wird eine Um—
satzumverteilung von 0,3 Mio. Euro und 1% angegeben. Eine vorhabenbedingte Be-
triebsaufgabe sei somit nicht zu erwarten.

Der ZVB Koblenzer Straße weist vorrangig nahversorgungsrelevante Angebots-
strukturen auf (zwei Lebensmitteldiscounter, einen Getränkemarkt sowie ein Droge—
riemarkt) und übernimmt somit derzeit v.a. eine Nahversorgungsfunkticn. Darüber
hinaus trägt der Globus Baumarkt maßgeblich zur mittelzentralen Versorgungsfunkti-
on Lahnsteins bei.

In diesem ZVB sind sechs Betriebe der Hauptwarengruppe Nahrungs- und Genuss—
mittel angesiedelt, wobei der hier zu verlagernde Lidl-Markt einer davon ist- Die Um—
satzumverteilung ohne den Umsatz des Bestandsbetriebes Lidl würde für den ZVB
eine Umsatzverteilung von 0,6 Mio. Euro und somit 5% betragen. Dies bedeutet,
dass die größte Beeinträchtigung im gesamten Untersuchungsgebiet auf den selbst
betroffenen ZVB fällt.
Bei einer Umsatzumverteilung in einzelnen Sortimentsbereichen kann bis zu einem
Wert von 10% im Großteil der Fälle von keiner wesentlichen Schädigung bestehen—
der Einzelhandelsansiedlungen ausgegangen werden. Bei einem halb so geringen
Wert kann jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass eine wesentliche
Schädigung nicht eintreten wird.
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Der ZVB Hermsdorfer Straße umfasst seit September 2015 einen Lebensmittelvoll-
sortimenter mit Getränkemarkt.

Eine Umsatzverteilung von 0,3 Mio. Euro würde eine Umsatzumverteilung in Höhe
von 4% für diesen ZVB bedeuten. Bei einer Umsatzumverteilung in einzelnen Sortin
mentsbereichen kann bis zu einem Wert von 10% im Großteil der Fälle von keiner
wesentlichen Schädigung bestehender Einzelhandelsansiedlungen ausgegangen
werden. Bei einem mehr als halb so geringen Wert kann jedoch grundsätzlich davon
ausgegangen werden, dass eine wesentliche Schädigung nicht eintreten wird. Hier
ist allerdings festzuhalten, dass sich die Umsatzumverteiiung auf den den ZVB prä-
genden Ankerbetrieb beschränkt. Insofern kommt der quantitativen Umsatzurnvertei-
Iung ein besonderes Augenmerk zu, die aber prognostisch nicht zu einer Betriebs—
aufgabe führen dürfte.

Stadt Koblenz:

Die Stadt Koblenz ist im LEP IV als Oberzentrum ausgewiesen. Die Stadt Koblenz
bildet zusammen mit der Städten Lahnstein, Vallendar. Höhr-Grenzhausen und Ben-
dorf nach dem LEP lV einen mittelzentralen Verbund kooperierender Zentren(Ziel
Z 40).

Der ZVB „Stadtteilzentrum Asterstein“ ist nach dem EHK der Stadt Koblenz ein

relativ kleines Nahversorgungszentrum im Neubaugebiet der 80er Jahre mit zentraler
Lage im Stadtteil. Ein Netto-Lebensmitteldiscounter als Ankerbetrieb wird ergänzt
von mehreren kleinteiligen Geschäften mit Waren des kurz- und mittelfristigen Be-
darfs (vgl. EHK Koblenz, Seite 153).

Hier wurde eine Umsatzverteilung von 0,1 Mio. Euro errechnet, dies entspricht 4%

und liegt somit ebenfalls unter einer relevanten Umsatzumverteilung, die eine Be-
triebsaufgabe erwarten lassen würde.

Beim ZVB „Stadtteilzentrum Ehrenbreitstein“ handelt es sich um einen gewach-

senen Ortskern mit überwiegend historischer Bebauung. Zum Zeitpunkt der Einzel-
handelserhebung zum EHK der Stadt Koblenz war der ZVB vor allem durch einen
kleinteiligen, aufgelockerten Geschäftsbesatz und nicht unerheblichen Leerstand ge-
prägt (vgl. EHK Koblenz Seite 136). Seitdem hat sich ein Lidl-Lebensmitteidiscounter
als Ankerbetrieb für die Nahversorgung etabliert.
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Im ZVB Ehrenbreitstein entspricht die Umsatzverteilung mit 0,2 Mio. Euro 3% und
liegt somit ebenfalls unter einer relevanten Umverteilung. die eine Betriebsaufgabe
erwarten lassen würde.

Stadt Braubach:

Das Grundzentrum Braubach hat bisher kein EHK aufgestelit, aus welchem sich
ein ZVB ergeben würde. Hier wurde durch Stadt+HandeI ein faktischer ZVB ange-
nommen, dem im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nicht widersprochen wurde.
Laut dem Verträglichkeitsgutachten von Stadt+Handel sei die Einzelhandelsfunktion
trotz der Kategorisierung als Grundzentrum als gering einzustufen und beschränke
sich weitgehend auf die Sicherung der Nahversorgung.

Für den Bereich des faktischen ZVB Braubach sind laut der Venraglichkeitsanalyse
empirisch keine Umsatzumverteilungen nachzuweisen. Da gutachterlich keine Um-
satzumverteilungen in den untersuchten Sortimentsbereichen belegt werden konn-
ten, ist von keiner Beeinträchtigung des faktischen ZVB in Braubach auszugehen.

Auf Grundlage der Verträglichkeitsanalyse und keinen anderslautenden Stel—
lungnahmen der betroffenen Städte wird davon ausgegangen, dass durch das
Vorhaben grundsätzlich keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf
den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen Versorgungs-
bereichen und Nahversorgungsstrukturen im Untersuchungsraum resultieren
und somit das Ziel Z 60 erfüllt ist.

4.4 Ziel Z 61 LEP IV - Agglomerationsverbot

„Die Biidung von Aggiornerationen nicht großflächiger Einzelhandeisbetreibe mit in-
nenstadtreievanten Sedimenten außerhaib der städtebaulich integrierten Bereiche ist
durch Verkaufsflächenbegrenzungen in der Bauieitpianung entgegenzuwirken (Ag-
giomerationsverbot). Haben sich bereits Aggiomerationsbereiche außerhaib der
städtebauiich integrierten Bereiche gebildet. so sind diese ais Sondergebiete des
großflächigen Einzeihandeis in der Bauieitpianung auszuweisen und in ihrem Be—
stand festzuschreiben. "
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Da sich das geplante Vorhaben „Lidl-Verlagerung" in der Koblenzer Straße in
einem zentralen Versorgungsbereich nach dem EHK der Stadt Lahnstein befin-
det, ist das Ziel Z 61 des LEP lV für das Vorhaben nicht relevant.

Auch dem Kongruenzgebot aus dem Grundsatz G 4 des Kapitels „Einzelhandel“
des RROP MittelrheinwWestenvald, welches dem Grundsatz des G 56 des LEP IV
entspricht, wurde vorliegend Rechnung getragen. Nach G 4 sollen großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe nach Umfang und Zweckbestimmung der zentralörtliche Gliede-
rung entsprechen und der zu sichernden Versorgung der Bevölkerung Rechnung
tragen (Kongruenzgebot).
Gemäß Grundsatz G 56 soll die Sicherung einer wohnortnahen und qualitativen Ver-
sorgung der Bevölkerung mit öffentlichen und privaten Einrichtungen und Dienstleis-
tungen durch die zentralen Orte in den Mittelbereichen und in Aufgabenverteilung in
den mittelzentralen Verbünden wahrgenommen werden.
Lahnstein als Mittelzentrum geht seinem Recht und seiner Pflicht zur Sicherung der
wohnortnahen Versorgung nach und überschreitet mit der beantragten Größenord-
nung auch nicht den für einen solchen zentralen Ort zulässige Verkaufsflächengröße.

5. Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung

Die geplante LidI-Verlagerung in der Koblenzer Straße mit einer geplanten Ver-
kaufsfläche von 1.690 m2 entspricht den Zielen Z 57, Z 58 und Z 60 des LEP IV
und gleichlautender Ziele des RROP Mittelrhein-Westemald 2006. Und ebenso
den Grundsätzen G 4 (Kongruenzgebot) des Kapitels „Einzelhandel“ des
RROP Mittelrhein-Westerwald und dem G 56 des LEP IV.

Die Verkaufsflächen des neuen Lidl-Standortes sind basierend auf dem Ver-
träglichkeitutachten im Bebauungsplan entsprechend festzusetzen.

Um die Zielstellungen und Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahn-
stein einhalten zu können, ist der bestehende Flächennutzungsplan an die ge-
planten Nutzungen anzupassen und der Bebauungsplan (17Ä2l39 — Koblenzer
Straße! Industriestraße“) im Bereich des derzeitigen LidI—Standortes bauleit-
planerisch so zu ändernI dass am Altstandort zukünftig nur noch Einzelhandel
gemäß den Empfehlungen des EHK Lahnstein zulässig ist und der Einzelhan-
del mit Nah rungs- und Genussmittel ausgeschlossen wird.
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Die raumordnerische Prüfung ist hiermit abgeschlossen.

Das Ergebnis dieser vereinfachten raumordnerischen Prüfung stellt ein sonstiges Er-
fordernis der Raumordnung nach ä 3 Ziffer 4 Raumordnungsgesetz (ROG) dar. Es
entfaltet gegenüber dem Träger der Planung oder Maßnahme und gegenüber Ein-
zelnen keine unmittelbare Rechtswirkung und ersetzt nicht Genehmigungen, Plan-
feststellungen und sonstige behördliche Entscheidungen nach anderen Rechtsvor-
schnfien.

Nach ä 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG (Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumord-
nung) sind bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbe—
deutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts. die der Plan—
feststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung be-
dürfen, Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu be-
rücksichtigen.

Dieses raumordnerische Prüfergebnis ergeht auf der Grundlage des Beteiligungsver-
fahrens im Benehmen mit den entscheidungsrelevanten Fachstellen und der Pla-
nungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
Die an der vereinfachten raumordnerischen Prüfung beteiligten Stellen erhalten ei-
nen Abdruck dieses abschließenden Prüfergebnisses.

Für die Durchführung dieser vereinfachten raumordnerischen Prüfung werden Ge-
bühren nach der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen nach
dem Landesplanungsgesetz (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 16. April 2005
(GVbI. vom 04.05.2005. S. 138) erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Kostenfest-
setzungsbescheid.

6. Hinweise zum weiteren Vorgehen

Bei der Farbgestaltung der Anlage sollten die grundlegenden Prinzipien der Farbge-
bung von Bauwerken im Tal berücksichtigt werden. Hierzu verwies das MBWWK
insbesondere auf den für das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal entwickelten
„Leitfaden Farbkultur".
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Eine diesbezügliche Beratung des Planers und der Bauherren sollte im Rahmen des
Bauantragsverfahrens unter Beteiligung der kompetent beratenden Initiative Baukul-
tur bei der SGD Nord (Frau Ursula Knabe, Telefondurchwahl -2044) erfolgen.

Bei der nächsten Fortschreibung des EHK Lahnstein sollten die hier beantragten Än-
derungen mit aufgenommen und das EHK dahingehend aktualisiert werden.

Im Auftrag

CD. M3914
Daniela Gottreich
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§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches bestimmt, dass der Beschluss des Bebauungsplanes 
durch die Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen ist, wodurch er wirksam wird. Dem 
Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 4 BauGB eine zusammenfassende Erklärung beizu-
fügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und 
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
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ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE
FÜR DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. g 3 ABS. 1 UND DER BEHÖRDEN GEM. 5 4 ABS. 1 BAUGB

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

5 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches bestimmt, dass der Beschluss des Bebauungsplanes
durch die Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen ist, wodurch er wirksam wird. Dem
Bebauungsplan ist gemäß 5 10 Abs. 4 BauGB eine zusammenfassende Erklärung beizu-
fügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

BEARBEITUNGSVERMERK

DIE BAULEITPLANUNG WIRD BEARBEITET VON

STADTVERWALTUNG LAHNSTEIN
FACHBEREICH 1 - STADTENTWICKLUNG

LAHNSTEIN, 16. NOVEMBER 2016
WINFRIED HOSS — STADTPLANER

AUF DER GRUNDLAGE DER STÄDTEBAULICHEN ENTWÜRFE UND PLANUNGEN VON
STADTPLANUNG ARCHITEKTUR IIVIIVIISSIONSSCHUTZ

DIPL-ING. CHRISTIAN DEICHIVIÜLLER
SAI SCHUBERTSTRASSE 11A

56179 VALLEN DAR
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